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Zusammenfassung
 

Zuzüge zum Zweck des Studiums in Deutschland ha

ben in den letzten Jahren zugenommen und machen 

mittlerweile nach Zuzügen aus familiären Gründen 

und zur Erwerbstätigkeit die drittgrößte Gruppe aller 

Zuzüge von Ausländern nach Deutschland aus. Inter

nationale Studierende fördern den internationalen 

Wissensaustausch, interkulturelle Kompetenzen und 

Toleranz und erhöhen somit auch die Qualität der 

Bildungsangebote in Deutschland. Sie sind überdies als 

zukünftige hochqualifizierte Fachkräfte gefragt, die be

reits mit Sprache, Kultur – und oft auch der deutschen 

Arbeitswelt – vertraut sind und einen bedeutenden 

Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten können. 

Die vorliegende Studie bietet eine Übersicht der recht

lichen Rahmenbedingungen sowie der praktischen 

Maßnahmen zur Gewinnung von Studierenden aus 

Drittstaaten. Zudem gibt sie eine Übersicht über sta

tistische Daten zu erteilten Aufenthaltstiteln zu Studi

enzwecken sowie zu Studienanfänger-, Studierenden-

und Absolventenzahlen. Der Fokus der Studie liegt auf 

Studierenden aus Drittstaaten. Die Studie ist der deut

sche Beitrag zu einem vergleichend angelegten Projekt 

des EMN. Sie soll politischen Entscheidungsträgern 

ermöglichen, Beispiele guter Praxis zur Gewinnung 

von internationalen Studierenden zu identifizieren. 

Internationale Studierende im deutschen  
Bildungssystem 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für internatio

nale Studierende wurden in den letzten Jahren konti

nuierlich liberalisiert, was die internationale Attrak

tivität Deutschlands als Hochschulstandort deutlich 

gesteigert hat. Die Zuwanderungsmöglichkeiten von 

Studierenden aus Drittstaaten werden in § 16 des Auf

enthaltsgesetzes geregelt: Studierende aus Drittstaaten 

können eine Aufenthaltserlaubnis für ein Studium 

in Deutschland erhalten, wenn die Zulassung einer 

Hochschule für ein Studium in Deutschland vorliegt 

und der Lebensunterhalt gesichert ist. Während des 

Studiums können sie 120 ganze bzw. 240 halbe Tage im 

Jahr arbeiten. Nach erfolgreichem Abschluss des Studi

ums ist es ihnen erlaubt, bis zu 18 Monate in Deutsch

land zu bleiben, um eine angemessene Beschäftigung 

zu finden. Während dieser Zeit zur Arbeitssuche kön

nen sie unbegrenzt arbeiten. 

Praktische Rahmenbedingungen für internationale 
Studierende 

Die rechtlichen Bestimmungen der Zuwanderung von 

Studierenden aus Drittstaaten werden durch Länder, 

Hochschulen und Mittlerorganisationen mit konkre

ten Maßnahmen ergänzt, z.B. Stipendienprogramme, 

Werbung im Ausland und Betreuungsangebote für 

internationale Studierende in Deutschland. Die Maß

nahmen sind zum Teil durch die bundesweite Strategie 

zu Internationalisierung von Wissenschaft und For

schung verknüpft, z.B. durch zentrale Marketingkam

pagnen und Informationsplattformen. Die einzelnen 

Bundesländer sind unterschiedlich aktiv, um interna

tionale Studierende für Deutschland zu gewinnen. 

Bestand an für das Studium vergebenen Aufenthaltser
laubnissen 

Der Bestand an Drittstaatsangehörigen mit einer Auf

enthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums lag zwi

schen 2007 und 2010 konstant bei ungefähr 120.000 

und ging im Jahr 2011 auf rund 112.000 zurück. Die 

häufigsten Herkunftsländer sind China (mit großem 

Abstand), Russland, Südkorea und die Türkei. Zudem 

ist diese Personengruppe in den letzten Jahren jünger 

geworden. 

Internationale Studierende im Studienverlauf: Zahlen 
der Studentenstatistik des Statistischen Bundesamtes 

Die Zahlen bei Studienanfängern, Studierenden und 

Absolventen sind insgesamt steigend, wobei der Anteil 

der Bildungsausländer leicht rückläufig ist. Der Zu



 

 

 

 

5 Zusammenfassung 

wachs an Bildungsausländern in Deutschland in den 

letzten Jahren ist dabei v.a. einer Zunahme der Studie

renden aus Nicht-EU-Ländern zu verdanken. Die An

zahl der Bildungsausländer aus der EU blieb konstant. 

Deutschland gewinnt folglich an Attraktivität für Stu

dierende aus Drittstaaten, von denen die meisten aus 

China, Russland, der Türkei und der Ukraine kommen. 

Übergang in den Arbeitsmarkt von internationalen 
Studierenden 

Die Möglichkeiten des Übergangs in den Arbeitsmarkt 

werden von internationalen Absolventen genutzt: Im 

Jahr 2011 erhielten 4.000 Personen einen Aufenthalts

titel zu Erwerbszwecken im Anschluss an eine Aufent

haltserlaubnis zu Studienzwecken und ungefähr 3.500 

eine Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche nach Stu

dienabschluss. Parallel erhielten gut 2.000 Personen ei

nen Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit im Anschluss 

an eine Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche nach 

Studienabschluss. Insgesamt werden v.a. Aufenthalts

erlaubnisse für qualifizierte Beschäftigung vergeben. 

Transnationale Kooperation zu internationalen Studie
renden 

Bund, Länder, Hochschulen und Mittlerorganisationen 

arbeiten z.B. durch Stipendien, Hochschulpartner

schaften und Doppelabschlüsse mit anderen Staaten 

und Hochschulen zur Förderung des Austausches von 

Studierenden zusammen. Seit dem Wintersemester 

2010/2011 ist es auch Bildungsausländern aus Dritt

staaten erlaubt, an EU-Mobilitätsprogrammen teil

zunehmen, jedoch macht nur eine geringe Zahl von 

Drittstaatsangehörigen von dieser Möglichkeit Ge

brauch. Im Jahr 2011 erhielten lediglich 135 Personen 

den entsprechenden Aufenthaltstitel für innergemein

schaftlich mobile Studierende. 
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12 Einleitung 

1 Einleitung
 

Die Globalisierung der Gesellschaft schreitet stetig 

voran. Auch das Bildungssystem steht unter starkem 

Einfluss dieses Internationalisierungstrends. Ein be

sonderer Aspekt hierbei ist die steigende Mobilität 

von Studierenden. Die Anzahl von Studierenden, die 

außerhalb ihres Herkunftslandes studieren, ist beson

ders im letzten Jahrzehnt rasant gestiegen. Waren es 

im Jahr 2000 knapp über zwei Millionen ausländische 

Studierende weltweit, hat sich ihre Anzahl in einem 

Jahrzehnt fast verdoppelt (OECD 2011a). In Deutsch

land ist die Zahl der Bildungsausländer in derselben 

Zeit von ca. 112.000 im Jahr 2000 auf 181.000 im Jahr 

2010 gewachsen. Der Anteil ausländischer Studieren

der, darunter sowohl Bildungsausländer als auch Bil

dungsinländer, an der gesamten Studierendenschaft 

an deutschen Hochschulen liegt derzeit bei mehr als 

10 % (DAAD 2011; Statistisches Bundesamt 2012b). 

Internationale Studierende stellen eine besondere Per

sonengruppe im internationalen Migrationsgeschehen 

dar. Sie bilden ein Drittel der gesamten temporären 

Migration1 innerhalb der OECD-Länder, in denen sich 

84 % aller ausländischen Studierenden weltweit auf

halten (OECD 2010). Deutschland gehört mit den USA, 

Australien, Großbritannien, Frankreich und Japan zu 

den Hauptzielländern der internationalen Migration 

von Studierenden. Zuzüge zum Zweck des Studiums 

machen in Deutschland einen wichtigen Teil der Ge

samtzuzüge von Drittstaatsangehörigen aus (ca. 14 % 

aller Zuzüge 2011), wobei sich der steigende Trend der 

letzten Jahre fortzusetzen scheint. 

Ausländische Studierende, die ihr gesamtes Studium 

an einer deutschen Hochschule absolvieren, sind wert

voll für die deutsche Gesellschaft. Ihre Anwesenheit 

trägt bereits dazu bei, dass internationaler Wissens

austausch und interkulturelle Kompetenzen gefördert 

1 Bei temporärer Migration handelt es sich um Wanderun
gen, die aufgrund spezifischer Motivationen oder Ziele 
erfolgen und bei denen eine Rückkehr in das Herkunfts
land oder eine Weiterwanderung vorgesehen ist (EMN 
2012: 118). 

und dadurch die Qualität der Bildungsangebote im 

Aufnahmeland verbessert werden (vgl. Suter/Jandl 

2008: 406-408; Hahn 2005: 31-32). Noch wichtiger 

sind internationale Absolventen jedoch als zukünftige 

hochqualifizierte Fachkräfte. Sie haben beim Abschluss 

in der Regel die deutsche Sprache erlernt sowie sich 

Wissen zu landesspezifischen Arbeitspraktiken und 

Kultur angeeignet. So bringen sie Fähigkeiten mit, 

die ihre soziale sowie ökonomische Integration in 

Deutschland erheblich beschleunigen können. Für 

den Arbeitgeber hat der Studienaufenthalt auch eine 

Signalwirkung, die neben der erworbenen Qualifikati

on zeigt, dass sich der ausländische Studierende auch 

in fremden Kontexten etablieren und durchsetzen 

kann. Ferner verfügen internationale Absolventen 

über interkulturelle Kompetenzen und Netzwerke, die 

sie positiv in die Gesamtgesellschaft und Wirtschaft 

sowohl in Deutschland als auch ihren jeweiligen Her

kunftsländern einbringen können (vgl. OECD 2010; 

SVR 2012: 6; Martin 2006). Internationale Studierende 

werden als ein Mittel neben anderen gesehen, den in 

einigen Branchen und Regionen bestehenden und sich 

zukünftig verstärkenden Fachkräftemängel sowie den 

Rückgang der Erwerbsbevölkerung durch den demo

grafischen Wandel abzumildern. 

Wie viele andere europäische und westliche Länder ist 

Deutschland dazu übergegangen, in einem zweistufi

gen Verfahren internationale Studierende zu gewin

nen und im Land zu halten (OECD 2008; OECD 2010). 

Durch die Förderung von Internationalisierungs

maßnahmen an deutschen Hochschulen sowie die 

Schaffung entsprechender gesetzlicher Rahmenbedin

gungen trägt die Politik dazu bei, dass der Hochschul

standort Deutschland für internationale Studierende 

an Attraktivität gewinnt. Als zweite Stufe wurden in 

der jüngeren Vergangenheit ergänzend migrationspo
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litische Maßnahmen ergriffen, um internationale Stu

dierende nach ihrem Abschluss als hochqualifizierte 

Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt im Land 

zu halten. 

Die vorliegende Studie bietet eine Übersicht über die 

rechtlichen Rahmenbedingungen für den Zuzug und 

Aufenthalt von internationalen Studierenden aus 

Drittstaaten sowie deren Verbleibmöglichkeiten in 

Deutschland nach Erreichen des Hochschulabschlus

ses. Es werden Maßnahmen von Politik, Verwaltung 

und Mittlerorganisationen aufgezeigt, die speziell in

ternationale Studierende für ein Studium in Deutsch

land sowie für eine anschließende Erwerbstätigkeit 

gewinnen sollen. Dies wird durch eine Analyse der 

statistischen Daten zu erteilten Aufenthaltstiteln zu 

Studienzwecken sowie Studienanfänger-, Studieren

den- und Absolventenzahlen ergänzt. Zusätzlich stellt 

die Studie auch die zwischen- und multistaatliche 

Zusammenarbeit für den verstärkten Austausch von 

internationalen Studierenden dar und geht auf einige 

gesellschaftliche Auswirkungen des Aufenthalts von 

internationalen Studierenden in Deutschland ein. 

Die Studie soll entsprechend der Zielsetzungen des 

Europäischen Migrationsnetzwerks (EMN) Entschei

dungsträgern und Praktikern in Politik und Verwal

tung in Deutschland, den anderen EU-Mitgliedstaaten 

und den europäischen Institutionen dabei helfen, die 

Attraktivität der Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union für internationale Studierende weiter zu ver

bessern.2 

1.1	 Definitionen 

Drittstaatsangehörige 

Drittstaatsangehörige sind gemäß Art. 2 Nr. 6 der 

Verordnung (EG) Nr. 562 (Schengener Grenzkodex) 

Personen, die nicht Unionsbürger3 im Sinne von Art. 

20 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

2 Die Studie wird in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten 
des EMN (plus Norwegen) nach einheitlichen Spezifi
kationen durchgeführt. Die Ergebnisse fließen in einen 
vergleichenden Synthesebericht ein. 

3 Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union besitzt. Die Uni
onsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsbürgerschaft 
hinzu, ersetzt sie aber nicht. 

Union (AEUV) sind und die nicht über das Recht der 

Freizügigkeit im Sinne von Art. 2 Abs. 5 des Schenge

ner Grenzkodex verfügen. Staatsangehörige von Mit

gliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation 

(EFTA), d.h. Norwegen, Island, Liechtenstein und die 

Schweiz, sind gemäß dieser Definition keine Dritt

staatsangehörige. 

Studierende 

Studierende sind Personen, die an einer Bildungs

institution des Tertiärbereichs immatrikuliert sind 

und die nach der Klassifizierung der Organisation der 

Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur (UNESCO) „International Standard Classificati

on of Education“ (ISCED) dem Tertiärbereich I (ISCED 

5) oder dem Tertiärbereich II (ISCED 6) zuzuordnen 

sind (vgl. UNESCO 2006). Es handelt sich sowohl um 

Studierende in Bachelor- und Masterstudiengängen 

(ISCED 5) als auch in weiterführenden Forschungspro

grammen (ISCED 6). 

Aufgrund der Zielsetzung, die Zuwanderung von 

Studierenden aus Drittstaaten nach Deutschland zu 

erforschen, unterscheidet die Studie zwischen zwei 

analytischen Kategorien: ausländischen Studierenden 

und internationalen Studierenden. 

Ausländische Studierende 

Ausländische Studierende sind jene Studierende, 

die an einer Hochschule außerhalb des Landes ihrer 

Staatsangehörigkeit immatrikuliert sind. Darunter 

fallen in Deutschland sowohl Drittstaatsangehörige als 

auch Staatsangehörige von EU- und EFTA-Staaten. 

Internationale Studierende 

Im Vergleich zu ausländischen Studierenden han

delt es sich bei einem internationalen Studierenden 
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gemäß der sogenannten „Studentenrichtlinie“ um 

„einen Drittstaatsangehörigen, der von einer höheren 

Bildungseinrichtung angenommen und in das Ho

heitsgebiet eines Mitgliedstaats zugelassen wurde, um 

als Haupttätigkeit ein Vollzeitstudienprogramm zu 

absolvieren, das zu einem von dem Mitgliedstaat an

erkannten höheren Abschluss (…) führt, einschließlich 

Vorbereitungskursen für diese Studien gemäß dem 

einzelstaatlichen Recht“ (Art. 2 b Richtlinie 2004/114/ 

EG4). Internationale Studierende fallen unter die natio

nale Regelung des § 16 AufenthG. 

Bildungsinländer 

Bildungsinländer verfügen über eine deutsche Hoch

schulzugangsberechtigung oder haben in Deutschland 

eine Begabten- oder Eignungsprüfung – meistens an 

einer Hochschule – bestanden. Demnach handelt es 

sich bei Bildungsinländern um Personen, die sich in 

vielen Fällen bereits längerfristig in Deutschland auf

halten und überwiegend auch in Deutschland geboren 

4	 Richtlinie 2004/114/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 
über die Bedingungen für die Zulassung von Drittstaats
angehörigen zur Absolvierung eines Studiums oder zur 
Teilnahme an einem Schüleraustausch, einer unbezahl
ten Ausbildungsmaßnahme oder einem Freiwilligen
dienst. 

sind. Außerdem kommen ausländische Staatsange

hörige hinzu, die auf deutschen Auslandsschulen ihre 

Hochschulzugangsberechtigung erlangt haben.5 

Bildungsausländer 

Bildungsausländer haben ihre Hochschulzugangs

berechtigung in der Regel im Ausland erworben und 

studieren nach der Anerkennung ihres Schulabschlus

ses an einer deutschen Hochschule. Weder der Aufent

haltstitel noch die Staatsangehörigkeit ist hierbei für 

die Definition relevant. 

Maßgeblich für die Unterscheidung zwischen Bil

dungsinländern und Bildungsausländern ist statt

dessen die Art der Hochschulzugangsberechtigung, 

unabhängig von der Staatsangehörigkeit oder der Auf

enthaltserlaubnis (vgl. Tabelle 1). Es gibt demzufolge 

auch Bildungsausländer, die im Besitz der deutschen 

Staatsangehörigkeit sind. Aussagen über den Wohnort 

bzw. den Ort der Erlangung der Hochschulzugangsbe

rechtigung werden nicht gemacht. 

5		 Die Qualifikationen eines International Baccalaureate 
Diplomas können der deutschen Hochschulzugangsbe
rechtigung gleichgestellt werden (KMK 2011b). 

Tabelle 1:	 Definition von Bildungsinländern und Bildungsausländern	 



 
 

  

Art der Hochschulzugangsberechtigung* 

Deutschland Ausland 

St
aa

ts
an

ge
hö

ri
gk

ei
t

D
eu

ts
ch

la
nd

A
us

la
nd

Deutsche (Bildungsinländer) (deutsche) Bildungsausländer 

(ausländische) Bildungsinländer** (ausländische) Bildungsausländer** 

Anmerkungen: 
*	 Die Bildungsinstitution kann sich sowohl im Ausland (deutsche Auslandschulen) als auch in Deutschland (internationale 

Schulen) befinden; 
**	 In der Studentenstatistik des Statistischen Bundesamtes werden primär die Studierenden der unteren Reihe, d.h. aus

ländische Bildungsinländer und ausländische Bildungsausländer erfasst. 
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1.2  Methoden 

Die Erkenntnisse dieser Studie basieren auf einer fo

kussierten Durchsicht und Analyse von Fachliteratur, 

Rechtsquellen, Primär- und Sekundärdaten. Thema

tisch einschlägige wissenschaftliche Arbeiten über 

internationale Studierende und das Bildungswesen 

in Deutschland wurden durch Erkenntnisse aus aktu

ellen empirischen Forschungsergebnissen deutscher 

und internationaler Studien ergänzt. Informationen 

zu Rechtsgrundlagen wurden relevanten Gesetzen und 

Verordnungen entnommen, insbesondere dem Gesetz 

über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Inte

gration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthalts

gesetz – AufenthG), der Verordnung über die Zulassung 

von neueinreisenden Ausländern zur Ausübung einer 

Beschäftigung (BeschV), der Aufenthaltsverordnung 

(AufenthV) sowie der vom Bundesministerium des 

Innern (BMI) erlassenen Allgemeinen Verwaltungs

vorschrift zum Aufenthaltsgesetz (AVwV-AufenthG). 

Aussagen über aktuelle, politische und rechtliche 

Entwicklungen wurden auf der Basis von Veröffentli

chungen der Bundesregierung, Bundestags- bzw. Bun

desratsdrucksachen sowie Presseartikeln getroffen. 

Informationen aus der Praxis wurden durch Anfra

gen bei verschiedenen Institutionen erhoben. Dazu 

gehören das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF), das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF), die Wissenschaftsministerien aller 

Bundesländer, der Deutsche Akademische Austausch

dienst (DAAD), das Sekretariat der Hochschulrektoren

konferenz (HRK), das Deutsche Studentenwerk (DSW), 

der Bund Ausländischer Studierender (BAS) sowie eine 

ausgewählte Ausländerbehörde. 

In Vorbereitung auf die Erstellung der vorliegenden 

Studie führte die nationale Kontaktstelle des EMN im 

BAMF im Oktober 2011 einen Experten-Workshop 

zum Thema „Studierende aus Drittstaaten in Deutsch

land“ durch. Beteiligt waren daran Experten aus der 

Verwaltungspraxis, insbesondere des BMI und des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS), 

sowie Vertreter weiterer Organisationen, wie des 

DAAD, der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und 

des Hochschul-Informations-Systems (HIS). Die im 

Workshop gewonnenen Erkenntnisse flossen an ver

schiedenen Stellen in die Bearbeitung dieser Studie 

ein. 

Datenquellen 

Die Daten zu internationalen Studierenden an deut

schen Hochschulen wurden hauptsächlich aus zwei 

sich ergänzenden Quellen entnommen: dem Auslän

derzentralregister (AZR) und der Studentenstatistik 

des Statistischen Bundesamtes. Ferner wurden punk

tuell statistische Daten aus Datenbanken des DAAD 

(insbesondere zu Erasmus-Studierenden), der HRK 

(zu Hochschultypen) und der Organisation für wirt

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

herangezogen. 

Das AZR, in dem jeder Ausländer registriert wird, der 

sich „nicht nur vorübergehend“ (§ 2 Abs. 1 AZRG), d.h. 

in der Regel länger als drei Monate im Bundesgebiet 

aufhält, ermöglicht differenzierte Aussagen über die 

erteilten Aufenthaltstitel. Die Differenzierung erfolgt 

nach den rechtlichen Grundlagen für den Aufenthalt, 

so dass nur Studierende, die zum Zwecke des Studiums 

eingereist sind, erfasst werden, nicht jedoch Studie

rende, die sich mit einem anderen Aufenthaltstitel in 

Deutschland aufhalten. Da Studierende der EU- und 

EFTA-Mitgliedsstaaten gemäß dem EU-Freizügigkeits

gesetz grundsätzlich keine Aufenthaltserlaubnisse 

benötigen, werden nur Studierende aus Drittstaaten 

erfasst. Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei 

den AZR-Daten ausschließlich um „internationale Stu

dierende“ (statt ausländische Studierende) (vgl. Defini

tion in Abschnitt 1.1). Das personenbezogene Daten

system erfasst zwar Sachverhalte, wie das Geschlecht, 

das Alter und die Staatsangehörigkeit, jedoch keine 

Angaben über den Bildungsstand. Es werden sowohl 

Bildungsinländer als auch Bildungsausländer erfasst, 

wobei jedoch zu vermuten ist, dass die Mehrheit der 

Bildungsinländer aufgrund ihres längeren Aufenthalts 

in Deutschland einen anderen Aufenthaltstitel haben. 

Bei den internationalen Studierenden handelt es sich 

somit fast ausschließlich um Bildungsausländer. 

Die vom Statistischen Bundesamt zur Verfügung ge

stellten Hochschul- und Studentenstatistiken basieren 

auf Verwaltungsdaten der deutschen Hochschulen. Sie 

werden zudem vom HIS aufbereitet. Daten zu Studi

enanfängern, Studierenden und Absolventen können 

dieser Quelle entnommen werden. Das Unterschei

dungsmerkmal in der Studentenstatistik ist nicht der 

Aufenthaltstitel, sondern die Art der Hochschulzu

gangsberechtigung (vgl. Tabelle 1). Somit handelt es 
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sich bei diesen Daten nicht um internationale Studie

rende, sondern um „ausländische Bildungsausländer“ 

und „ausländische Bildungsinländer“. Differenzie

rungen nach Staatsangehörigkeiten, insbesondere 

zwischen Staatsangehörigen von EU-/EFTA-Staaten 

und Drittstaatsangehörigen, sind grundsätzlich mög

lich, erfolgen jedoch in kumulativen Statistiken nicht, 

so dass es sich in der Regel nicht um internationale 

Studierende handelt, sondern um ausländische Stu

dierende im Allgemeinen. Die Studentenstatistik ent

hält wie das AZR Grunddaten wie das Alter oder das 

Geschlecht. Zusätzlich zu diesen Angaben lassen sie 

genauere Aussagen über das Studium, so z.B. die Studi

endauer oder die Wahl der Studienfächer zu. 

Vor dem Hintergrund der Definitions- und Erfas

sungsunterschiede der Daten kann nur eine parallele 

Auswertung beider Datensätze ein umfassendes und 

differenziertes Bild zur Lage internationaler Studie

render in der Bundesrepublik ergeben. Trotz inhalt

licher Überschneidungen können die Daten aus dem 

AZR und der Studentenstatistik grundsätzlich nicht 
miteinander verglichen oder gleichgesetzt werden. 

Der Fokus dieser Studie liegt primär auf internationa

len Studierenden, also Bildungsausländern aus Dritt

staaten, die zum Zwecke des Studiums nach Deutsch

land einreisten (vgl. Abschnitt 1.1). Aufgrund der oben 

erläuterten Datenverfügbarkeit können sie jedoch 

insbesondere bei Analysen der Studienbedingungen 

nicht von ausländischen Studierenden, die einen an

deren Aufenthaltstitel (z.B. als Familienangehöriger) 

inne haben, unterschieden werden. 
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2 Internationale Studierende 
im deutschen Bildungssystem 

Internationale Studierende im deutschen Bildungssystem 

2.1 	 Struktur des deutschen Bildungs  
 systems 

2.1.1  Kompetenzen im Bereich Hochschulpolitik 

Die deutsche Hochschulpolitik zeichnet sich grund

sätzlich durch eine föderale Kompetenzverteilung aus. 

Die allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens 

sind bundesweit einheitlich durch Art. 5 Abs. 3 des 

Grundgesetzes (GG) festgeschrieben, der die Freiheit 

von Kunst und Wissenschaft sowie von Forschung und 

Lehre garantiert. Zentraler bildungspolitischer Akteur 

auf Bundesebene ist das BMBF. Die verfassungsrecht

lichen Kompetenzen der Bildungspolitik liegen mehr

heitlich und zu substantiellen Teilen bei den Ländern. 

Bund 

Das BMBF kann Einfluss gegenüber den Ländern 

einerseits über seine Diskursmächtigkeit und ande

rerseits aufgrund seiner Beiträge zur Hochschul- und 

Forschungsfinanzierung6 ausüben. Mit dem Inkrafttre

ten der Föderalismusreform 2006 wurde die Rahmen

gesetzgebungskompetenz des Bundes auf die Regelung 

des Hochschulzugangs sowie der Hochschulabschlüsse 

reduziert. Den Ländern wurde darüber hinaus eine 

Abweichungsmöglichkeit von den bundesweiten Be

stimmungen zugesprochen (Hepp 2011: 153ff.). Eine 

wichtige Funktion hat der Bund außerdem bei der 

Finanzierung des Lebensunterhalts von Studierenden 

aus einkommensschwachen Familien durch das Bun

desausbildungsförderungsgesetz (BAföG) sowie über 

die Finanzierung von Begabtenförderwerken, die an 

Studierende und Promovierende Stipendien vergeben. 

6  Vgl. BMBF-Bundesministerium für Bildung und For
schung (2012): Exzellenzinitiative für Spitzenforschung 
an Hochschulen: Die Gewinner stehen fest, Online: 
http://www.bmbf.de/de/1321.php (27.07.2012). 



Länder 

Aufgrund ihrer in der Verfassung festgelegten Kultur

hoheit stellen die Bundesländer die zentralen Akteure 

in der deutschen Bildungs- und Hochschulpolitik dar. 

Sie sind zuständig für die Gesetzgebung, Administra

tion und die finanzielle Ausstattung der Hochschulen. 

Sie sind nicht nur die „rahmensetzende Steuerungs-

und Planungsinstanz, sondern auch […] Anbieter, 

Träger und Finanziers“ des Hochschulwesens (Hepp 

2011: 166). Ebenso liegen im Hochschulwesen die Auf

sichtsrechte bei den Ländern. Um eine bundesweite 

Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit des Bildungssys

tems sicherzustellen, ohne die Kulturhoheit der Län

der in Frage zu stellen, hat sich die Ständige Konferenz 

der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland (KMK) als wichtigstes Gremium zur Ko

ordination zwischen den Ländern etabliert. Die Not

wendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens der Länder 

bei der Hochschulpolitik ergibt sich v.a. aufgrund der 

hohen Mobilität der Studierenden zwischen den ein

zelnen Bundesländern (Hepp 2011: 226). Zudem regeln 

die Länder über die Stiftung für Hochschulzulassung, 

ehemals Zentralstelle für die Vergabe von Studienplät

zen (ZVS), die Vergabe von Studienplätzen in den zu

lassungsbeschränkten Fächern Medizin, Tiermedizin, 

Zahnmedizin und Pharmazie bundesweit einheitlich.7 

Die Vergabe der restlichen 60 % erfolgt durch die je

weilige Hochschule nach eigenen Kriterien. 

7  Stiftung für Hochschulzulassung (2012): Regeln der 
Studienplatzvergabe für die Studiengänge Medizin,  Tier-
medizin, Zahnmedizin und Pharmazie, Online: http:// 
www.hochschulstart.de/index.php?id=515 (27.07.2012). 
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Nicht-staatliche politische Akteure/  
Hochschulen 

Neben dem Bund und den Ländern kommt der Hoch

schulrektorenkonferenz (HRK) eine starke Rolle bei 

der bundesweiten Hochschulpolitik zu. Die HRK stellt 

einen Zusammenschluss von gegenwärtig 267 Hoch

schulen dar, an denen über 94 % aller Studierenden in 

Deutschland immatrikuliert sind.8 Ihr Gegenstück auf 

Landesebene stellen die Landesrektorenkonferenzen 

dar. 

Die Binnenautonomie der Hochschulen genießt Ver

fassungsrang: Die durch Art. 5 Abs. 3 GG garantierte 

Freiheit von Lehre und Forschung gewährt den Hoch

schulen weitestgehende Autonomie, die u.a. über die 

freie Gestaltung des Promotions- und Habilitations

verfahrens eine selbstbestimmte Ausbildung des wis

senschaftlichen Nachwuchses ermöglicht. Diese Auto

nomie findet ihre Grenzen lediglich in den Haushalten 

der Länder sowie in der staatlichen Personalpolitik, die 

auch das Dienstrecht für Beamte umfasst, wodurch das 

Hochschulpersonal staatlichen Loyalitätserwartungen 

unterliegt. Gestärkt wurde die Hochschulautonomie 

durch die Ende der 1990er Jahre begonnene und durch 

die Länder angeschobene Hochschulreform. Diese 

gewährte den Hochschulen einen höheren Gestal

tungsraum bei der Verwendung der Mittel, die nun 

nicht mehr kameralistisch durch das Land einzelnen 

Instituten bzw. Fachbereichen zugewiesen, sondern als 

Gesamthaushalt leistungsbezogen an die Hochschulen 

vergeben werden. Neben der höheren finanziellen 

Autonomie wurde den Hochschulen auch mehr Spiel

raum im Personalbereich zugestanden. So können 

Berufungen mittlerweile durch die Hochschulen in 

Eigenregie ohne Beteiligung der Wissenschaftsminis

terien durchgeführt werden. Darüber hinaus wurde 

die Möglichkeit geschaffen, Hochschulen in neue 

Rechtsformen zu überführen. So wurden einzelne 

Einrichtungen in Stiftungen bzw. Körperschaften des 

öffentlichen Rechts umgewandelt. Das ermöglichte 

den Hochschulen, eigene Tarifverträge abzuschlie

ßen. Dabei beschränkt sich die Staatsbeteiligung auf 

die Finanzierung, während Fach- und Dienstaufsicht 

entfallen. Zu guter Letzt wurde im Rahmen der Hoch

schulreform der Wettbewerb zwischen den Hochschu

8  HRK  - Hochschulrektorenkonferenz (2012): HRK auf 
einen Blick, Online: http://www.hrk.de/de/hrk_auf_ei
nen_blick/hrk_auf_einen_blick.php (27.07.2012). 

len um Drittmittel und Studierende intensiviert (Hepp 

2011: 235f.). 

Kompetenzverschiebungen 

Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Län

dern wird von politischen Spannungen über diese 

Zuständigkeiten für die Hochschulen begleitet. Die 

zentrale Konfliktlinie verläuft dabei nicht entlang 

parteipolitischer Zugehörigkeiten, sondern zwischen 

Bund und Ländern über die Rolle des Bundes in der 

Hochschulpolitik. Diese Konflikte schlugen sich in 

mehreren Verfassungsänderungen nieder, die bis 2006 

durch eine kontinuierliche Ausweitung der Zustän

digkeit des Bundes gekennzeichnet war. Dieser ver

mochte es, das bei der Gründung der Bundesrepublik 

bestehende Kulturmonopol der Länder schrittweise 

aufzuweichen, Kompetenzen in der Rahmengesetzge

bung zu erhalten und sich mittels der Kofinanzierung 

des Hochschulwesens auch eine inhaltliche Mitspra

chemöglichkeit zu verschaffen (Hepp 2011: 108ff.). 

Nach der zweiten Föderalismusreform von 2006 wurde 

jedoch die Position der Länder erneut gestärkt und der 

Bund gab wieder eine Vielzahl der Kompetenzen ab, 

die er in den Jahren zuvor erhalten hatte. Gleichzeitig 

musste er sich weitgehend aus der Hochschulfinan

zierung zurückziehen. Die erforderliche Koordination 

zwischen Bund und Ländern wurde bis 2008 durch 

die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 

und Forschungsförderung (BLK) gewährleistet; seit 

2008 übernimmt diese Aufgabe die Gemeinsame Wis

senschaftskonferenz (GWK), an der die Vertreter der 

zuständigen Ministerien für Wissenschaft und For

schung sowie zu Finanzen des Bundes und der Länder 

teilnehmen.9 

2.1.2 Hochschulzugangsberechtigung 

In Deutschland existieren drei unterschiedliche 

Formen der Hochschulzugangsberechtigung: die 

Fachhochschulreife, die fachgebundene Hochschul

reife und die allgemeine Hochschulreife (KMK 2011a: 

127ff.). Der Zugang zum tertiären Bildungsbereich ist 

vor dem Hintergrund des gegliederten Sekundärbe

9  Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (2012): Allgemei
nes zur GWK, Online: http://www.gwk-bonn.de/index. 
php?id=252 (27.07.2012). 
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reichs und der etablierten beruflichen Ausbildungssys

teme in Deutschland begrenzt. Die Studienberechtig

tenquote, d.h. der Anteil an Studienberechtigten an der 

Bevölkerung des entsprechenden Alters, lag im Jahr 

2010 bei 49 %, wobei sich der Anteil aus 33,9 % Studi

enberechtigten mit allgemeiner Hochschulreife und 

15,2 % mit Fachhochschulreife zusammensetzte. Der 

Anteil der Studienanfänger an der altersspezifischen 

Bevölkerung betrug im selben Jahr 42,4 % (Statistisches 

Bundesamt 2012a: 15). 

Allgemeine Hochschulreife 

Mit der allgemeinen Hochschulreife wird ein fachlich 

nicht eingeschränktes Recht zur Aufnahme eines Stu

diums an einer Universität erworben. Verliehen wird 

die Allgemeine Hochschulreife i.d.R. durch eine Prü

fung nach Abschluss der gymnasialen Oberstufe (Abi

tur). Es existiert für Nichtschüler sowie Asylberechtigte 

die Möglichkeit, die allgemeine Hochschulreife durch 

das Ablegen der Abiturprüfung ohne einen regulären 

Besuch der gymnasialen Oberstufe zu erwerben. Ohne 

eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung können 

sich Studienbewerber an einer deutschen Hochschule 

immatrikulieren, wenn sie einen ausländischen Schul

abschluss vorweisen können, der sie in dem entspre

chenden Herkunftsland zur Aufnahme eines Studiums 

berechtigt. Unter Umständen muss in diesen Fällen 

jedoch eine Kenntnisstandprüfung an der Universität 

des Herkunftslandes abgelegt werden; darüber hinaus 

sind Kenntnisse der Ausbildungssprache erforderlich. 

Für Studienbewerber aus China, Vietnam und der 

Mongolei ist darüber hinaus das Zertifikat einer Aka

demischen Prüfstelle (APS) erforderlich, das durch die 

deutschen Botschaften in diesen Ländern ausgestellt 

wird (KMK 2006, siehe auch Abschnitt 2.2.5).10 

Neben der allgemeinen Voraussetzung einer Hoch

schulzugangsberechtigung ist für das Studium einiger 

Fächer (z.B. Sport, aber auch künstlerische Fächer) der 

Nachweis einer gesonderten fachlichen Eignung, der 

in der Regel über eine Aufnahmeprüfung erbracht 

wird, erforderlich. 

10  Vgl. Merkblätter der Akademischen Prüfstellen in Ulan 
Bator, Hanoi und Peking. 

Fachgebundene Hochschulreife 

Im Unterschied zur allgemeinen Hochschulreife be

rechtigt die fachgebundene Hochschulreife zur Auf

nahme eines Universitätsstudiums in den Disziplinen, 

die der thematischen Ausrichtung der Hochschulreife 

entsprechen. Die fachgebundene Hochschulreife 

wird an Berufsoberschulen erworben, die den Erwerb 

einer Hochschulzugangsberechtigung im Anschluss 

an eine Ausbildung im dualen System ermöglichen. 

Ebenso können Absolventen des dualen Berufsausbil

dungssystems, soweit sie eine Weiterqualifikation zum 

Meister, Technischen Fachwirt oder gleichgestellten 

Abschlüssen erworben haben, die fachgebundene 

Hochschulreife erhalten. 

Fachhochschulreife 

Die Fachhochschulreife wird an einer themenspe 

zifischen Fachoberschule nach dem 12. Schuljahr 

erworben und berechtigt zur Aufnahme des Studiums 

an einer Fachhochschule, wobei das Studienfach dem 

der thematischen Ausrichtung der Fachoberschule 

entsprechen muss. Fachoberschulen existieren in den 

Bereichen Wirtschaft und Verwaltung, Gestaltung, 

Gesundheit und Soziales, Ernährung, Haus- und Ag

rarwirtschaft sowie Bio- und Umwelttechnologie. 

2.1.3  Hochschulen 

Zum Wintersemester (WS) 2010/2011 waren 387 

Hochschulen in Deutschland registriert, darunter 110 

Universitäten und 221 Fachhochschulen (ohne Ver

waltungshochschulen). Darüber hinaus existieren 56 

Musik- und Kunsthochschulen. Somit stellen Volluni

versitäten und Fachhochschulen die beiden größten 

Gruppen unter den drei deutschen Hochschultypen.11 

Im Rahmen des Bologna-Prozesses zur Herstellung 

eines einheitlichen europäischen Hochschulraums 

wurden mittlerweile flächendeckend die Studiengänge 

auf die Abschlüsse Bachelor und Master umgestellt. 

Die einzigen Ausnahmen hierzu bilden die staatlich 

geregelten Studiengänge – dies betrifft Abschlüsse in 

(Zahn-)Medizin, Tiermedizin, Pharmazie, Jura sowie 

11  HRK  – Hochschulrektorenkonferenz (2012): HRK Hoch
schulrektorenkonferenz. Die Stimme der Hochschulen,  
Online: www.hs-kompass2.de (27.07.2012). 
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Tabelle 2: Anzahl der Hochschulen und Studierende nach Hochschultypen zum WS 2010/2011 

Hochschultyp 

Trägerschaft 
Universität oder Hoch 
schule mit 
Promotionsrecht 

Fachhochschule oder 
Hochschule ohne 
Promotionsrecht 

Kunst- und 
Musikhochschule 

Gesamt 

staatlich 88 105 46 239 

Studierende 1.543.113 618.860 33.059 2.195.032 

privat, 
staatlich anerkannt 

11 95 2 108 

Studierende 13.879 105.889 875 120.643 

kirchlich, 
staatlich anerkannt 

11 21 8 40 

Studierende 6.802 19.963 322 27.087 

Quelle: HRK - Hochschulrektorenkonferenz (2012), Online: www.hs-kompass2.de (27.07.2012). 

Lehramtsstudiengängen – und die kirchlichen und 

künstlerischen Studiengänge. Bachelor- und Master-

Abschlüsse werden sowohl an Universitäten/Gesamt

hochschulen als auch an Fachhochschulen verliehen. 

Eine Differenzierung der Hochschularten nach Ab

schlüssen erlaubt somit nur noch die Promotion; diese 

ist lediglich an Universitäten und Gesamthochschulen 

möglich. 

Universitäten/Gesamthochschulen 

Das klassische Modell der deutschen Hochschule stellt 

die (Voll-)Universität dar. Sie zeichnet sich dadurch 

aus, dass sie einen umfassenden Fächerkanon anbietet. 

Darüber hinaus besitzt sie mit dem Promotionsrecht 

die Möglichkeit, den Doktorgrad zu verleihen und da

durch den wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden. 

Universitäten verfolgen den Anspruch einer engen 

Verzahnung und Gleichwertigkeit von Forschung und 

Lehre; Grundlagenforschung findet ebenfalls vor allem 

hier statt (KMK 2011a: 141). Eine Sonderform hierbei 

sind Pädagogische Hochschulen, die gegenwärtig nur 

noch in Baden-Württemberg existieren; die meisten 

dieser Hochschulen wurden im Laufe der 1970er Jahre 

in Universitäten bzw. Gesamthochschulen umgewan

delt (Mayer 2003: 586). Sie unterscheiden sich von den 

Universitäten lediglich durch eine Konzentration auf 

sozial- und/oder erziehungswissenschaftliche Fächer, 

haben jedoch das Promotionsrecht und auch die For

schung genießt den gleichen Stellenwert wie die Lehre 

(KMK 2011a: 141). Eine ähnliche Struktur wie die Päda

gogischen Hochschulen haben auch die Theologischen 

Hochschulen. Von den Universitäten unterscheiden sie 

sich lediglich dadurch, dass sie ausschließlich aus einer 

theologischen Fakultät bestehen. 

Kunst- und Musikhochschulen 

Kunst- und Musikhochschulen sind formell den 

Universitäten gleichgestellt, da sie ebenfalls meist 

das Promotionsrecht haben. In der Regel sind sie auf 

einige ausgewählte künstlerische Fächer spezialisiert, 

vereinzelt bieten sie jedoch auch die Gesamtheit der 

künstlerischen Fächer an. Wegen den besonderen 

Zugangsberechtigungen zu dieser Hochschulform 

werden sie von den Universitäten differenziert. 

Fachhochschulen (FHs) 

Die Fachhochschule stellt eine Sonderform der Hoch 

schule dar, die in dieser Form nur im deutschsprachi

gen Raum existiert. Diese Hochschulform zeichnet 

sich durch eine drei oder dreieinhalbjährige Regel

studienzeit (einschließlich Praxissemester) sowie eine 

praxisorientierte Ausbildung auf wissenschaftlicher 

http:www.hs-kompass2.de
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Grundlage aus (Mayer 2003: 597f.; KMK 2011a: 146). 

Der Praxisbezug wird gewährleistet durch ein eige

nes Berufungssystem, das sich von den Universitäten 

dadurch unterscheidet, dass Professoren umfassende 

Berufspraxis außerhalb des Hochschulsystems gesam

melt haben müssen (KMK 2011a: 142). Da FHs die for

melle und materielle Gleichstellung mit den Universi

täten anstreben, befinden sich die FHs in Konkurrenz 

zu den Universitäten (Mayer 2003: 598f.), weshalb statt 

der Bezeichnung Fachhochschule vermehrt ‚Hoch

schule für angewandte Wissenschaften‘ benutzt wird. 

Verwaltungsfachhochschulen 

Eine Sonderform unter den Fachhochschulen nehmen 

die 28 Verwaltungsfachhochschulen des Bundes und 

der Länder ein; sie bilden ausschließlich Personal für 

die Laufbahn des gehobenen Dienstes aus (KMK 2011a: 

141). Sie unterstehen den Innenministerien der Län

der bzw. dem Bundesinnenministerium; Studierende 

erhalten hier kein Bafög sondern eine Beamtenver

gütung. Damit handelt es sich auch um Hochschulen 

ohne freien Zugang (Mayer 2003: 586). 

Trägerschaft 

Die oben aufgeführten Hochschulen können ferner 

nach der Trägerschaft differenziert werden. Der Groß

teil der Universitäten sowie der Fachhochschulen in 

Deutschland ist staatlich (insgesamt 193 Hochschulen). 

Darüber hinaus existieren private, staatlich anerkann

te Hochschulen, wobei es sich hauptsächlich um FHs 

handelt. Es ist zwar ein Trend zur Privatisierung bzw. 

Entstaatlichung des Hochschulwesens festzustellen, – 

so stieg die Zahl privater Hochschulen zwischen 2004 

und 2012 von 45 auf 108 –, nichtsdestotrotz entfällt 

nur ein geringer Anteil (ca. 5 % zum WS 2010/2011) der 

Studierendenzahlen auf private Hochschulen (vgl. Ta

belle 2). Die theologischen Hochschulen, jedoch auch 

manche Kunst- und Musikhochschulen, befinden sich 

in kirchlicher Trägerschaft. Hier üben die Kirchen auf

grund des Konkordats- bzw. des Staatskirchenrechts 

starken Einfluss auf die Besetzung von Professuren 

und Lehrstühlen aus (KMK 2011a). 

Darüber hinaus betreibt der Bund in Eigenregie die 

beiden Universitäten der Bundeswehr in München 

und Hamburg (Hepp 2011: 148). Das Studium an die

sen Einrichtungen ist in der Regel Angehörigen der 

Streitkräfte vorbehalten. Ebenfalls zum tertiären Be

reich zu zählen sind die Berufsakademien. Diese bieten 

in Zusammenarbeit mit einzelnen Unternehmen eine 

duale Hochschulausbildung an (Mayer 2003: 599). 

2.1.4  Studiengebühren 

Bei Hochschulen in privater Trägerschaft werden 

grundsätzlich Studiengebühren erhoben. Zusätzlich 

werden sie von privaten Stiftungen und Unternehmen 

mitfinanziert. Für staatliche Hochschulen wurde die 

Einführung von Studiengebühren vom Bundesver

fassungsgericht im Jahr 2005 für verfassungskonform 

erklärt; sie werden von den Ländern erhoben (DSW 

2012: 155). Die Studiengebühren in Deutschland betra

gen je nach Bundesland bis zu 1.000 Euro. Nach Regie

rungswechseln wurde in einigen der anfänglich sieben 

Bundesländer die Entscheidung zur Erhebung von 

Studiengebühren wieder rückgängig gemacht (SVR 

2012: 11). Zum WS 2011/2012 verlangten noch vier 

Länder Studiengebühren: Bayern, Baden-Württem

berg, Niedersachsen und Hamburg. Baden-Württem

berg hat die Studiengebühren zum Sommersemester 

(SS) 2012 abgeschafft, Hamburg plant dies zum WS 

2012/2013 (Deutscher Bundestag 2012: 12; Gesetzblatt 

für Baden-Württemberg 2011: 565). Hochschulen in 

kirchlicher Trägerschaft werden zwar von der Kirche 

und durch Spenden aus Gemeinden finanziert, erhe

ben jedoch meist zusätzlich nicht-kostendeckende 

Studiengebühren. 

An deutschen Hochschulen zahlen internationale Stu

dierende die gleichen Studiengebühren wie deutsche 

Studierende, sofern sie nicht wegen landesgesetzlicher 

Regelungen von der Gebührenpflicht befreit sind oder 

ihnen diese wegen einer besonderen Härte erlassen 

worden ist. In Bayern werden internationale Studie

rende beispielsweise auf Antrag von Studiengebühren 

befreit, wenn zwischenstaatliche bzw. völkerrechtliche 

Abkommen oder Hochschulvereinbarungen, die die 

Freiheit von Studienbeiträgen garantieren, bestehen. 

In Niedersachsen können Hochschulen u.a. Stipen

dien für Studiengebühren auf Grundlage besonderer 

Leistungen oder herausragender Befähigung vergeben 

(Deutscher Bundestag 2012: 12). 
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2.2 	 Politische und rechtliche Rahmen  
 bedingungen für internationale  
 Studierende 

2.2.1 	 Öffentliche Debatten und politische  
 Entwicklung 

Die internationale Migration sowie die Internationa

lisierung der Bildung sind keine neuen Phänomene. 

Seit die politische Relevanz und Brisanz der Rolle der 

internationalen Studierenden als hochqualifizierte 

Fachkräfte Anfang der 2000er Jahre erkannt wurde, 

wird über Maßnahmen zur Gewinnung und Bindung 

dieser besonderen Zuwanderungsgruppe diskutiert. 

Einerseits wurde der Aspekt der Gewinnung von in

ternationalen Studierenden im Zusammenhang mit 

der Bildungspolitik behandelt. Die Bildungslandschaft 

sollte, wie in vielen anderen europäischen und west

lichen Ländern (vgl. OECD 2004; OECD 2008), u.a. mit 

dem Angebot an bilingualen Studienprogrammen, 

der Einrichtung bzw. dem Ausbau von Referaten für 

internationale Angelegenheiten an Hochschulen oder 

der Förderung von internationalen Hochschulkoope

rationen internationalisiert werden (vgl. HRK 2008). 

Die gezielte Förderung von Forschung und Lehre an 

ausgewählten Hochschulen im Rahmen der Exzel

lenzinitiative kann als Teil dieser Maßnahme zur 

Attraktivitätssteigerung des Hochschulstandorts 

Deutschland betrachtet werden. Dies ist keine 

deutschlandspezifische Entwicklung, sondern wurde 

v.a. auf EU-Ebene vorangetrieben. Das Bologna-

Abkommen, das 1999 für die Schaffung eines ein

heitlichen europäischen Hochschulraums von allen 

Mitgliedsstaaten unterzeichnet worden ist, war in 

gewisser Hinsicht der Hauptmotor der Internatio

nalisierung deutscher Hochschulen. Im Zuge dessen 

wurde auch die innereuropäische Mobilität nicht nur 

deutscher, sondern auch internationaler Studierender, 

– allerdings zunächst hauptsächlich der Staatsange

hörigen von EU-/EFTA-Staaten, und erst seit Ende des 

letzten Jahrzehnts aller Studierender –, diskutiert und 

v.a. durch die EU-finanzierten Erasmus-Programme 

umgesetzt. Sukzessiv wurden weitere Programme aus

gebaut, um auch über die EU-Grenzen hinaus gehende 

internationale Mobilität von internationalen Studie

renden zu fördern (vgl. Kapitel 5). 

Ergänzend zu der politischen und öffentlichen Debatte 

über die Internationalisierung der Hochschulbildung 

entwickelte sich andererseits auch eine rege Diskus

sion über die Öffnung der Gesellschaft für internatio

nale Migranten. Vor dem Hintergrund des demogra

fischen Wandels, der eine Schrumpfung und Alterung 

der Erwerbsbevölkerung in naher Zukunft mit sich 

bringt und den Mangel an Fachkräften verschärft, wird 

in allen wirtschaftlich entwickelten Ländern über die 

effiziente Anwerbung von Erwerbsmigranten disku

tiert. Internationale Studierende besitzen wertvolles 

Humankapital und ihr Potenzial soll in den deutschen 

Arbeitsmarkt integriert werden. 

Die Zuwanderungsmöglichkeiten und -neigungen von 

internationalen Studierenden wurden breit diskutiert. 

Die Debatte begann auf internationaler politischer 

Ebene, z.B. in Foren der EU und der OECD, aber auch 

in der Wissenschaft, und fand zeitversetzt ihren Weg 

in Medien und Zivilgesellschaft (vgl. z.B. HIS 2008; 

Süddeutsche Zeitung 2004; Frankfurter Allgemeine 

Zeitung 2008). Diverse Publikationen, wie z.B. Konsul

tationen der OECD (vgl. OECD 2008; 2010; 2011), eine 

Studie des International Centre for Migration Policy 

Development (ICMPD 2006), der Abschlussbericht der 

Hochrangigen Konsensgruppe Fachkräftebedarf und 

Zuwanderung (2011), und Studien des Sachverstän

digenrats Deutscher Stiftungen für Integration und 

Migration (SVR 2011; 2012), lenkten die Aufmerksam

keit auf den Migrationsprozess internationaler Studie

render. Auf europäischer Ebene setzte in politischer 

Hinsicht die Studentenrichtlinie (2004/114/EG), mit 

der die Mobilität der Studierenden in der EU gesteigert 

werden soll, wesentliche Maßstäbe. Sie wurde 2007 in 

Deutschland umgesetzt.12 

2.2.2 	 Rechtliche Entwicklungen 

Angestoßen von der politischen Debatte wurden be

sonders in den letzten Jahren größere Änderungen an 

den rechtlichen Rahmenbedingungen vorgenommen. 

Die Änderungen sollen einerseits eine höhere Mobi

lität für internationale Studierende und andererseits 

einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt, d.h. eine 

Steigerung der Chancen zur Erhaltung der interna

tionalen Absolventen für die deutsche Wirtschaft, 

ermöglichen. 

12	 Dies geschah mit dem Gesetz zur Umsetzung aufenthalts
und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union 
vom 19.08.2007. 
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Den Anfang nahm dieser Prozess im Jahr 2000: Im 

Kontext der politischen Diskussionen um die er

leichterte Arbeitsmarktzulassung von ausländischen 

Fachkräften in der Informationstechnologie – die in 

der sog. „Green-Card-Initiative“ mündeten – wurden 

internationale Studierende als zukünftige Fachkräfte 

identifiziert (Renner 2000: 195). Gezielte gesetzliche 

Nachjustierungen sollten es ausländischen Hoch

schulabsolventen erleichtern, eine Erwerbstätigkeit in 

Deutschland aufzunehmen. Diese Möglichkeiten wur

den im Jahr 2005 mit dem Aufenthaltsgesetz und der 

Beschäftigungsverordnung geschaffen. Erfolgreichen 

Absolventen wurde gemäß § 16 Abs. 4 AufenthG ein 

Jahr Zeit gegeben, eine Beschäftigung zu finden und 

bei Erhalt eines dem Abschluss angemessenen Arbeits

vertrags, einen Aufenthaltstitel zu Beschäftigungszwe

cken, z.B. nach den §§ 18, 19 oder 21 AufenthG, zu er

langen. Somit wurde der Wechsel vom Aufenthaltstitel 

zum Zweck des Studiums in einen Aufenthaltstitel zur 

Jobsuche oder zur Beschäftigung ermöglicht. Davor 

war nach Beendigung des Studiums die Ausreise ge

mäß des Ausländergesetzes von 1990 (AuslG) zwingend 

vorgeschrieben (Renner 2011: 394). Während des Jahres 

zur Arbeitssuche – wie während des Studiums – wurde 

es Absolventen erlaubt, bis zu 90 ganze oder 180 halbe 

Tage pro Jahr zu arbeiten (§ 16 Abs. 3 AufenthG). Die 

gleichen Arbeitsbeschränkungen galten für Dritt

staatsangehörige während des Studiums. 

Zwei Jahre später wurde die Vorrangprüfung beim 

Arbeitsmarktzugang für Absolventen deutscher 

Hochschulen durch die Hochschulabsolventen-Zu

gangsverordnung (HSchulAbsZugV) vom 9. Oktober 

2007 abgeschafft. Diese wurde 2008 durch das Arbeits

migrationssteuerungsgesetz in § 27 Nr. 3 BeschV und 

§ 12a der Verordnung über die Arbeitsgenehmigung 

für ausländische Arbeitnehmer (ArGV) überführt.13 

Wenn Absolventen einen Arbeitsplatz finden, der ihrer 

Ausbildung entspricht, prüft die Bundesagentur für 

Arbeit somit nur noch, ob die Arbeitsbedingungen 

gleichwertig mit denen deutscher Arbeitnehmer 

sind und ob sich durch die Beschäftigung nachtei

lige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ergeben 

(§ 39 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 27 BeschV, siehe auch 

Renner 2011: 394f.). 

13  Vgl. Zweite Verordnung zur Änderung der Beschäfti-
gungsverordnung vom 19.12.2008. 

Im Dezember 2011 hat die Bundesregierung die Um

setzung der sogenannten Hochqualifizierten- oder 

Blue-Card-Richtlinie der EU (2009/50/EG) beschlos

sen. Im Zuge dieser zuwanderungsrechtlichen Ände

rungen, welche die Zuwanderung für hochqualifizierte 

Fachkräfte erleichtern, soll Deutschland gleichzeitig 

für internationale Studierende attraktiver werden. 

Insbesondere sollen drittstaatsangehörige Absolven

ten deutscher Hochschulen dazu ermutigt werden, 

in Deutschland eine Beschäftigung aufzunehmen, 

indem ihnen der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt 

erleichtert wird: So wird die Frist zur Arbeitssuche im 

Anschluss an das Studium für Absolventen deutscher 

Hochschulen von zwölf auf 18 Monate erweitert (vgl. 

§ 16 Abs. 4 AufenthG). Während dieser Zeit dürfen sie 

uneingeschränkt arbeiten. 

Internationalen Studierenden wird außerdem erlaubt, 

120 ganze bzw. 240 halbe Tage pro Jahr während des 

Studiums zu arbeiten 

§ 16 Abs. 4 AufenthG schreibt vor, dass der Arbeitsplatz 

dem Hochschulabschluss „angemessen“ sein muss. 

Als angemessene Tätigkeiten sind solche Tätigkeiten 

zu verstehen, die üblicherweise einen akademischen 

Abschluss voraussetzen und bei denen die mit der 

Hochschulausbildung erworbenen Kenntnisse zumin

dest teilweise oder mittelbar benötigt werden. 

Auch eine Perspektive zum Daueraufenthalt wird ge

schaffen: Wenn ein Absolvent einer deutschen Hoch

schule seit zwei Jahren einen Aufenthaltstitel nach 

§§ 18, 18a, 19a oder 21 besitzt und zum Zeitpunkt der 

Antragstellung einen seinem Abschluss angemessenen 

Arbeitsplatz innehat, wird ihm nach § 18b AufenthG 

eine Niederlassungserlaubnis14 erteilt. Überdies muss 

er neben weiteren Bedingungen mindestens 24 Mo

nate Pflichtbeträge oder freiwillige Beträge zur ge

setzlichen Rentenversicherungen geleistet bzw. einen 

Anspruch auf eine vergleichbare Leistung haben. 

Zudem sollen Hochschulabsolventen aus dem Aus

land, die einen deutschen oder einem deutschen 

Abschluss vergleichbaren Abschluss besitzen, zur 

Beschäftigungsaufnahme in Deutschland ermutigt 

14 Die Niederlassungserlaubnis ist ein unbefristeter Aufent
haltstitel. 
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werden. Sie erhalten, gemäß § 18c AufenthG, einen auf 

ein halbes Jahr befristeten Aufenthaltstitel zur Arbeits

platzsuche, vorausgesetzt sie sichern ihren Lebensun

terhalt eigenständig. 

Das Gesetz zur Umsetzung der Hochqualifizierten-

Richtlinie der Europäischen Union ist am 1. August 

2012 in Kraft getreten. 

2.2.3 	 Rechtliche Rahmenbedingungen für  
 internationale Studierende 

Aufenthaltserlaubnisse für internationale 
Studierende 

Die Voraussetzungen für einen Aufenthalt zum Zweck 

des Studiums werden durch § 16 Abs. 1 AufenthG 

geregelt: Das Studium kann an einer staatlich aner

kannten Hochschule oder einer ähnlichen Einrich

tung stattfinden, d.h. einer Universität, Hochschule, 

Musikhochschule, Kunsthochschule, pädagogischen 

Hochschule oder Fachhochschule oder an einer Be

rufsakademie. Abend-, Wochenend- und Fernstudien 

sind nicht zulässig. Um eine Aufenthaltserlaubnis zum 

Zweck des Studiums zu erhalten, muss eine Zulassung 

der Ausbildungseinrichtung – oder zumindest eine 

bedingte Zulassung15 – vorliegen. Von einem Nachweis 

von Kenntnissen der Ausbildungssprache kann abge

sehen werden, wenn die Sprachkenntnisse bereits bei 

der Zulassungsentscheidung berücksichtigt worden 

sind oder durch studienvorbereitende Maßnahmen 

erworben werden sollen. Es muss sich dabei um die für 

das Studium verlangte Sprache handeln, nicht um die 

deutsche Sprache (zum praktischen Verfahren bis zur 

Erteilung des Aufenthaltstitels vgl. Abschnitt 2.2.4). 

Es werden fünf Aufenthaltstitel hinsichtlich der Zu

wanderungsmöglichkeiten mit Studienabsicht unter

schieden. Hiernach erhalten nicht nur oben genannte 

Studierende, sondern auch Studienbewerber (§ 16 Abs. 

1a AufenthG), Absolventen einer deutschen Hoch

schule zur Arbeitssuche (§ 16 Abs. 4 AufenthG) sowie 

Schüler von Sprachkursen und -schulen (§ 16 Abs. 5 

AufenthG) Aufenthaltserlaubnisse (vgl. Tabelle 3). EU-

binnenmobile Studierende erhalten nach § 16 Abs. 6 

AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis (vgl. Abschnitt 

5.2.1). 

Die Gesamtaufenthaltsdauer für das Studium (inklusi

ve Weiterqualifizierung durch Master und Promotion), 

15	 Entscheidend ist der Aufenthaltszweck, d.h. ob Studium 
oder Arbeit im Vordergrund steht. 

Tabelle 3: Übersicht der rechtlichen Zuwanderungsmöglichkeiten für internationale Studierende 

§ 16 Abs. 1a AufenthG 
(Studienbewerbung) 

Der Aufenthalt zum Zweck der Studienbewerbung darf maximal neun Monate betra
gen und wird nicht auf eine mögliche Gesamtdauer angerechnet. 

§ 16 Abs. 1 AufenthG (Studium) 
Erforderlich für die Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums sind u.a. eine 
Zulassung der Ausbildungseinrichtung sowie der Nachweis der Lebensunterhaltssich
erung und einer ausreichenden Krankenversicherung. 

§ 16 Abs. 4 AufenthG (Arbeitssuche 
nach Hochschulabschluss) 

Nach erfolgreichem Studienabschluss in Deutschland kann die Aufenthaltserlaubnis 
bis zu 18 Monate verlängert werden, um einen angemessenen Arbeitsplatz zu finden. 
Während dieser Zeit kann der Absolvent unbegrenzt arbeiten. 

§ 16 Abs. 5 AufenthG 
(Sprachkurs, Schulbesuch) 

Ein Aufenthalt zum Zweck eines Sprachkurses zum Erlernen der deutschen Sprache 
außerhalb eines Studiums ist möglich. Im Ausnahmefall kann eine Aufenthaltserlaub
nis auch für einen Schulbesuch erteilt werden. 

§ 16 Abs. 6 AufenthG 
(innergemeinschaftlich 
mobile Drittstaatsangehörige) 

Studierende aus Drittstaaten, die in einem Mitgliedstaat der EU im Besitz eines zu 
diesem Zweck erteilten Aufenthaltstitels sind, können eine Aufenthaltserlaubnis 
erhalten, um einen Teil ihres Studiums in der Bundesrepublik zu absolvieren. 
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einschließlich einer eventuell erforderlichen Studien

vorbereitung und nachgelagerten Praxisphasen – aber 

ohne Studienbewerbung gemäß § 16 Abs. 1a AufenthG 

– darf in der Regel nicht länger als zehn Jahre betragen 

(vgl. Ziff. 16.2.7 AVwV-AufenthG). Generell ist die Auf

enthaltserlaubnis um zwei Jahre zu verlängern, sofern 

ausreichend Mittel zur Sicherung des Lebensunter

halts nachgewiesen werden können (Renner 2011: 

385). Zudem darf der Aufenthaltszweck noch nicht 

erreicht sein, muss aber durch den Studierenden in 

einem angemessenen Zeitraum noch erreicht werden 

können. Ausschlaggebend ist dabei der Zeitraum, der 

ausgehend von dem bereits erreichten Bildungsstand 

bis zum Abschluss der Ausbildung voraussichtlich 

noch verstreichen wird. Bei der durch die Ausländer

behörde anzustellenden Prognose wird im Allgemei

nen maßgeblich der bisherige Studienverlauf herange

zogen (Storr et al. 2008: 104f.). Die Ausländerbehörden 

sind angewiesen – genauso wie bei der Erteilung – bei 

der Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen für 

Personen aus konsultationspflichtigen Staaten gemäß 

§ 73 Abs. 4 AufenthG den Titel ggf. auf ein Jahr zu be

schränken (vgl. Ziff. 16.1.1.5 AVwV-AufenthG). Wenn 

die Ausländerbehörde während der Laufzeit einer Auf

enthaltserlaubnis erfährt, dass die Studienfortschritte 

des internationalen Studierenden nicht ausreichend 

sind, kann sie die Aufenthaltserlaubnis widerrufen. 

Eine Sonderrolle haben Doktoranden: Bei Erhalt einer 

vollen Stelle als Wissenschaftlicher Mitarbeiter kann 

sich der Promovierende aussuchen, ob er mit einer 

Aufenthaltserlaubnis gemäß § 16 Abs. 1 AufenthG oder 

gemäß § 18 AufenthG einreist.16 Im letzteren Fall kann 

der Promovierende neben dem Studium voll arbeiten 

und die Aufenthaltsdauer kann voll auf die für die 

Beantragung der Niederlassungserlaubnis notwendige 

Aufenthaltsdauer angerechnet werden. Falls der Pro

movierende eine halbe Stelle als Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter angeboten bekommt, ist der Aufenthalts

zweck Verhandlungssache. Falls Doktoranden die 

von § 20 AufenthG gestellten Bedingungen erfüllen, 

können sie auch gemäß diesem Aufenthaltszweck als 

Forscher einreisen. Bei Abschluss des Forschungs

projekts haben sie jedoch keinen Anspruch auf eine 

Aufenthaltserlaubnis gemäß § 16 Abs. 4 AufenthG zur 

Suche nach einem Arbeitsplatz. 

16 Entscheidend ist der Aufenthaltszweck, d.h. ob Studium 
oder Arbeit im Vordergrund steht. 

Bleibeberechtigung von Absolventen 

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums an ei

ner deutschen Hochschule ist grundsätzlich allen 

ausländischen Studierenden der Aufenthalt bis zu 18 

Monate im Bundesgebiet gestattet. Die Antragstellung 

zum verlängerten Aufenthalt nach dem Abschluss des 

Hochschulstudiums muss unmittelbar auf den Studi

enabschluss erfolgen. Diese im § 16 Abs. 4 AufenthG 

geregelte Verlängerung des Aufenthaltstitels soll 

ausländische Studierende dazu ermutigen, nach dem 

Abschluss einen ihrer an der deutschen Hochschule 

erlangten Qualifikation entsprechenden Arbeitsplatz 

zu suchen. Der Absolvent wechselt nach den Bestim

mungen der §§ 18, 19, 19a, 20 und 21 AufenthG vom 

Absolventenstatus nach § 16 Abs. 4 AufenthG zum je

weiligen Titel, wobei ein direkter Wechsel vom Studie

rendenstatus (§ 16 Abs. 1 AufenthG) zu einem anderen 

Titel auch möglich ist, sofern zum Studienabschluss 

bereits ein entsprechendes Arbeitsverhältnis besteht 

oder eine entsprechende selbständige Erwerbstätigkeit 

aufgenommen wird. Ein direkter Übergang in den 

unbefristeten Aufenthaltstitel in Form der Niederlas

sungserlaubnis nach § 9 AufenthG ist nicht möglich; 

allerdings ist mit der Gesetzesänderung des AufenthG 

zum 1. August 2012 nach § 18b AufenthG eine Mög

lichkeit für Absolventen deutscher Hochschulen ge

schaffen worden, nach zwei Jahren Erwerbstätigkeit 

unter bestimmten Voraussetzungen die Niederlas

sungserlaubnis zu erlangen (vgl. Abschnitt 2.2.2). 

Seit der Änderung der Beschäftigungsverordnung 

zum 1. Januar 2009 (BGBI. I Nr. 64, S. 2972) fand eine 

Vorrangprüfung bei der Anstellung von ausländischen 

Absolventen in der Regel nicht statt, wenn die gefun

dene Arbeitsstelle der an der deutschen Hochschule 

erworbenen Qualifikation entsprach (vgl. § 27 S. 1 

Nr. 3 und S. 2 BeschV). Seit dem 1. August 2012 ist die 

Zustimmungspflicht der Bundesagentur für Arbeit 

vollständig entfallen. 

Der Aufenthalt zur Arbeitsplatzsuche kann grundsätz

lich nicht verlängert werden. Bei nicht erfolgter bzw. 

erfolgloser Arbeitssuche muss der Hochschulabsolvent 

das Land verlassen. Ein weiterer Aufenthalt ist neben 

dem Wechsel in einen an die Erwerbstätigkeit gebun

denen Aufenthaltstitel nach den §§ 18, 19, 19a, 20 oder 

21 AufenthG auch im Falle eines Ehegattennachzugs 

nach §28 Abs. 1 AufenthG (Ehegatten eines Deutschen) 

bzw. § 30 AufenthG (Ehegatten eines Ausländers) oder 

http:einreist.16


   

 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 Internationale Studierende im deutschen Bildungssystem 

nach § 28 Abs. 3 AufenthG (Nachzug als Elternteil zu 

einem deutschen Kind) möglich (vgl. Abschnitt 2.2.6). 

Wechsel zu anderen Aufenthaltstiteln während des 
Studiums 

Ein Wechsel des Aufenthaltszwecks während des 

Studiums ist grundsätzlich ausgeschlossen (§ 16 

Abs. 2 AufenthG). Ausnahmen bestehen jedoch, wenn 

ein gesetzlicher Anspruch besteht. Dies ist der Fall bei 

der Familienzusammenführung (vgl. Abschnitt 2.2.6). 

Außerdem kann der weitere Aufenthalt eines interna

tionalen Studierenden aus humanitären und anderen 

Gründen erlaubt sein. 

Um einen Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit zur 

erhalten sieht Ziff. 16.2.3 AVwV vor, dass der Studie

rende zunächst ausreisen muss. Danach gelten für die 

Aufnahme einer Beschäftigung die Bestimmungen der 

§§ 18 bis 21 AufenthG. 

Erwerbstätigkeit nach einem Aufenthalt zum Zweck des 
Studiums 

Sofern internationale Studierende das Bundesgebiet 

abschließend verlassen haben, können sie aus dem 

Ausland wie alle anderen Ausländer erneut eine Auf

enthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken beantragen. Mit 

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit oder auf 

Basis der Rechtsverordnung durch das BMAS oder 

einer zwischenstaatlichen Vereinbarung kann eine 

Aufenthaltserlaubnis für den Zweck der Erwerbstätig

keit in einer nicht qualifizierten (§ 18 Abs. 3 AufenthG) 

oder auch qualifizierten Beschäftigung (§ 18 Abs. 4, S. 1 

und S. 2 AufenthG) erteilt werden. 

§ 18a AufenthG gestattet Ausnahmen für qualifizierte 

Geduldete mit deutschem Hochschulabschluss sowie 

Ausländer mit einem anerkanntem oder einem für 

deutschen Hochschulabschluss vergleichbaren aus

ländischen Hochschulabschluss, sofern sie zwei Jahre 

ununterbrochen eine dem Abschluss angemessene 

Beschäftigung ausgeübt haben. Sofern ausländische 

Absolventen deutscher Hochschulen einen dem Ab

schluss angemessenen Arbeitsplatz und eine Aufent

haltserlaubnis nach §§ 18, 18a, 19a oder 21 AufenthG 

haben, kann ihnen nach dem zum 1. August 2012 

geschaffenen § 18b AufenthG bereits nach kürzerer 

Aufenthaltsdauer (zwei Jahre statt fünf) und bei Erfül

len der sonstigen Bedingungen eine Niederlassungser

laubnis erteilt werden. 

Weiter haben Absolventen die Möglichkeit als Hoch

qualifizierte nach § 19 AufenthG und §19a AufenthG 

einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Unter die Katego

rie „Hochqualifizierte“ fallen nach § 19 AufenthG ins

besondere Wissenschaftler mit besonderen fachlichen 

Kenntnissen, Lehrpersonen und wissenschaftliche 

Mitarbeiter mit herausgehobener Funktion. Diesen 

Personen soll die Niederlassungserlaubnis erteilt wer

den, sofern keine Zustimmung der Bundesagentur für 

Arbeit notwendig ist und erwartet werden kann, dass 

sich der Ausländer ohne staatliche Hilfe seinen Le

bensunterhalt sichern und sich integrieren kann. 

Mit der sog. Blauen Karte EU nach § 19a AufenthG 

können Absolventen (aber auch ausländische Fach 

kräfte mit einem ausländischen Hochschulabschluss 

oder vergleichbarer Berufserfahrung), wenn sie einen 

Arbeitsvertrag mit einem Jahresgehalt von mindestens 

44.800 Euro vorweisen können, eine Aufenthaltser

laubnis von zunächst bis zu vier Jahren erhalten. In 

Berufen, in denen der Fachkräftemangel besonders 

groß ist, darunter derzeit Ingenieure, Mathematiker, 

Ärzte und IT-Fachkräfte, wird die Gehaltsschwelle 

verringert. Die Blaue Karte EU ermöglicht außerdem 

bei Fortbestehen eines der Qualifikation entsprechen

den Arbeitsvertrags eine frühzeitige Erteilung der 

Niederlassungserlaubnis. Weitere Möglichkeiten der 

Aufenthaltserlaubnisse zum Zwecke der Erwerbstätig

keit sind Forscher (§ 20 AufenthG) und Selbständige 

bzw. freiberuflich Tätige (§ 21 AufenthG). 

2.2.4 	 Verfahren für den Erhalt eines Aufenthalts  
 titels zum Zweck des Studiums 



In der Regel müssen internationale Studierende vor 

der Einreise in das Bundesgebiet ein Visum beantra

gen. Die zur Visumerteilung notwendigen Vorausset

zungen sind jeweils von der Auslandsvertretung zu 

prüfen, wobei die in Deutschland zuständige Auslän

derbehörde grundsätzlich zu beteiligen ist (Parusel/ 

Schneider 2012: 45ff). 
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Visumerteilungsverfahren für Studierende 

Bei der Beantragung eines Visums zum Zweck des 

Studiums muss u.a. nachgewiesen werden, dass der 

Antragsteller von einer Ausbildungseinrichtung 

zugelassen worden ist (Zulassungsbescheid einer 

Bildungseinrichtung bzw. anerkannte Hochschulzu

gangsberechtigung) und über ausreichende Mittel zur 

Sicherung des Lebensunterhalts verfügt. Im Hinblick 

auf den Lebensunterhalt muss in der Regel die Finan

zierung des ersten Studienjahrs gesichert sein. Dies 

gilt als gewährleistet, wenn dem Studierenden mo

natlich ein Betrag in Höhe des monatlichen Bedarfs, 

der nach den §§ 13 und 13a Abs. 1 des Bundesausbil

dungsförderungsgesetz (BAföG) bestimmt wird, zur 

Verfügung steht (§ 2 Abs. 3 S. 5 AufenthG). Alternativ 

kann der Studierende BAföG zuzüglich einer aus

reichenden Krankenversicherung als Nachweis der 

Lebensunterhaltssicherung beziehen (Renner 2011: 

396). Der monatliche Bedarf oder BAföG-Höchstsatz 

(inklusive Kranken- und Pflegeversicherungszuschlag) 

beträgt derzeit 670 Euro, d.h. es müssen mindestens 

8.040 Euro zur Lebensunterhaltssicherung für ein Jahr 

nachgewiesen werden. Außerdem wird ein Nachweis 

über einen Krankenversicherungsschutz verlangt. Von 

ausreichendem Krankenversicherungsschutz wird 

ausgegangen, wenn der Studierende eine dem Leis

tungsspektrum einer deutschen gesetzlichen Kran

kenversicherung entsprechende Krankenversicherung 

abgeschlossen hat (Ziff. 2.3.5.2 AVwV-AufenthG). 

Das Visum für Studienzwecke bedarf grundsätzlich – 

wie jedes andere nationale Visum zum längerfristigen 

Aufenthalt (vgl. § 31 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AufenthG)17 – der 

ausdrücklichen Zustimmung der für den künftigen 

Aufenthaltsort zuständigen Ausländerbehörde. Zur 

Beschleunigung des Visumverfahrens gilt die Zustim

17 Voraussetzung für die Erteilung eines nationalen Visums 
ist, dass es sich beim Studium um den Hauptzweck 
des Aufenthaltes handelt. Die Durchführung eines so 
genannten Abend-, Wochenend- oder Fernstudiums 
fällt nicht darunter, da hier ein anderer Hauptaufent
haltszweck (z.B. Erwerbstätigkeit) angenommen wird. 
Für einen kurzfristigen Aufenthalt, der lediglich der 
Durchführung von Prüfungen oder zur Wahrnehmung 
einer mehrwöchigen Anwesenheitspflicht im Rahmen so 
genannter Einsemesterstudien dient, wird ein Schengen-
Visum erteilt (vgl. Ziff. 16.0.4 AVwV-AufenthG). Hingegen 
kann bei studienvorbereitenden Sprachkursen, Besuch 
eines Studienkollegs oder bei einem geplanten Aufent
halt zum Zweck der Studienbewerbung ein D-Visum 
zu Studienzwecken erteilt werden (§ 16 Abs. 1 und 1a 
AufenthG). 

mung der Ausländerbehörde nach drei Wochen und 

zwei Arbeitstagen nach der Übermittlung an sie als 

erteilt, wenn sie binnen dieser Frist nicht widerspricht 

oder mitteilt, dass die Prüfung innerhalb dieser Frist 

nicht abgeschlossen werden kann (§ 31 Abs. 1 Satz 3 

AufenthV). 

Ausnahmen	 von	 der	 Visumpflicht	 und	 Visa-Erleichte
rungen für bestimmte Personengruppen 



In bestimmten Fällen, die in der Aufenthaltsverord

nung geregelt sind, ist keine Zustimmung der zustän

digen Ausländerbehörde erforderlich. Dies ist u.a. der 

Fall bei Ausländern, die für ein Studium in Deutsch

land ein Stipendium von einer deutschen Wissen

schaftsorganisation oder einer deutschen öffentlichen 

Stelle erhalten, die Stipendien auch aus öffentlichen 

Mitteln vergibt, und die von dieser Stelle vermittelt 

werden.18 Die Erteilung des Visums für mit einreisende 

Ehegatten bzw. Lebenspartner sowie minderjährige le

dige Kinder erfolgt ebenfalls ohne Zustimmung (§ 34 S. 

1 Nr. 3 AufenthV). Auch Ausländer, die als Absolventen 

deutscher Auslandsschulen über eine deutsche Hoch

schulzugangsberechtigung verfügen und ein Studium 

im Bundesgebiet aufnehmen möchten (‚ausländische 

Bildungsinländer aus dem Ausland‘), sind seit dem 

1. Juli 2011 vom Erfordernis der Zustimmung befreit 

(Deutscher Bundestag 2012: 6). Auch bei Aufenthalten 

von bis zu einem Jahr kann die Auslandsvertretung in 

besonderen Fällen eigenmächtig über die Erteilung des 

Visums entscheiden. Möglich ist dies z.B. bei innerge

meinschaftlich mobilen Studierenden aus Drittstaaten 

(§ 16 Abs. 6 AufenthG), die in einem anderen EU-Mit

gliedstaat eingeschrieben sind und im Rahmen eines 

Austauschprogramms nach Deutschland kommen. 

Weitere Erleichterungen im Visumverfahren genießen 

Stipendiaten des Chinese Scholarship Councils sowie 

Empfänger von vom DAAD verwalteten Regierungs

stipendien, da bei diesen Stipendienprogrammen die 

Zustimmung der zuständigen Ausländerbehörde als 

nicht erforderlich erachtet wird. 

Grundsätzlich benötigen auch Angehörige von Staa

ten, die gemäß europäischem Recht ohne Schengen-

Visum zum kurzfristigen Aufenthalt in die EU einrei

sen dürfen, für den längerfristigen Aufenthalt – also 

18 Für diese Gruppe von Stipendiaten entfällt auch die 
Gebühr für den Aufenthaltstitel. 

http:werden.18
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wenn sie ein Studium in Deutschland aufnehmen 

wollen – ein nationales Visum. Ausnahmen gelten 

bei Angehörigen der in § 41 AufenthV spezifizierten 

Länder.19 Studienbewerber oder Studenten aus diesen 

Ländern können also grundsätzlich visumfrei einrei

sen und eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Stu

diums direkt bei der zuständigen Ausländerbehörde in 

Deutschland – also nach Einreise – beantragen. 

2.2.5 	 Mißbräuche im Bereich  Aufenthaltser  
 laubnis für Studienzwecke 

Generell können bei allen Aufenthaltserlaubnissen 

Missbrauchsfälle vorkommen. Vor dem Hintergrund 

der begrenzten Aufenthaltsdauer des Studierenden

aufenthalts, der zusätzlich mit einem nicht geringen 

Aufwand bezüglich der vorzulegenden Nachweise 

und dem jährlichen, bzw. zweijährlichen Vorsprechen 

verbunden ist, kann das Missbrauchsrisiko gut von der 

zuständigen Ausländerbehörde kontrolliert werden. 

Es sind derzeit im Bundesgebiet keine systematischen 

Missbrauchsfälle des Studierendenstatus bekannt. 

Die Gefahr des Missbrauchs der Zuwanderungsmög

lichkeiten zu Studienzwecken nach Deutschland wird 

u.a. auch durch die Einrichtung von Akademischen 

Prüfstellen (APS) reduziert. Diese wurde in China, 

der Mongolei und Vietnam gegründet. Hintergrund 

war, dass ab dem Jahr 1999 die Zahl der Bewerber aus 

China für ein Studium in Deutschland stark anstieg. 

Das quantitative Ausmaß der Bewerbungen, fachliche 

und sprachliche Mängel der Unterlagen sowie akute 

Fälschungsgefahr machten aus Sicht der KMK eine 

sorgfältigere Prüfung der Unterlagen notwendig als 

bisher zu leisten war. Zudem wurde beobachtet, dass 

viele Antragssteller gefälschte Zeugnisse und Beschei

nigungen oder offensichtliche Gefälligkeitsbescheini

gungen und -zeugnisse fachlicher oder sprachlicher 

Vorkenntnisse vorlegten. Das Visumverfahren allein 

konnte nicht garantieren, dass das Vorliegen der Zu

gangsvoraussetzungen ausreichend geprüft wurde 

(KMK 2006: 3). Die erste APS wurde im Juli 2001 in 

19	 Australien, Israel, Japan, Kanada, Neuseeland, Südkorea, 
und die Vereinigten Staaten von Amerika. Dasselbe gilt 
für Staatsangehörige von Andorra, Honduras, Monaco 
und San Marino, die keine Erwerbstätigkeit mit Ausnah
me der in § 17 Abs. 2 AufenthV genannten Tätigkeiten 
ausüben wollen. 

China eingerichtet, um die Arbeit der Visumstelle der 

Deutschen Botschaft in Peking zu erleichtern und eine 

gründliche Prüfung der Bewerbungsunterlagen zu 

ermöglichen. Die APS ist eine Service-Einrichtung des 

Kulturreferates der Deutschen Botschaft in Peking in 

Zusammenarbeit mit dem DAAD. Die APS kontrolliert 

die Korrektheit der vorgelegten und von den Bewer

tungsvorschlägen der KMK für China festgesetzten 

Nachweise (HRK 2012a). Weitere APS wurden für die 

Mongolei in Ulan Bator (Juli 2006) und für Vietnam in 

Hanoi (Januar 2007) gegründet. Studienbewerber aus 

diesen Staaten werden nur zugelassen, wenn sie das 

Zertifikat der APS als Nachweis der Erfüllung der in 

den von der KMK festgelegten Voraussetzungen für die 

Aufnahme eines Erststudiums vorlegen können (KMK 

2006: 1). 

2.2.6 	 Familiennachzüge von und zu inter  
 nationalen Studierenden 

Der Familiennachzug ausländischer Angehöriger von 

in Deutschland lebenden Personen ist in den §§ 27-36 

AufenthG geregelt. Nachzugsberechtigt sind grund

sätzlich nur minderjährige ledige Kinder und die 

Ehegatten bzw. Lebenspartner20 von in Deutschland 

lebenden Ausländern und Deutschen. Grundsätzlich 

wird der Nachzug nur Angehörigen der Kernfamilie 

gewährt. Die Bedingungen und Ermessensnormen zur 

Nachzugsregelung sowie zum erteilten Aufenthalts

titel hängen dabei stark von der Rechtsstellung des in 

Deutschland lebenden Angehörigen ab (vgl. Kreien

brink/Rühl 2007). 

Im Fall von internationalen Studierenden ergeben 

sich in der Regel drei Szenarien: (a) Ehegattennach

20	 Für den Nachzug zu gleichgeschlechtlichen Lebenspart
nern gelten die Vorschriften über den Ehegattennachzug 
zu Deutschen beziehungsweise Ausländern entspre
chend. Es muss sich allerdings um eine eingetragene 
Lebenspartnerschaft im Sinne des deutschen Lebenspart
nerschaftsgesetzes oder um eine nach ausländischem 
Recht staatlich anerkannte Lebenspartnerschaft handeln, 
die in ihrer Ausgestaltung der deutschen Lebenspart
nerschaft im Wesentlichen entspricht. (Vgl. Hessisches 
Ministerium des Innern und für Sport (2012): Aufenthalt 
aus familiären Gründen, Online: http://www.hessenfin
der.de/modules/bs/serviceportal/index.php?mode=static 
&OP%5B0%5D%5Bc%5D=contentdiv&OP%5B0%5D%5B 
f%5D=search&OP%5B0%5D%5Bp%5D%5BLLG_ID%5D= 
10143657&dclp=c00f5b87394fc6a7c6aafb3ae7bbf0fe&fs=0 
(27.07.2012)). 

http://www.hessenfin
http:L�nder.19
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zug zu einer deutschen Person nach § 28 Abs. 1 S. 1 

Nr. 1 AufenthG, (b) Familiennachzug als Elternteil 

eines minderjährigen ledigen Deutschen nach § 28 

Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AufenthG, und (c) Ehegattennachzug 

zu einer ausländischen Person in Deutschland nach 

§ 30 Abs. 1 AufenthG. 

Wenn der internationale Studierende während seines 

Studiums im Bundesgebiet einen Deutschen oder 

eine Deutsche heiratet, dessen bzw. deren gewöhnli

cher Aufenthalt im Bundesgebiet ist, oder mit einem/ 

einer Deutschen ein Kind zeugt, besteht die Möglich

keit vom Aufenthaltstitel nach § 16 Abs. 1 AufenthG 

zu einem Aufenthaltstitel nach § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 

bzw. 3 AufenthG zu wechseln. Dem ausländischen 

Studierenden, der seit drei Jahren im Besitz seiner 

Aufenthaltserlaubnis zur Herstellung der familiären 

Lebensgemeinschaft ist, wird in der Regel nach diesem 

Zeitraum eine Niederlassungserlaubnis erteilt, solange 

die familiäre Lebensgemeinschaft mit dem deutschen 

Ehegatten fortbesteht und kein Ausweisungsgrund 

besteht. Die Bedingung, dass sich die Person auf einfa

che Art in deutscher Sprache verständigen kann, wird 

in der Regel durch das Studium an einer deutschen 

Hochschule erfüllt (§ 28 Abs. 2 AufenthG). 

Der Ehegattennachzug zu einem internationalen Stu

dierenden ist nach § 30 Abs. 1 AufenthG möglich, der 

den Nachzug des Ehegatten zu einem in Deutschland 

aufhältigen Ausländer regelt. Voraussetzung ist zu

nächst, dass dem Studierenden bzw. dem Ausländer 

allgemein und dem Ehegatten u.a. ausreichender 

Wohnraum zur Verfügung stehen muss (§ 29 Abs. 1 Nr. 

2 AufenthG). Ein Anspruch auf Erteilung eines Aufent

haltstitels nach § 30 Abs. 1 AufenthG entsteht darüber 

hinaus nur, wenn beide Ehegatten über 18 Jahre alt 

sind und sich der zuziehende Ehegatte in der Regel 

zumindest auf einfache Art (entspricht dem Niveau 

A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

für Sprachen) in deutscher Sprache verständigen kann 

(§ 30 Abs. 1 AufenthG). Darüber hinaus muss auch der 

Lebensunterhalt gesichert sein. Die Ehe muss bei der 

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis des Studierenden 

bereits bestanden haben und es muss vorauszusehen 

sein, dass die Dauer des Aufenthalts voraussichtlich 

über ein Jahr betragen wird. Dies bedeutet, dass sich 

der ausländische Studierende in einem mindestens 

ein Jahr dauernden Studienprogramm immatriku

liert haben muss, was unter Umständen bei neueren 

Ein-Jahr-Masterprogrammen nicht der Fall ist. Die 

Möglichkeit zum Ehegattennachzug zu einem auslän

dischen Studierenden ist ferner durch die Regelung 

in § 30 Abs. 1 Nr. 3 (d) AufenthG gegeben. Hiernach ist 

es einem Ehegatten erlaubt, zu einem ausländischen 

Studierenden nachzuziehen, wenn dieser seit zwei 

Jahren im Besitz seiner Aufenthaltserlaubnis ist sowie 

eine weitere Verlängerung des Aufenthalts für Stu

dienzwecke und eine spätere Erteilung einer Nieder

lassungserlaubnis nicht auf Grund einer Rechtsnorm 

ausgeschlossen sind. Der Ehegattennachzug nach § 30 

AufenthG setzt nicht voraus, dass der Ehegatte aus 

dem Ausland zuzieht, sondern es ist auch bereits im 

Bundesgebiet aufhältigen ausländischen Studierenden 

möglich, durch die Heirat eines ebenfalls in Deutsch

land aufhältigen Ausländers eine Aufenthaltserlaubnis 

nach § 30 AufenthG zu erlangen. Minderjährige ledige 

Kinder eines Ausländers, somit auch von internationa

len Studierenden, können nach §32 nachziehen. 
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3 Praktische Rahmenbedin
gungen für internationale 

Studierende
 

3.1	 Maßnahmen zur Gewinnung von 
internationalen Studierenden 

3.1.1 Bundesweite Strategien 

Bildungskooperationen sind Grundpfeiler der deut

schen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Sie 

sollen Vertrauen und gegenseitiges Verständnis schaf

fen und die Grundlage für langfristige Partnerschaften 

bilden. Daneben spielt die internationale Bildungspo

litik auch im globalen Wettstreit um die Bindung der 

besten Köpfe und die langfristige Standortsicherung 

der deutschen Wirtschaft eine gewichtige Rolle (Bun

desregierung 2012: 5). Im Februar 2008 verabschiedete 

die Bundesregierung die „Strategie zur Internationa

lisierung von Wissenschaft und Forschung“. Sie soll 

gezielt die Kohärenz der Internationalisierungsak

tivitäten in der gesamten deutschen Bildungs- und 

Forschungsgemeinschaft erhöhen (BMBF 2008). Dazu 

dienen gezielte Werbemaßnahmen und Informations

verbreitung im Ausland sowie die vereinfachte Ermög

lichung des Studiums für internationale Studierende 

in Deutschland. 

Internationales Hochschulmarketing 

Der Studienstandort Deutschland wird durch das 

internationale Hochschulmarketing systematisch 

beworben. HRK und DAAD haben zu diesem Zweck im 

Jahr 2001 das Hochschulkonsortium GATE-Germany 

geschaffen.21 GATE-Germany bietet eine organisatori

21	 Vgl. Gate Germany(2012): Ihr Partner für internationales 
Hochschulmarketing, Online: www.gate-germany.de 
(27.07.2012). 

sche Plattform für ein breit aufgestelltes und verschie

dene Maßnahmen umfassendes Marketingkonzept für 

deutsche Hochschulen (z.B. Publikationen, Seminare, 

internationale Hochschulmessen und Kongresse). 

Das soll dazu beitragen, dass deutsche Hochschulen 

für internationale Talente an Attraktivität gewinnen. 

Im Jahr 2010 organsierte der DAAD mit finanzieller 

Unterstützung des BMBF die Beteiligung deutscher 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf in

ternationalen Hochschulmessen in 17 Staaten; insge

samt nahmen deutsche Hochschulen im Rahmen von 

GATE-Germany im Jahr 2010 rund 230-mal an inter

nationalen Rekrutierungs- und Netzwerkmessen teil. 

Die Marketingkampagne Study in Germany – Land of 

Ideas,22 das weltweite DAAD-Netzwerk und die DAAD-

Vermittlungsplattform PhDGermany23 sind weitere 

Maßnahmen, um die Attraktivität deutscher Hoch

schulen international zu steigern (Bundesregierung 

2012: 21f.). 

Informationen zur Studienbewerbung von internati

onalen Studierenden werden durch die Arbeits- und 

Servicestelle für Internationale Studienbewerbungen 

(uni-assist)24 bereitgestellt. Eine weitere Informations

plattform ist Studienwahl.de, die u.a. auch Informatio

nen für internationale Studierende anbietet.25 Sie wird 

22	 Vgl. Study in Germany (2012): Land of Ideas, Online: 
www.study-in.de/en (27.07.2012). 

23	 Vgl. DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(2012): PhDGermany - Die Vermittlungsplattform zum 
Promovieren und Forschen in Deutschland, Online: 
www.phdgermany.de (27.07.2012). 

24	 Vgl. Uni-assist (2012): Helfer und Dienstleister, Online: 
www.uni-assist.de/uni-assist.html (27.07.2012). 

25	 Vgl. BA/KMK - Bundesagentur für Arbeit/Ständige Kon
ferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepu
blik Deutschland (2012): Studienwahl.de, Online: www. 
studienwahl.de (27.07.2012). 

http:studienwahl.de
http:Studienwahl.de
www.uni-assist.de/uni-assist.html
http:www.phdgermany.de
www.study-in.de/en
http:anbietet.25
http:Studienwahl.de
http:www.gate-germany.de
http:geschaffen.21
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von den Ländern der Bundesrepublik gemeinsam mit 

der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung gestellt. 

Systematisierte Anerkennung von ausländischen Ab
schlüssen zum Zweck des Studiums 

Die bei der KMK angesiedelte Zentralstelle für aus

ländisches Bildungswesen (ZAB) ist das zentrale 

Beratungsorgan für die Anerkennung ausländischer 

Qualifikationen – schulische, berufliche und Hoch

schulqualifikationen – in Deutschland. Die ZAB 

fungiert als Dienstleister für Bildungseinrichtungen, 

Behörden und Privatpersonen; dabei verfasst sie z.B. 

Gutachten spezieller Einzelfälle, inkl. Zeugnisbewer

tungen, oder stellt allgemeine Informationen über 

konkrete Länder und deren Bildungssystem bereit. 

Im Rahmen ihrer Dienstleistungen betreibt die ZAB 

die Datenbank anabin (Anerkennung und Bewertung 

ausländischer Bildungsnachweise). In der Datenbank 

können Informationen zu Hochschuleinrichtungen, 

Abschlusstypen und Abschlüssen sowie Hintergrund

informationen zu über 180 Ländern abgerufen werden. 

Ausländische Hochschulabschlüsse und -grade werden 

dabei auch im Verhältnis zu ihren deutschen Äquiva

lenten eingestuft. Das soll u.a. die Anerkennung von 

ausländischen Hochschulqualifikationen bei der Zu

lassung von internationalen Studierenden erleichtern. 

Anabin gibt es in einer Version für Behörden sowie 

einer der Öffentlichkeit zugänglichen Version, die auf 

die wesentlichen Informationen beschränkt ist.26 

26 Vgl. KMK - Ständige Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2012): 
Informationsportal zur Anerkennung ausländischer Bil
dungsabschlüsse, Online: http://anabin.kmk.org/anabin-
datenbank.html oder www.anabin.de (27.07.2012). 

3.1.2 Strategien der Länder und Hochschulen 

Zur Evaluierung der Strategien auf Länder-Ebene 

wurden schriftliche Fragebögen an die Wissenschafts

ministerien der Bundesländer gesandt.27 Die folgenden 

Ausführungen beruhen auf den dabei gemachten An

gaben der Länder. 

Die Länder haben verschiedene Ansätze, sich als 

Hochschulstandort für internationale Studierende zu 

positionieren sowie internationale Studierende nach 

dem Abschluss ihres Studiums an einer deutschen 

Hochschule als Fachkräfte zu gewinnen. Einige Länder 

bemühen sich sehr, einschlägige Maßnahmen zu ent

wickeln und umzusetzen sowie diese durch ein strate

gisch ausgerichtetes Gesamtkonzept zu verbinden. Zu 

diesen zählen z.B. Baden-Württemberg, Bayern, Ham

burg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-An

halt. Andere Bundesländer haben Maßnahmen ent

wickelt, die jedoch nicht in eine umfassende Strategie 

eingebettet sind, beispielsweise Bremen, Niedersach

sen und Schleswig-Holstein. Eine dritte Gruppe von 

Ländern hat keine spezifischen Maßnahmen bezüglich 

internationalen Studierenden implementiert, regt aber 

z.T. die Hochschulen durch Zielvereinbarungen dazu 

an, Internationalisierungsmaßnahmen zu ergreifen. 

Zu diesen Ländern gehören z.B. Berlin, Brandenburg 

und Mecklenburg-Vorpommern. 

Strategien für die Gewinnung von internationalen 

Studierenden haben verschiedene Ziele: Sehr häufig 

werden von den Ländern dabei die Fachkräftesiche

rung und der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der 

Wirtschaft erwähnt (genannt von fünf Ländern). Ein 

weiteres mehrfach genanntes Ziel ist, die Hochschulen 

des jeweiligen Landes international besser zu positi

onieren, d.h. diese auf dem internationalen Bildungs

markt zu vermarkten und somit deren Attraktivität 

für ausländische Studierende zu verbessern (genannt 

von fünf Ländern). Außerdem wird vereinzelt erwähnt, 

dass durch verstärkte internationale Kooperation 

27 Der Fragenbogen wurde an alle 16 Wissenschaftsminis
terien der Länder versendet. Der Fragebogen bestand aus 
zwei Teilen. Teil 1 enthielt Fragen zu Maßnahmen und 
Strategien der Länder zur Gewinnung von internationa
len Studierenden. Teil 2 bestand aus Fragen zu Maßnah
men und Strategien der Länder, um es internationalen 
Studierenden nach erfolgreichem Hochschulabschluss zu 
erleichtern, eine Beschäftigung in Deutschland auf
zunehmen. Der Fragebogen wurde von zwölf Ländern 
beantwortet. 

http:gesandt.27
http:www.anabin.de
http://anabin.kmk.org/anabin
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Weltoffenheit, Toleranz und die Anerkennung von 

Leistungen ausländischer Kulturen unter der Studen

tenschaft gefördert werden sollen. Auch das nationale 

Ansehen der Hochschulen soll durch einen größe

ren Anteil an internationalen Studierenden erhöht 

werden. Zum Teil sollen Kooperationen mit anderen 

Hochschulen zu einem strategischen Netzwerk entwi

ckelt werden. Ein Bundesland hat auch das Ziel ange

geben, gut funktionierende Elemente des deutschen 

Bildungssystems ins Ausland zu exportieren. 

Maßnahmen der Länder 

Im Rahmen der Befragung gaben Baden-Württem

berg, Bayern, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, 

Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 

Schleswig-Holstein zudem an – zusätzlich zu den 

bundesweit koordinierten Initiativen – spezifische 

Maßnahmen durchzuführen, um internationale Stu

dierende für ein Studium in Deutschland zu gewinnen. 

Zu diesen zählen Stipendien, z.B. für ein Studium an 

bestimmten Hochschulen oder Instituten sowie für 

Staatsangehörige bestimmter Regionen, Länder oder 

Studiengänge; in der Regel werden die Stipendien von 

Hochschulen bzw. Hochschulzentren vergeben. 

Sechs Länder gaben an, ihre Hochschulen im Ausland 

zu bewerben bzw. finanzielle Mittel für das Auslands

marketing zur Verfügung zu stellen. Werbung für den 

Hochschulstandort auf Unternehmerreisen der regi

onalen Wirtschaft, Einrichten von Internetportalen 

und die Teilnahme an Fachmessen durch ein spezielles 

Marketingunternehmen28, Werbung an deutschen 

Auslandsschulen sowie die finanzielle Unterstützung 

der Hochschulen auf Rekrutierungsmessen zählen zu 

den entsprechenden Unternehmungen. Weitere Län

der stellen Haushaltsmittel für Hochschulen bereit, die 

diese für die Ausgestaltung von Betreuungsmaßnah

men verwenden sollen. Beispiele hierfür sind das An

gebot von englischsprachigen Master-Studiengängen 

und internationalen Masterprogrammen. Ein Bun

desland gibt an, ein Beratungszentrum29 eingerichtet 

28	 Vgl. Baden-Württemberg International (2012): Neue Per
spektiven für Wirtschaft und Wissenschaft, Online: www. 
bw-i.de (27.07.2012). 

29	 Vgl. Hamburg (2012): Hamburg Welcome Portal, Online: 
www.welcome.hamburg.de (27.07.2012). 

zu haben, das u.a. ausländische Studienanfänger berät 

und ausländerrechtlich betreut. Die Beteiligung an 

internationalen Universitäten, z.B. German Univer

sity Kairo und Vietnamesische-Deutsche Universität, 

sowie die Ausarbeitung von Austauschprogrammen 

auf Landesebene, z.B. durch bilaterale Abkommen, 

sind zusätzliche Maßnahmen, die ergriffen werden. 

Ein Bundesland gab zudem an, im Bundesrat bereits 

Anträge zur Verbesserung der Rechtslage von inter

nationalen Studierenden eingebracht zu haben (vgl. 

Abschnitt 2.2.3). 

Hochschulen 

Einzelne Hochschulen wurden vom DAAD sowie ihren 

Landesregierungen, z.B. Bremen, Hamburg und Bran

denburg, dabei unterstützt, Internationalisierungsstra

tegien zu entwickeln, z.B. im Rahmen der Struktur-

und Entwicklungspläne der Hochschulen sowie durch 

politische Steuerungsinstrumente (in Hochschulver

trägen festgehaltene Ziel- und Leistungsvereinbarun

gen und systematische Hochschulfinanzierung).30 In 

solchen Ziel- und Leistungsvereinbarungen kann z.B. 

das Vorantreiben der Institutionalisierung von Aus

tauschprogrammen mit ausländischen Partnerhoch

schulen zur Erleichterung von Auslandsaufenthalten 

und Auslandssemestern als Erfüllungsmerkmal für das 

Ziel „Internationalisierung von Studium und Lehre“ 

festgehalten werden. 

Es ist bundesweit zu beobachten, dass Hochschulen 

durch die Einrichtungen von Büros oder Referaten 

für internationale Angelegenheiten die Mobilität der 

einheimischen Studierenden sowie internationaler 

Studierender aus dem Ausland fördern. Informati

onsveranstaltungen werden immer häufiger durch

geführt, auch die mehrsprachige Internetpräsenz für 

potenzielle internationale Studierende wurde in den 

letzten Jahren stark ausgebaut. 

30 Dies ging auch aus der für diese Studie durchgeführte 
Befragung der Länder hervor. 

http:Hochschulfinanzierung).30
http:www.welcome.hamburg.de
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3.2	 Maßnahmen und Bedingungen zur 
Finanzierung des Studienaufenthalts 

3.2.1 Stipendien 

DAAD 

Der DAAD bietet eine Reihe von Stipendienprogram

men für unterschiedliche Zielgruppen an, z.B. für 

ausländische Studierende, Doktoranden oder Wissen

schaftler. Die Stipendien werden hauptsächlich für 

Studien- und Forschungsaufenthalte an deutschen 

Hochschulen vergeben. Bewerber müssen sich vom 

Herkunftsland aus bewerben. An internationale Stu

dierende (mit erstem akademischem Abschluss) richtet 

sich insbesondere das Programm „Studienstipendien 

für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer“. Die 

„Forschungsstipendien für Doktoranden und Nach

wuchswissenschaftler“ stehen allen Fachrichtungen 

sowie Bewerbern aus fast allen Weltregionen offen. 

Neben diesen übergreifenden Programmen bietet der 

DAAD mehrere kleinere Programme an, die sich z.B. 

an Studierende bestimmter Fachrichtungen oder aus 

bestimmten Ländern oder Regionen richten.31 DAAD-

Stipendien für ausländische Studierende und Wis

senschaftler werden hauptsächlich vom Auswärtigen 

Amt und z.T. auch vom Bundesministerium für wirt

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

finanziert. In den Jahren 2010 und 2011 waren dafür 

jeweils 129 Millionen Euro veranschlagt. Im Rahmen 

der Aktivitäten des DAAD gibt es Stipendienprogram

me mit bestimmen regionalen Schwerpunkten, z.B. 

„Bildungsinitiative Afghanistan“ und „Aktion Afrika“ 

(Bundesregierung 2012: 16). 

Deutschlandstipendium 

Zusätzlich zu den speziell auf Bildungsausländer 

ausgerichteten Programmen des DAAD können sich 

internationale Studierende auch auf ein sogenanntes 

31 Eine Übersicht der DAAD-Stipendienprogramme 
für Ausländer befindet sich unter: DAAD-Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (2012): Übersicht der 
Stipendien und Förderprogramme des DAAD, Online: 
http://www.daad.de/portrait/service/stipendien/15784. 
de.html?page=1&filter=1 (27.07.2012). 

Deutschlandstipendium bewerben; sie konkurrieren 

dabei jedoch mit deutschen Studierenden. Mit dem 

Deutschlandstipendium sollen begabte und leis

tungsstarke Studierende in Deutschland unterstützt 

werden. Der private Anteil der Stipendienmittel wird 

von den Hochschulen eingeworben, die andere Hälfte 

gibt der Bund dazu. Die Kofinanzierung aus privaten 

und staatlichen Geldern soll verdeutlichen, dass viele 

gesellschaftliche Kräfte, besonders Unternehmen und 

Stiftungen, aber auch Privatpersonen (zum Beispiel 

Alumni) eine besondere Verantwortung für die För

derung von Talenten und Nachwuchskräften über

nehmen.32 Mit dem Programm soll die Vernetzung der 

Hochschulen mit ihrem gesellschaftlichen Umfeld 

gestärkt und der Grundstein für den Aufbau einer 

Stipendienkultur in Deutschland gelegt werden. Seit 

dem Inkrafttreten des Stipendienprogramm-Gesetzes 

(Gesetz zur Schaffung eines nationalen Stipendienpro

gramms (StipG) vom 21. Juli 2010) zum 1. August 2010 

besteht eine rechtliche Grundlage für das Deutsch

landstipendium. 

Sonstige finanzielle Unterstützung 

Stipendien werden auch von weiteren Organisationen 

vergeben. Eine Übersicht bietet die Stipendiendaten

bank des BMBF.33 

Es bestehen jedoch erhebliche Zugangsbarrieren für 

internationale Studierende. Für die Bewerbung zu För

derungen müssten sie den Status eines dauerhaft im 

Bundesgebiet aufhältigen Ausländers innehaben. Z.B. 

müssten Studierende, um sich bei den Begabtenför

derwerken34 zu bewerben, dieselben Voraussetzungen 

wie für den Bezug von Leistungen gemäß BAföG erfül

len, d.h. eine Bleibeperspektive in Deutschland haben 

sowie bereits gesellschaftlich integriert sein. § 8 BAföG 

präzisiert dies z.B. als Personen mit einem Dauerauf

enthaltsrecht nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU, einer 

32 BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(2012): Das Deutschlandstipendium, Online: www. 
deutschland-stipendium.de (27.07.2012). 

33 Vgl. BMBF - Bundesministerium für Bildung und For
schung (2012): Stipendienlotse, Online: www.stipendien
lotse.de (27.07.2012). 

34 Vgl. Stipendium Plus (2012): Begabtenförderung im 
Hochschulbereich, Online: www.stipendiumplus.de 
(27.07.2012). 

http:www.stipendiumplus.de
http:lotse.de
www.stipendien
http:deutschland-stipendium.de
http:nehmen.32
http://www.daad.de/portrait/service/stipendien/15784
http:richten.31
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Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU oder einer Nieder

lassungserlaubnis. Die meisten Bildungsausländer sind 

somit nicht berechtigt, Förderung nach dem BAföG 

zu beziehen. Ähnliche Bedingungen gelten auch bei 

den Studienkrediten der staatlichen Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW). Bildungsausländer aus Drittstaa

ten haben nur Anspruch auf diesen Kredit, wenn sie 

Familienangehörige eines Deutschen bzw. eines EU-

Staatsangehörigen sind und sich mit dem Deutschen 

bzw. dem EU-Staatsangehörigen im Bundesgebiet 

aufhalten. Bildungsinländer hingegen können den 

KfW-Studienkredit grundsätzlich beantragen (Deut

scher Bundestag 2012: 11). 

Allerdings bleibt ein erheblicher Anteil der Stipen

dien in Deutschland auch für Bildungsinländer, die 

hochschulrechtlich den deutschen Studierenden 

gleichgestellt sind, verwehrt, da die deutsche Staats

angehörigkeit oder die eines EU-/EFTA-Staats vor

ausgesetzt wird. Dazu kommt, dass Bildungsinländer 

aus Drittstaaten von der Teilnahme an binationalen 

staatlichen Stipendienprogrammen ausgeschlossen 

werden, da sie in ihren Herkunftsländern als Bildungs

ausländer gelten und im Bildungsland Deutschland 

trotz der deutschen Hochschulzugangsberechtigung 

wegen der ausländischen Staatsangehörigkeit vom 

Verfahren ausgeschlossen werden. Bildungsausländer 

hingegen wären mit einer ausländischen Hochschul

zugangsberechtigung aus ihrem Heimatland teilnah

meberechtigt. 

3.2.2	 Betreuung von internationalen 
Studierenden 

Die vom DAAD verwalteten Programme STIBET (Sti

pendien- und Betreuungsprogramm) und PROFIN 

(Programm zur Förderung der Internationalisierung 

ausländischer Studierender) sollen die fachliche und 

soziale Betreuung ausländischer Studierender an den 

Hochschulen verbessern. Damit sollen das kulturelle 

Verständnis an den Hochschulen erhöht, der sprach

liche und fachliche Fortschritt der ausländischen Stu

dierenden gefördert sowie deren soziale Integration 

unterstützt werden (Bundesregierung 2012: 18). 

Zudem verabschiedete die HRK-Mitgliederversamm

lung im November 2009 den Nationalen Kodex für das 

Ausländerstudium an deutschen Hochschulen. Der 

Maßnahmenkatalog zielt darauf ab, durch das Setzen 

von Mindeststandards für die Bereiche Information, 

Werbung, Zulassung, Betreuung und Nachbetreuung, 

den Service für ausländische Studierende weiter zu 

verbessern. Mitgliedshochschulen der HRK können 

dem Kodex in freiwilliger Selbstverpflichtung bei

treten. Ein Beitritt ist möglich, falls die Standards des 

Kodex innerhalb von sechs Monaten erreicht werden 

können (HRK 2009). 

Weitere von Hochschulen eingesetzte Maßnahmen, 

um das Betreuungsangebot von internationalen Stu

dierenden zu verbessern, sind z.B. Orientierungswo

chen zu Semesterbeginn der International Offices so

wie Study-Buddy Programme (im Sinne studentischer 

Ansprechpartner), die den Austausch zwischen inter

nationalen und deutschen Studierenden vorantreiben 

sollen. Jeder teilnehmende internationale Studierende 

erhält die Daten eines deutschen Ansprechpartners. 

Bei der Vermittlung werden ähnliche Interessen und 

Studienfächer berücksichtigt. 

Zusätzlich zur Betreuung während des Studiums wer

den Plattformen für die Nachbetreuung von Alumni 

geschaffen. Das Alumniportal Deutschland (APD),35 das 

speziell auf ausländische Absolventen deutscher Hoch

schulen ausgerichtet ist, wird gemeinsam von DAAD, 

dem Goethe-Institut, der Alexander von Humboldt-

Stiftung, der Deutschen Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) und dem Centrum für interna

tionale Migration und Entwicklung (CIM) betrieben. 

Das Auswärtige Amt (AA) und das BMZ stellen dafür 

Mittel bereit. 

3.2.3	 Erwerbstätigkeit während des Studiums 

Ausländischen Studierenden ist es durch die Geset

zesänderungen im Zusammenhang mit der Umset

zung der EU-Hochqualifizierten Richtlinie (Richtlinie 

2009/50/EG)36 seit 1. August 2012 erlaubt, 120 ganze 

bzw. 240 halbe Tage im Jahr während des Studiums 

zu arbeiten (vgl. Abschnitt 2.2.2). Diese gesetzliche 

35 APD-Alumniportal-Deutschland (2012): Alumniportal-
Deutschland, Online: http://www.alumniportal-deutsch
land.org/ (27.07.2012). 

36 Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über 
die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifi
zierten Beschäftigung. 

http:land.org
http://www.alumniportal-deutsch
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Vorgabe ermöglicht es nicht, einzelne Arbeitsstunden 

an verschiedenen Tagen zu einem Arbeitstag zu sum

mieren. 

Die Nebenerwerbstätigkeit ist die wichtigste Finan

zierungsquelle für Bildungsausländer: Im Jahr 2009 

griffen 54 % auf eine Nebenerwerbstätigkeit zur Finan

zierung des Studiums zurück, gefolgt von Unterstüt

zung durch die Eltern (44 %), einem Stipendium (25 %), 

Ersparnissen (12 %) und Unterstützung durch einen 

Partner bzw. eine Partnerin (10 %) (Isserstedt/Kandulla 

2010: 38).37 Die Erwerbstätigenquote, d.h. der Anteil der 

Bildungsausländer, die angeben, neben dem Studium 

häufig oder laufend einer Beschäftigung nachgegan

gen zu sein, lag 2009 während des Semesters zwischen 

52 % und 59 %, in der vorlesungsfreien Zeit zwischen 

49 % und 54 % (Isserstedt/Kandulla 2010: 43f.). 

Bildungsausländer sind meist von staatlichen Leistun

gen, wie z.B. BAföG (vgl. Abschnitt 3.2.1) oder Wohn

geld, ausgeschlossen. Dies steigert die Wichtigkeit der 

Nebenerwerbstätigkeit zur Sicherung des Lebensun

terhalts (zum Arbeitsmarktzugang vgl. auch Abschnitt 

4.4.3). 

3.2.4 Anspruch auf Sozialleistungen 

Bildungsausländer können de facto keine Sozialleis

tungen beziehen, da mit deren Bezug ein Auswei

sungsgrund d vorliegt: Damit internationale Studie

rende einen Aufenthaltstitel erhalten, müssen sie die 

Lebensunterhaltssicherung gemäß § 5 Abs.1 S. 1 Nr. 1 

i.V.m. § 2 Abs. 3 S. 5 AufenthG erfüllen (Renner 2011: 

395f.).38 

Ein nur für das Studium gültiges Aufenthaltsrecht 

wird gefährdet, wenn internationale Studierende oder 

ihre Angehörigen einen Anspruch auf Sozialleistungen 

geltend machen können, auf den tatsächlichen Bezug 

kommt es nicht an. Mit dem Bezug von Sozialleistun

gen entfällt die eigene Sicherung des Lebensunterhalts 

und somit eine wesentliche Bedingung für den Erhalt 

37	 Mehrfachnennung waren möglich. 

38	 Als Nachweis können Belege über die Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse der Eltern, über ein Stipendium 
oder eine Verpflichtungserklärung nach § 68 AufenthG 
dienen. Zudem  genügen auch ein Sperrkonto oder eine 
Bankbürgschaft in Deutschland über die notwendigen 
Mittel für wenigstens das nächste Semester. 

der Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken. Ausnah

men gelten nur in seltenen Fällen, wie z.B. bei einer 

Schwangerschaft. Nr. 2.3.1.1 AVwV AufenthG weist 

hierzu auf die in Art. 6 GG vorgenommenen Wer

tungen und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hin: 

„Dementsprechend ist die Inanspruchnahme einzelner 

Hilfen nach dem SGB II oder XII in seltenen Ausnah

mefällen unschädlich, etwa bei Studierenden aufgrund 

einer Schwangerschaft.“ 

http:395f.).38
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4 Statistische Erkenntnisse über 

internationale Studierende 
im Studienverlauf 

4.1. Studienbeginn 

4.1.1	 Internationale Studienanfänger 
(nach Aufenthaltserlaubnis) 

Die Zahlen in diesem Abschnitt basieren auf den Daten 

des AZR. Bei den ausländischen Studierenden handelt 

es sich um Studierende, die zum Zweck des Studiums 

nach Deutschland eingereist sind. In der Regel besitzen 

sie eine ausländische Hochschulzugangsberechtigung 

und sind demnach Bildungsausländer. Ausländische 

Studierende, mit oder ohne deutscher Hochschulzu

gangsberechtigung, die sich mit einer anderen Aufent

haltserlaubnis als jener zum Zweck des Studiums im 

Bundesgebiet aufhalten, können mit den verwendeten 

AZR-Daten nicht gesondert identifiziert werden (vgl. 

Abschnitt 1.2). 

Der Zuzug von Ausländern nach Deutschland hat in 

den vergangenen Jahren stetig zugenommen; die Zahl 

an neu erteilten Aufenthaltstiteln stieg von knapp un

ter 200.000 in 2006 auf über 265.000 in 2011.39 Die An

zahl an neu zugezogenen ausländischen Studierenden 

ist in derselben Zeit von 25.663 auf 36.607 gestiegen 

(vgl. Tabelle 4). Der Anteil an Zuzügen zum Zweck des 

Studiums lag 2011 mit knapp 14 % leicht über dem im 

Jahr 2006 (13 %), wobei ein Anstieg bis zu 16 % in 2009 

zu verzeichnen war (vgl. Tabelle 5). Die zwischenzeit

lich leichte Zunahme am Anteil der Studierenden lässt 

sich durch die Abnahme der Anzahl erwerbsbedingter 

Zuzüge im Zuge der globalen Wirtschaftskrise Ende 

2008 bis 2009 (von 30.000 auf 25.000) erklären. Seit sich 

die wirtschaftliche Lage in Deutschland erholt, steigt 

der Zuzug von Erwerbstätigen wieder, so dass der An

teil an Studierenden entsprechend wieder zurückgeht. 

Nicht unmittelbar von der Wirtschaftslage betroffene 

Zuzüge, z.B. solche aus familiären Gründen, blieben im 

gleichen Zeitraum konstant. 

Ausländische Studierende, denen eine Aufenthalts

erlaubnis zum Zweck des Studiums (§ 16 Abs. 1 Auf

enthG) erteilt wird, können sich bereits als Studierende 

im weiteren Sinn im Bundesgebiet aufgehalten haben, 

wenn sie als Studienbewerber oder als Sprachkurs

teilnehmer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Abs. 

1a oder Abs. 5 AufenthG hatten. Dies ist der Fall bei 

einem nicht zu vernachlässigenden Teil der Studie

renden. Insgesamt erhielten in 2011 1.083 Personen 

eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums 

im Anschluss an eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck 

der Studienbewerbung oder eines Sprachkurses bzw. 

Schulbesuchs. Eine sehr geringe Anzahl von Personen 

erhielt eine Aufenthaltserlaubnis zum Studienzweck 

im Anschluss an eine Aufenthaltserlaubnis für inne

reuropäische Austauschstudierende (§ 16 Abs. 6 Auf

enthG; vgl. Abschnitt 5.2); es handelt sich bei diesen 

um Studierende, die von einem Studium an einer 

Hochschule im EU-Ausland zu einer deutschen Hoch

schule wechselten (vgl. Tabelle 6). 

39 Die AZR Daten wurden für die Erst- und/oder Wieder
einreise des jeweiligen Jahres zum 31.03. des Folgejahres 
abgefragt, um Nachmeldungen zu berücksichtigen. 
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Tabelle 4: Zuzüge von Nicht-EU-Staatsangehörigen nach Art der Aufenthaltserlaubnis (2006-2011)* 

Aufenthaltserlaubnisse 
Niederlas 
sungser 
laubnis 

EU-
Aufent
halts 
recht 

Aufent 
haltsge 
stattung 
und 
Duldung 

Insgesamt*** 

Studium 
Sprachkurs, 
Schulbe 
such 

Sonstige 
Ausbil 
dung 

Erwerbs 
tätig 
keit** 

Huma 
nitäre 
Gründe 

Fami 
liäre 
Gründe 

Besondere/ 
Sonstige 
Gründe 

darunter 
weiblich 

2006 25.663 4.592 4.468 29.408 2.389 55.048 1.821 197.513 

2007 26.785 5.011 4.756 28.349 4.801 53.656 3.512 12.826 185.735 

2008 29.624 5.062 5.338 30.208 6.787 50.268 2.445 3.284 3.653 16.252 190.353 88.242 

2009 31.428 4.906 4.743 25.914 7.567 47.885 2.495 3.805 3.100 20.966 197.873 91.106 

2010 35.643 5.483 4.904 29.267 8.242 54.034 6.525 4.201 3.969 33.602 232.007 110.972 

2011 36.607 5.233 4.862 37.242 6.903 53.496 4.078 5.322 5.041 36.510 265.728 118.248 

Quelle: AZR, Erst- und/oder Wiedereinreise im jeweiligen Jahr, Stichtag 31.03. des Folgejahres; 
vgl. BAMF 2012; BMI/BAMF, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012; eigene Darstellung. 

Anmerkungen: 
* Inklusive Staatsangehörige von Staaten, für welche die EU-Freizügigkeit gilt, sowie ohne im Inland geborene ausländische Kinder.
 
** Die Kategorie „Erwerbstätigkeit“ enthält neben den Personen, denen ein Aufenthaltstitel zum Zweck der Beschäftigung nach § 18 


AufenthG erteilt wurde, auch jene, die als Forscher (§ 20 AufenthG) bzw. als Selbständige (§ 21 AufenthG) zugewandert sind.
 
*** Die Differenz zwischen der Summer der aufgeführten Aufenthaltstitel und der Spalte „Insgesamt“ erklärt sich dadurch, dass in der 


Tabelle nicht alle Aufenthaltsstatus, wie z.B. Antragssteller, enthalten sind.
 

Tabelle 5:	 Anteil von Personen mit Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums an Gesamtzuzügen 
von Nicht-EU-Staatsangehörigen (2006-2011) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

13,0% 14,4% 15,6% 15,9% 15,4% 13,8% 

Quelle: AZR, Erst- und/oder Wiedereinreise im jeweiligen Jahr, Stichtag 31.03. des Folgejahres; 
vgl. BAMF 2012; BMI/BAMF, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012; eigene Berechnungen. 

Die Zahl der Personen, denen eine Aufenthaltser

laubnis zum Studienzweck im Anschluss an eine 

Aufenthaltserlaubnis für einen Sprachkurs bzw. einen 

Schulbesuch in Deutschland (§ 16 Abs. 5 AufenthG) 

erteilt wurde, stieg jährlich an (von ca. 250 in 2006 auf 

850 in 2011, vgl. Tabelle 6). Obwohl die Teilnahme an 

einem Sprachkurs nicht verpflichtend für die Auf

nahme eines Studiums an deutschen Hochschulen ist, 

zeigt die relativ hohe Anzahl an Personen, die vor dem 

Studierendenstatus eine Aufenthaltserlaubnis für ei

nen Sprachkurs hatten, dass dies als Vorbereitung zum 

Studium genutzt wird. Dies wird auch dadurch erklärt, 

dass die Teilnahme an Studienkollegs, die für die Aner

kennung eines ausländischen Sekundärschulabschlus

ses verpflichtend ist, Deutschkenntnisse voraussetzt 

und somit eine Überschneidung der Studienbewerber 

mit den Sprachkursteilnehmenden vorkommen kann. 

Eine erhebliche Zahl an Personen hat eine Aufent

haltserlaubnis zum Zweck des Studiums im Anschluss 

an einen Aufenthaltstitel für andere Zwecke – d.h. 

keine Zwecke die dem Studium im weiteren Sinn zu

zuschreiben sind – erhalten (vgl. Tabelle 7). Dies trifft 

z.B. auf Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis zu 

Erwerbszwecken zu (1.723 im Jahr 2011). Dies könnte 

möglicherweise mit einem erschwerten Zugang zum 

Arbeitsmarkt zusammenhängen: Zwar wird die Aner

kennung ausländischer Qualifikationen systematisch 
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Tabelle 6: Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums (§ 16 Abs. 1 AufenthG) im Anschluss 
an eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums im weiteren Sinn (2006-2011) 

- -

- - -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

von § 16 Abs. 1a 
(Studienbewerbung)* 

82 201 242 233 

von § 16 Abs. 5 
(Sprachkurse, Schulbesuch) 

254 372 460 608 766 850 

von § 16 Abs. 6 
(innergemeinschaftlich 
mobiler Studierender)* 

9 8 16 

Quelle: AZR, Stichtag: 30.04.2012. 
Anmerkungen: * Dieser Aufenthaltszweck wurde zum 28.08.2007 eingeführt. 

Tabelle 7:	 Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums (§ 16 Abs. 1 AufenthG) im Anschluss an 
eine Aufenthaltserlaubnis zu anderen Zwecken (2011) 

--
-

 

Aufenthaltserlaubnis 

Arbeitsplatz 
suche nach 
Studium 

Sonstige 
Ausbildung 

Erwerbs 
tätigkeit 

Humanitäre 
Gründe 

Familiäre 
Gründe 

Besondere/ 
Sonstige 
Gründe 

Nieder
lassungs 
erlaubnis 

Insgesamt 

216 360 1.723 16 145 67 1 2.528 

Quelle: AZR, Stichtag: 30.04.2012; eigene Berechnungen. 

Tabelle 8:	 Gültigkeitsdauer der Aufenthaltstitel zum Zweck des Studiums bei Erteilung (2011) 

Monate <1 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36 >36 Insgesamt 

Anzahl 120 3.993 9.468 7.680 32.683 8.708 4.884 4.076 32.139 4.240 1.184 288 524 2.220 112.207 

in % von 
Ingesamt 

0,1% 3,6% 8,4% 6,8% 29,1% 7,8% 4,4% 3,6% 28,6% 3,8% 1,1% 0,3% 0,5% 197,8% 100% 

in Angriff genommen,40 doch eine Qualifikation bzw. 

eine zusätzliche Qualifikation an einer deutschen 

Hochschule könnte zu einer spürbaren Verbesserung 

der Chancen auf dem Arbeitsmarkt führen, so dass 

sich eine Vielzahl von Ausländern für ein Studium 

entscheiden (vgl. Abschnitt 4.4.3). 

40	 Vgl. BMBF – Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (2012): Anerkennung von ausländischen 
Berufsabschlüssen, Online: http://www.anerkennung-in-
deutschland.de/html/de (27.07.2012). 

Quelle: AZR, Stichtag: 31.12.2011; eigene Berechnungen. 

Die Gültigkeitsdauer der Aufenthaltserlaubnis soll bei 

der Erteilung nach dem AufenthG zwischen einem 

und zwei Jahre betragen (s. Kap. 2.2.3). Bei den zum 31. 

Dezember 2011 gültigen Aufenthaltserlaubnissen nach 

§ 16 Abs. 1 AufenthG lag die am häufigsten vergebene 

Gültigkeitsdauer bei der Ersterteilung zwischen zehn 

und zwölf Monaten (29,1 %) bzw. zwischen 22 und 24 

Monaten (28,6 %) (vgl. Tabelle 8). Gültigkeitsdauern 

über zwei Jahre lassen auf Studierende im Besitz eines 

über mehrere Jahre laufenden Stipendiums schließen. 

Aufenthaltserlaubnisse mit einer Gültigkeitsdauer von 

weniger als einem Jahr können für auf wenige Monate 

http://www.anerkennung-in
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begrenzte Studienaufenthalte erteilt worden sein, wie 

z.B. Austauschsemester, Laborpraktika oder Hospitan

zen. Weitere mögliche Gründe sind schlecht gesicherte 

Finanzierung des Studienaufenthalts oder ein vorläu

fig erteilter Aufenthaltstitel (eine sogenannte Fiktion), 

da die zuständige Ausländerbehörde noch keine ab

schließende Entscheidung treffen konnte. 

4.1.2	 Ausländische Studienanfänger an deut
schen Hochschulen 

Die Daten zu Studienanfängern stammen aus Be

rechnungen des HIS, die wiederum auf der Studen

tenstatistik des Statistischen Bundesamts basieren. 

Sie erfassen alle eingeschriebenen Studienanfänger. 

Es wird zwischen deutschen Staatsangehörigen und 

Ausländern unterschieden. Die ausländischen Studie

renden sind nach der Hochschulzugangsberechtigung, 

d.h. nach Bildungsinländer und Bildungsausländer 

differenziert. Unter den ausländischen Studierenden 

sind nicht nur Drittstaatsangehörige erfasst, sondern 

auch Staatsangehörige aus EU- und EFTA-Staaten. Die 

Daten können somit nicht mit den AZR-Daten vergli

chen werden, die sich nach vergebenen Aufenthaltsti

teln richten (vgl. Abschnitt 1.2). 

Die Zahlen der Studierendenanfänger in Deutschland 

nehmen zu. In den vergangenen fünf Jahren ist die Ge

samtanzahl von ca. 345.000 Studienanfängern in 2006 

auf 445.000 in 2010 gestiegen (vgl. Tabelle 9). Der An

stieg bei Deutschen (knapp 30 %) und Bildungsinlän

dern41 (39 %) übertraf dabei den der Bildungsausländer 

(24 %). Gründe für diesen bundesweiten Trend sind der 

demografisch bedingte Anstieg der Zahl der Jugendli

chen, die parallele Zunahme der Studienberechtigten

quote sowie die durch Bildungsreformen verursachten 

doppelten Abiturjahrgänge,42 die sich auch in den Jah

ren 2011 und 2012 in einigen Bundesländer ergaben 

(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010: 121). 

Ab dem WS 2011/2012 kam zu diesen Faktoren noch 

die Aussetzung der Wehrpflicht hinzu. 

41	 Bildungsausländer werden auch dann als Studierende 
im ersten Hochschulsemester eingeschrieben, wenn sie 
bereits mehrere Semester an einer ausländischen Hoch
schule studiert haben und damit - nach der deutschen 
Systematik - in einem höheren Fachsemester studieren. 
Austauschstudierende werden als Studienanfänger 
erfasst. 

42	 Sachsen-Anhalt 2007, Mecklenburg-Vorpommern 2008, 
Saarland 2009, Hamburg 2010, Bayern und Niedersachsen 
2011, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg und 
Bremen 2012. 

Tabelle 9: Deutsche, bildungsinländische und bildungsausländische Studienanfänger (2006-2010) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Anzahl Anstieg 
zum Vor -
jahr in % 

Anzahl Anstieg 
zum Vor -
jahr in % 

Anzahl Anstieg 
zum Vor -
jahr in % 

Anzahl Anstieg 
zum Vor -
jahr in % 

Anzahl Anstieg 
zum Vor -
jahr in % 

Deutsche 281.409 -3,0% 297.332 5,7% 326.801 9,9% 350.249 7,2% 364.478 4,1% 

Bildungsausländer 53.554 -4,0% 53.759 0,4% 58.350 8,5% 60.910 4,4% 66.413 9,0% 

Bildungsinländer 9.859 -1,4% 10.269 4,2% 11.459 11,6% 13.114 14,4% 13.717 4,6% 

Insgesamt 344.822 -3,1% 361.360 4,8% 396.610 9,8% 424.273 7,0% 444.608 4,8% 

Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; Berechnungen HIS-HF/ 
www.wissenschaft-weltoffen.de; eigene Berechnungen. 

Anmerkungen: Studienjahre umfassen jeweils Sommersemester und Wintersemester, beginnend April bzw. Oktober. Zahlen einschließ
lich doppelter Staatsangehörigkeit. 

http:www.wissenschaft-weltoffen.de
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Abbildung 1: Anteil der Deutschen, Bildungsinländer und Bildungsausländer an allen Studienanfängern (2006-2010) 

2,9% 2,8% 2,9% 3,1% 3,1% 100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%
 
2006 2007 2008 2009 2010
 

15,5% 14,9% 14,7% 14,4% 14,9% 

81,6% 82,3% 82,4% 82,5% 82,0% 

Deutsche Bildungsausländer Bildungsinländer 

Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; Berechnungen HIS-HF/ 
www.wissenschaft-weltoffen.de; eigene Berechnungen. 

Anmerkungen: Studienjahre umfassen jeweils Sommersemester und Wintersemester, beginnend April bzw. Oktober. Zahlen 
einschließlich doppelter Staatsangehörigkeit. 

Der Anteil von Bildungsausländern an allen Studi

enanfängern ist über die letzten Jahre hinweg mit 

ca. 15 % konstant geblieben; im gleichen Verhältnis 

blieben auch die Anteile der Bildungsinländer (ca. 3 %) 

und der Deutschen (vgl. Abbildung 1). 

Auch bei der Verteilung der Herkunftsländer der Bil

dungsausländer lässt sich Kontinuität beobachten. Ein 

größerer Anteil der bildungsausländischen Studieren

den kommt aus dem EU-Ausland, insbesondere aus 

Frankreich, Spanien und Polen (blau markiert in Tabel

le 10). Die Hauptherkunftsländer bei bildungsauslän

dischen Drittstaatsangehörigen sind China, Russland 

und die USA. Den vierten Platz nimmt regelmäßig die 

Türkei ein. 

http:www.wissenschaft-weltoffen.de
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Tabelle 10: Bildungsausländische Studienanfänger nach Top-10 Herkunftsländern (2006-2011) 

SS 2006 WS 2006/07 SS 2007 WS 2007/08 SS 2008 

Herkunfts 
land 

Anzahl % von 
total 

Herkunfts 
land 

Anzahl % von 
total 

Herkunfts 
land 

Anzahl % von 
total 

Herkunfts 
land 

Anzahl % von 
total 

Herkunfts 
land 

Anzahl % von 
total 

Polen 918 6,5% China 3.017 7,6% China 1.060 7,4% China 3.472 8,8% China 1.142 7,3% 

USA 884 6,3% Frankreich 2.746 7,0% USA 994 7,0% Frankreich 2.517 6,4% USA 1.141 7,3% 

China 839 6,0% Polen 2.551 6,5% Polen 912 6,4% Polen 2.469 6,3% Polen 831 5,3% 

Frankreich 658 4,7% Spanien 2.254 5,7% Frankreich 688 4,8% Spanien 2.276 5,8% Frankreich 735 4,7% 

Russland 579 4,1% Russland 1.933 4,9% Russland 581 4,1% Russland 1.987 5,0% Russland 713 4,5% 

Türkei 562 4,0% USA 1.761 4,5% Türkei 563 3,9% USA 1.744 4,4% Österreich 661 4,2% 

Italien 459 3,3% Italien 1.626 4,1% Italien 504 3,5% Italien 1.654 4,2% Italien 568 3,6% 

Österreich 438 3,1% Türkei 1.508 3,8% Österreich 385 2,7% Türkei 1.583 4,0% Türkei 538 3,4% 

Brasilien 353 2,5% Österreich 1.060 2,7% Ungarn 362 2,5% Österreich 1.112 2,8% Südkorea 408 2,6% 

Spanien 344 2,4% Bulgarien 1.013 2,6% Brasilien 356 2,5% Ukraine 869 2,2% Brasilien 405 2,6% 

alle Länder 14.086 100% alle Länder 39.468 100% alle Länder 14.263 100% alle Länder 39.496 100% alle Länder 15.680 100% 

WS 2008/09 SS 2009 WS 2009/10 SS 2010 WS 2010/11 

Herkunfts 
land 

Anzahl 
% von 
total 

Herkunfts 
land 

Anzahl 
% von 
total 

Herkunfts 
land 

Anzahl 
% von 
total 

Herkunfts 
land 

Anzahl 
% von 
total 

Herkunfts 
land 

Anzahl 
% von 
total 

China 4.009 9,4% China 1.342 8,2% China 4.271 9,6% USA 1.627 9,1% China 4.711 9,7% 

Frankreich 2.862 6,7% USA 1.324 8,1% Frankreich 2.835 6,4% China 1.464 8,2% Spanien 3.091 6,4% 

Spanien 2.468 5,8% Frankreich 850 5,2% Spanien 2.712 6,1% Frankreich 825 4,6% Frankreich 2.959 6,1% 

Polen 2.155 5,1% Russland 754 4,6% USA 2.062 4,6% Türkei 749 4,2% Russland 2.396 4,9% 

Russland 2.047 4,8% Polen 710 4,3% Russland 2.036 4,6% Russland 740 4,2% USA 2.324 4,8% 

USA 1.946 4,6% Österreich 702 4,3% Polen 1.934 4,3% Österreich 730 4,1% Italien 2.101 4,3% 

Italien 1.755 4,1% Türkei 585 3,6% Italien 1.911 4,3% Polen 694 3,9% Österreich 1.989 4,1% 

Türkei 1.524 3,6% Italien 539 3,3% Türkei 1.623 3,6% Italien 599 3,4% Polen 1.763 3,6% 

Österreich 1.467 3,4% Brasilien 457 2,8% Österreich 1.615 3,6% Indien 513 2,9% Indien 1.613 3,3% 

Indien 879 2,1% Indien 445 2,7% Indien 1.200 2,7% Brasilien 441 2,5% Türkei 1.602 3,3% 

alle Länder 42.670 100% alle Länder 16.435 100% alle Länder 44.475 100% alle Länder 17.817 100% alle Länder 48.596 100% 

Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; Berechnungen HIS-HF/www.wissenschaft-weltoffen.de; eigene Berechnungen. 
Anmerkungen: Einschließlich doppelter Staatsangehörigkeit. 

http:HIS-HF/www.wissenschaft-weltoffen.de
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Bei der Geschlechterverteilung der bildungsausländi

schen Studienanfänger sind mehr weibliche als männ

liche zu verzeichnen. Der leichte Überhang an weibli

chen Studienanfängerinnen ist über die Jahre konstant 

geblieben. Im Studienjahr 2010 waren es 53,1 % Frauen 

und 46,9 % Männer (vgl. Abbildung 2). 

Abbildung 2:  Geschlechterverteilung bei bildungsausländischen Studienanfängern (2006-2010) 
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männlich weiblich 

Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; Berechnungen HIS-HF/ 
www.wissenschaft-weltoffen.de; eigene Berechnungen. 

Anmerkungen: Studienjahre umfassen jeweils Sommersemester und Wintersemester, beginnend April bzw. Oktober. 

4.2 Studienaufenthalt 

4.2.1	 Internationale Studierende 
(nach Aufenthaltserlaubnis) 

Die Zahlen in diesem Abschnitt basieren auf den Daten 

des AZR. Es sind Daten über Drittstaatsangehörige, die 

eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums 

besitzen. In der Regel besitzen sie eine ausländische 

Hochschulzugangsberechtigung und sind somit größ

tenteils Bildungsausländer. Ausländische Studierende 

mit ausländischer oder deutscher Hochschulzugangs

berechtigung, die sich im Rahmen eines anderen Auf

enthaltszwecks im Bundesgebiet aufhalten, sind nicht 

erfasst. 

Trotz der Zunahme an neu erteilten Aufenthaltser

laubnissen (vgl. Abschnitt 4.1.1) ist der Bestand der 

nach § 16 AufenthG erteilten Aufenthaltserlaubnisse 

zwischen 2007 und 2011 von ca. 130.000 auf 124.000 

zurückgegangen (vgl. Tabelle 11). Bricht man diesen 

Gesamtbestand auf die einzelnen Aufenthaltszwe

cke des Studierendenstatus herunter, zeigt sich, dass 

zum 31. Dezember 2011 fast alle (rund 90 %) der für 

Studienzwecke aufhältigen Personen reguläre Stu

dierende waren (§ 16 Abs. 1 AufenthG). Die restlichen 

10 % verteilen sich auf Sprachkursteilnehmende 

und Schulbesucher (§ 16 Abs. 5 AufenthG) mit 6,5 % 

sowie Absolventen mit knapp 3 %. Studienbewerber 

(§ 16 Abs. 1a AufenthG) und innergemeinschaftlich 

mobile Studierende (§ 16 Abs. 6 AufenthG) machen mit 

weniger als 1 % einen äußerst geringen Teil aus. 

http:www.wissenschaft-weltoffen.de
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Der Bestand der gültigen Aufenthaltserlaubnisse nach 

§ 16 Abs. 1 AufenthG ist von 2007 bis 2011 um ca. 

8.000 auf 112.000 Studierende zurückgegangen. Eine 

Ursache für den Rückgang könnte in der globalen 

Finanz- und Wirtschaftskrise liegen (Macready/Tucker 

2011: 6). Da nur 25 % der internationalen Studieren

den ein Stipendium erhalten und die Mehrheit sich 

eigenständig bzw. durch die Familie finanzieren lassen 

muss, sind sie besonders von der wirtschaftlichen Lage 

im Herkunfts- sowie Gastland abhängig (Isserstedt/ 

Kandulla 2010: 38). Ein weiterer Grund für den Rück

gang könnte sein, dass für Staatsangehörige der im 

Jahr 2004 der EU beigetretenen mittel- und osteuro

päischen Mitgliedsstaaten43 seit dem 1. Mai 2011 volle 

43	 Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei, Slowenien, 
die Tschechische Republik und Ungarn. 

Freizügigkeit besteht. Studierende aus diesen Staaten, 

die eine bedeutsame Gruppe der bildungsausländi

schen Studierenden in Deutschland ausmachen, müs

sen folglich seitdem keine Aufenthaltserlaubnis nach 

§ 16 Abs. 1 AufenthG beantragen, um ein Studium in 

Deutschland aufzunehmen.44 Schließlich kann sich 

auch die zwischenzeitlich erfolgte Umstellung auf Ba

chelor- und Masterstudiengänge aufgrund der damit 

intendierten Verkürzung der Studiendauer rückläufig 

auf die Studentenzahlen ausgewirkt haben. 

44	 Zudem hat kann es dazu kommen, dass durch die Einfüh
rung des elektronischen Aufenthaltstitels zum 01.09.2011 
einige der danach beantragten Aufenthaltstitel erst im 
Jahr 2012 in der Statistik erscheinen. 

Tabelle 11: Bestand internationaler Studierender nach Aufenthaltstitel (2007-2011) 

2007 2008 2009 2010 2011 

nach §16 Abs. 1a 
(Studienbewerbung)* 

Anzahl 
% von 
Insge 
samt 

Anzahl 
% von 
Insge 
samt 

Anzahl 
% von 
Insge 
samt 

Anzahl 
% von 
Insge 
samt 

Anzahl 
% von 
Insge 
samt 

276 0,2% 333 0,3% 305 0,2% 249 0,2% 

nach §16 Abs. 1 (Studium) 120.091 92,4% 118.718 91,5% 119.908 90,9% 120.947 90,7% 112.207 90,3% 

nach § 16 Abs. 4 (Arbeits
platzsuche nach Studium) 

2.056 1,6% 2.683 2,1% 3.410 2,6% 3.752 2,8% 3.534 2,8% 

nach § 16 Abs. 5 
(Sprachkurse, Schulbesuch) 

7.764 6,0% 8.006 6,2% 8.224 6,2% 8.218 6,2% 8.082 6,5% 

nach §16 Abs. 6 (innerge
meinschaftlich mobiler 
Student)* 

36 0,0% 92 0,1% 129 0,1% 135 0,1% 

Insgesamt 129.911 100% 129.719 100% 131.967 100% 133.351 100% 124.207 100% 

Quelle: AZR, Stichtag: 31.12. des jeweiligen Jahres; eigene Berechnungen. 
Anmerkungen: * Dieser Aufenthaltszweck wurde zum 28. August 2007 im AufenthG eingeführt. 

http:aufzunehmen.44
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Tabelle 12:  Bestand an Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums (§ 16 Abs. 1 AufenthG) nach  
jeweiligen Top-10 Herkunftsländern (2007-2011) 

2007 

Herkunfstland Anzahl % von total 

China 27.374 22,8% 

Russland 6.983 5,8% 

Türkei 6.662 5,5% 

Südkorea 6.031 5,0% 

Kamerun 5.027 4,2% 

Marokko 4.920 4,1% 

Ukraine 4.609 3,8% 

USA 3.800 3,2% 

Indien 3.278 2,7% 

Georgien 3.170 2,6% 

alle Länder 120.091 100% 

2009 

Herkunfstland Anzahl % von total 

China 26.785 22,3% 

Russland 7.092 5,9% 

Südkorea 6.261 5,2% 

Türkei 5.860 4,9% 

USA 4.727 3,9% 

Kamerun 4.605 3,8% 

Ukraine 4.304 3,6% 

Marokko 3.823 3,2% 

Indien 3.556 3,0% 

Vietnam 2.737 2,3% 

alle Länder 119.908 100% 

2008 

Herkunfstland Anzahl % von total 

China 26.721 22,5% 

Russland 7.022 5,9% 

Südkorea 6.267 5,3% 

Türkei 6.115 5,2% 

Kamerun 4.711 4,0% 

Ukraine 4.411 3,7% 

Marokko 4.340 3,7% 

USA 4.182 3,5% 

Indien 3.189 2,7% 

Georgien 2.862 2,4% 

alle Länder 118.718 100% 

2010 

Herkunfstland Anzahl % von total 

China 26.524 21,9% 

Russland 7.208 6,0% 

Südkorea 6.181 5,1% 

Türkei 5.590 4,6% 

USA 5.145 4,3% 

Kamerun 4.524 3,7% 

Indien 4.351 3,6% 

Ukraine 4.274 3,5% 

Marokko 3.382 2,8% 

Iran 2.767 2,3% 

alle Länder 120.947 100% 

2011 

Herkunfstland Anzahl % von total 

China 23.676 21,1% 

Russland 6.711 6,0% 

Südkorea 5.569 5,0% 

Türkei 5.048 4,5% 

USA 5.034 4,5% 

Indien 4.344 3,9% 

Ukraine 4.039 3,6% 

Kamerun 3.994 3,6% 

Iran 2.891 2,6% 

Marokko 2.803 2,5% 

alle Länder 112.207 100% 

Quelle: AZR, Stichtag: 31.12. des jeweiligen Jahres; 
eigene Berechnungen. 
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Abbildung 3:	 Altersverteilung der Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums (§ 16 Abs. 1 AufenthG) 
(2007-2011) 
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30 bis 34 Jahre 35 bis 39 Jahre 40 Jahre und älter 

Quelle: AZR, Stichtag: 31.12. des jeweiligen Jahres; eigene Berechnungen. 

Hinsichtlich der Staatsangehörigkeiten der interna

tionalen Studierenden ist über die Jahre hinweg eine 

konstante Verteilung zu verzeichnen. Chinesische 

Staatsangehörige machen dabei mit Abstand den 

größten Teil aus (zwischen 21 und 22 %). Die zweit

größte Gruppe sind Russen (6 %), gefolgt von Südkore

anern (5 bis 5,5 %). Die türkischen Studierenden sind 

die viertgrößte Gruppe, es ist jedoch im Gegensatz 

zu den vorherigen Gruppen eine leichte Abnahme 

zu beobachten (von 5,5 % in 2007 auf 4,5 % in 2011). 

Eine leichte Zunahme kann bei US-Amerikanern und 

Indern beobachtet werden. Die absolute Anzahl dieser 

Studierenden ist jedoch nicht wesentlich gestiegen. 

Die Altersstruktur der aufhältigen internationalen 

Studierenden hat sich im Bezugszeitraum zugunsten 

jüngerer Personen verändert. Die große Mehrheit ma

chen erwartungsgemäß Personen zwischen 20 und 29 

Jahren aus (vgl. Abbildung 3), wobei der Anteil an 25-

bis 29-Jährigen im Verhältnis zu denen unter 25 Jahren 

abgenommen hat. Der Anteil der über 30-Jährigen 

nahm zwischen 2007 und 2008 deutlich und im Jahr 

2009 etwas schwächer ab; in den Jahren 2010 und 2011 

ist er relativ konstant geblieben. Die Verjüngung der 

internationalen Studierendenbevölkerung könnte mit 

der Umstellung der Diplom- und Magisterstudiengän

ge auf die kürzeren Bachelor- und Masterstudiengänge 

im Zuge des Bologna-Prozesses zusammenhängen. 

Betrachtet man die Geschlechterverteilung der Per

sonen mit einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 

Studiums, so fällt auf, dass die Männer überwiegen 

(vgl. Abbildung 4). Der Abstand zwischen den beiden 

Geschlechtern ist dabei leicht rückläufig. Zum 31. De 

zember 2011 setzte sich der Bestand aus 46,8 % Frauen 

und 53,2 % Männern zusammen. 

Die meisten Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis 

nach § 16 AufenthG hielten sich zum Stichtag 30. April 

2012 noch für weniger als ein Jahr in Deutschland auf 

(31.635 oder 25 %), gefolgt von denen, die sich bereits 

mehr als ein Jahr und weniger als zwei in Deutschland 

aufhielten (25.404 oder 20 %) und denen mit mehr als 

zwei aber weniger als drei Jahren (18.477 oder 14 %). 

Fast 60 % der Drittstaatsangehörigen halten sich dem

nach weniger als drei Jahre in Deutschland auf, wofür 

die kürzeren Studienprogramme der im Zuge des 

Bologna-Prozesses neu eingeführten Bachelor- und 

Masterstudiengänge ein Grund sind. 
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Abbildung 4: Geschlechterverteilung der Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums 
(§ 16 Abs. 1 AufenthG) (2007-2011) 
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Quelle: AZR, Stichtag: 31.12. des jeweiligen Jahres. 

4.2.2  Ausländische Studierende an deutschen  
Hochschulen 

Die Daten zu eingeschriebenen Studierenden fußen 

– ebenso wie im Abschnitt zu Studienanfängern – auf 

Berechnungen des HIS, welche auf der Studenten-

statistik des Statistischen Bundesamts basieren. Die 

Daten erfassen eingeschriebene Studierende und 

beinhalten auch Bildungsausländer aus EU-/EFTA-

Ländern. Die Daten können somit nicht mit den Daten 

des AZR verglichen werden, die sich nach vergebenen 

Aufenthaltstiteln richten (vgl. Abschnitt 1.2). 

Tabelle 13: Deutsche, bildungsinländische und bildungsausländische Studierende (2006-2011) 

Deutsche 

2006 2007 
Anzahl Anstieg zum Vorjahr in % Anzahl Anstieg zum Vorjahr in % 

1.737.408 1,2% 1.732.674 -0,3% 

Bildungsausländer 189.450 1,5% 188.436 -0,5% 

Bildungsinländer 58.907 -1,3% 57.933 -1,7% 

Insgesamt 1.985.765 1,2% 1.979.043 -0,3% 

Deutsche 

2008 2009 
Anzahl Anstieg zum Vorjahr in % Anzahl Anstieg zum Vorjahr in % 

1.707.799 -1,4% 1.786.164 4,6% 

Bildungsausländer 177.852 -5,6% 180.222 1,3% 

Bildungsinländer 55.754 -3,8% 58.921 5,7% 

Insgesamt 1.941.405 -1,9% 2.025.307 4,3% 

Deutsche 

2010 2011 
Anzahl Anstieg zum Vorjahr in % Anzahl Anstieg zum Vorjahr in % 

1.876.403 5,1% 1.965.262 4,7% 

Bildungsausländer 181.249 0,6% 184.960 2,0% 

Bildungsinländer 63.526 7,8% 67.072 5,6% 

Insgesamt 2.121.178 4,7% 2.217.294 4,5% 

Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; Berechnungen HIS-HF/ 
www.wissenschaft-weltoffen.de; eigene Berechnungen. 

Anmerkungen: Erfasst sind jeweils die Zahlen zum Wintersemester (Oktober bis März). Zahlen einschließlich doppelter 
Staatsangehörigkeit. 

http:www.wissenschaft-weltoffen.de
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Die Gesamtzahl der eingeschriebenen Bildungsaus

länder (aus Drittstaaten und EU-Mitgliedstaaten) ist 

von knapp 190.000 in 2006 auf 185.000 in 2011 zurück

gegangen (vgl. Tabelle 13). Dieser Rückgang ist haupt

sächlich auf die Abnahme der Studierendenzahl in 

2008 um 5,6 % zum Vorjahr zurückzuführen. Seit 2008 

ist die Anzahl der Bildungsausländer wieder leicht 

angestiegen. 

Bildungsausländer aus nicht EU-Staaten machen im 

Vergleich zu Bildungsausländern aus EU-Mitgliedstaa

ten den größeren Teil aus (vgl. Tabelle 14). 2011 stu

dierten mit 128.000 doppelt so viele Bildungsausländer 

aus Drittstaaten wie aus EU-Staaten. Überdies ist die 

Anzahl der Bildungsausländer aus Drittstaaten zwi

schen 2008 und 2011 um ungefähr 7.000 oder knapp 

6 % gestiegen, wohingegen die Zahl der bildungsaus

ländischen Studierenden aus der EU annähernd kons

tant geblieben ist. 

Der Anteil der bildungsausländischen Studierenden an 

der gesamten Studierendenschaft ist in den vergange

nen Jahren rückläufig. Von 9,5 % in 2006 nahm ihr An

teil stetig bis auf 8,3 % in 2011 ab. Deutsche machten 

mit 88,6 % den größten Anteil in 2011 aus. Der Anteil 

der Bildungsinländer blieb konstant bei ca. 3,0 %. 

Tabelle 14:  Anzahl der Bildungsausländer aus EU- und 
nicht EU Ländern (2008-2011)

Insgesamt Aus EU Aus anderen 
Ländern 

2008 177.852 57.025 120.827 

2009 180.222 56.675 123.547 

2010 181.249 56.280 124.969 

2011 184.960 57.064 127.896 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 4.1. 
Anmerkungen:  Erfasst sind jeweils die Zahlen zum Winterse

mester (Oktober bis März). 

Die Liste der zehn häufigsten Herkunftsländer der 

bildungsausländischen Studierenden in Deutschland 

(vgl. Tabelle 15) spiegelt entsprechend weitestgehend 

jene der Verteilung bei den Studienanfängern wider 

(vgl. Tabelle 10): Vier Staaten aus der EU sind unter den 

zehn häufigsten Herkunftsländern, und zwar Polen, 

Bulgarien, Österreich und Frankreich. Insgesamt kom

men mit Abstand die meisten Studierenden aus China. 

Allerdings nahm der Anteil leicht von 13,8 % im Jahr 

2006 auf 12,3 % im Jahr 2011 ab. Russland und Türkei 

sind weitere wichtige Herkunftsländer von Studieren

den aus Drittstaaten. 

Abbildung 5: Anteil der Deutschen, Bildungsinländer und Bildungsausländer an allen 
Studierenden (2006-2011) 
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Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; Berechnungen HIS-HF/ 
www.wissenschaft-weltoffen.de; eigene Berechnungen. 

http:www.wissenschaft-weltoffen.de
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Tabelle 15:  Bildungsausländische Studierende nach Top-10 Herkunftsländern (2006-2011) 

Herkunftsland Anzahl % von total 

China 26.061 13,8% 

Bulgarien 12.423 6,6% 

Polen 12.301 6,5% 

Russland 9.826 5,2% 

Marokko 7.190 3,8% 

Türkei 7.077 3,7% 

Ukraine 6.928 3,7% 

Kamerun 5.389 2,8% 

Frankreich 5.293 2,8% 

Österreich 4.225 2,2% 

alle Länder 189.450 100% 

Herkunftsland Anzahl % von total 

China 25.651 13,6% 

Bulgarien 11.816 6,3% 

Polen 11.651 6,2% 

Russland 9.951 5,3% 

Türkei 7.180 3,8% 

Marokko 7.016 3,7% 

Ukraine 6.950 3,7% 

Kamerun 5.368 2,8% 

Frankreich 5.206 2,8% 

Österreich 4.460 2,4% 

alle Länder 188.436 100% 

Herkunftsland Anzahl % von total 

China 23.983 13,5% 

Polen 10.289 5,8% 

Bulgarien 10.161 5,7% 

Russland 9.502 5,3% 

Türkei 6.911 3,9% 

Ukraine 6.404 3,6% 

Marokko 6.247 3,5% 

Kamerun 5.308 3,0% 

Frankreich 4.726 2,7% 

Österreich 4.503 2,5% 

alle Länder 177.852 100% 

Herkunftsland Anzahl % von total 

China 23.140 12,8% 

Russland 9.740 5,4% 

Polen 9.401 5,2% 

Bulgarien 9.162 5,1% 

Türkei 6.711 3,7% 

Ukraine 6.324 3,5% 

Marokko 5.970 3,3% 

Österreich 5.465 3,0% 

Kamerun 5.363 3,0% 

Frankreich 5.213 2,9% 

alle Länder 180.222 100% 

Herkunftsland Anzahl % von total 

China 22.828 12,3% 

Russland 10.077 5,4% 

Bulgarien 7.537 4,1% 

Polen 7.463 4,0% 

Österreich 7.072 3,8% 

Türkei 6.575 3,6% 

Ukraine 6.204 3,4% 

Frankreich 5.530 3,0% 

Kamerun 5.412 2,9% 

Marokko 5.163 2,8% 

alle Länder 184.960 100% 

Herkunftsland Anzahl % von total 

China 22.779 12,6% 

Russland 9.764 5,4% 

Polen 8.467 4,7% 

Bulgarien 8.266 4,6% 

Türkei 6.635 3,7% 

Ukraine 6.326 3,5% 

Österreich 6.209 3,4% 

Marokko 5.533 3,1% 

Kamerun 5.383 3,0% 

Frankreich 5.324 2,9% 

alle Länder 181.249 100% 

2006 2007 

2008 2009 

20112010 

Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; Berechnungen HIS-HF/www.wissenschaft-weltoffen.de; eigene Berechnungen. 
Anmerkungen: Erfasst sind jeweils die Zahlen zum Wintersemester (Oktober bis März). Einschließlich doppelte Staatsangehörigkeit. 

http:HIS-HF/www.wissenschaft-weltoffen.de
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Tabelle 16:  Studierende deutscher Hochschulen nach Fachbereichen und  Studierendengruppen (2011) 

HS % Uni % FH % 

Sprach- und Kulturwissenschaften 307.854 18,7% 295.896 27,9% 11.958 2,0% 

Sport 22.720 1,4% 22.552 2,1% 168 0,0% 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 520.535 31,6% 258.673 24,4% 261.862 44,7% 

Mathematik, Naturwissenschaften 275.014 16,7% 211.536 20,0% 63.478 10,8% 

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 98.496 6,0% 80.196 7,6% 18.300 3,1% 

Veterinärmedizin 5.909 0,4% 5.909 0,6% 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 31.597 1,9% 14.986 1,4% 16.611 2,8% 

Ingenieurwissenschaften 323.143 19,6% 128.119 12,1% 195.024 33,3% 

Kunst, Kunstwissenschaften 58.626 3,6% 39.649 3,7% 18.977 3,2% 

Sonstige Fächergruppen 1.493 0,1% 1.461 0,1% 32 0,0% 

Fächergruppen insgesamt 1.645.387 100% 1.058.977 100% 586.410 100% 

HS % Uni % FH % 

Sprach- und Kulturwissenschaften 8.434 14,3% 8.077 22,9% 357 1,5% 

Sport 317 0,5% 313 0,9% 4 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 19.725 33,4% 10.688 30,4% 9.037 37,9% 

Mathematik, Naturwissenschaften 10.236 17,3% 6.687 19,0% 3.549 14,9% 

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 2.217 3,8% 1.825 5,2% 392 1,6% 

Veterinärmedizin 45 0,1% 45 0,1% 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 355 0,6% 194 0,6% 161 0,7% 

Ingenieurwissenschaften 14.927 25,3% 5.354 15,2% 9.573 40,2% 

Kunst, Kunstwissenschaften 2.715 4,6% 1.975 5,6% 740 3,1% 

Sonstige Fächergruppen 45 0,1% 43 0,1% 2 0,0% 

Fächergruppen insgesamt 59.016 100% 35.201 100% 23.815 100% 

HS % Uni % FH % 

Sprach- und Kulturwissenschaften 20.367 19,4% 19.716 26,6% 651 2,1% 

Sport 415 0,4% 414 0,6% 1 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 28.830 27,5% 16.913 22,8% 11.917 38,7% 

Mathematik, Naturwissenschaften 14.711 14,0% 11.145 15,1% 3.566 11,6% 

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 7.395 7,1% 7.018 9,5% 377 1,2% 

Veterinärmedizin 249 0,2% 249 0,3% 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 863 0,8% 507 0,7% 356 1,2% 

Ingenieurwissenschaften 25.386 24,2% 12.535 16,9% 12.851 41,7% 

Kunst, Kunstwissenschaften 5.672 5,4% 4.704 6,4% 968 3,1% 

Sonstige Fächergruppen 942 0,9% 834 1,1% 108 0,4% 

Fächergruppen insgesamt 104.830 100% 74.035 100% 30.795 100% 

Deutsche 

Bildungsinländer 

Bildungsausländer 

Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; Berechnungen HIS-HF/www.wissenschaft-weltoffen.de. 
Anmerkungen: HS: Hochschule; Uni: Universität; FH: Fachhochschule. 

http:HIS-HF/www.wissenschaft-weltoffen.de
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Abbildung 6: Geschlechterverteilung bei bildungsausländischen Studierenden (2006-2011) 

 

 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

51,4% 51,5% 51,3% 51,3% 51,1% 50,8% 

48,6% 48,5% 48,7% 48,7% 48,9% 49,2% 

männlich weiblich 

Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; Berechnungen HIS-HF/ 
www.wissenschaft-weltoffen.de; eigene Berechnungen. 

Anmerkungen: Erfasst sind jeweils die Zahlen zum Wintersemester (Oktober bis März). Einschließlich doppelte 
Staatsangehörigkeit. 

Beim Vergleich der belegten Studienfächer zeichnen 

sich zwischen Deutschen, Bildungsausländern und 

Bildungsinländern über alle Hochschultypen hinweg 

ähnliche Trends ab (vgl. Tabelle 16): Rechts-, Wirt

schafts- und Sozialwissenschaften sind die beliebtes

ten Studienfächer, bei Bildungsausländern nur gering

fügig weniger als bei Deutschen. Im Wintersemester 

2010/2011 waren knapp 28 % der Bildungsausländer 

und knapp 32 % der Deutschen in dieser Fachgruppe 

eingeschrieben. Bei Bildungsausländern sind mit 24 % 

die Ingenieurwissenschaften die zweitbeliebteste Fach

gruppe. Auch bei Deutschen liegt sie auf dem zweiten 

Platz, jedoch ist der Anteil mit knapp 20 % geringer. 

Bei den bildungsinländischen Studierenden belegt 

sie auch den zweiten Platz, jedoch mit einem bei den 

Bildungsausländern vergleichbaren Wert von 25 %. 

Die relativ große Beliebtheit der Ingenieurwissen

schaften könnte u.a. mit dem überdurchschnittlichen 

Fachkräftebedarf in diesem Sektor und der erwarteten 

guten Zukunftsperspektive dieses Wirtschaftszweiges 

zusammenhängen. Bei Bildungsausländern kommen 

fachspezifische Werbemaßnahmen insbesondere der 

Mathe-, Natur- und Ingenieurswissenschaften der 

Bundesregierung sowie der Hochschulen hinzu (vgl. 

Abschnitt 3.1). 

Das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen 

Bildungsausländern ist beinahe ausgewogen, mit ei

nem geringen Überhang der weiblichen Studierenden 

von 50,8 % zu 49,2 % im Studienjahr 2011 (vgl. Abbil

dung 6). Damit unterschieden sich die bildungsauslän

dischen Studierenden von deutschen Studierenden, 

bei denen die Männer leicht überwiegen (Statistisches 

Bundesamt 2012b: 6). 

4.2.3 	 Erteilte Aufenthaltstitel zum Familien  
 nachzug im Anschluss an einen Aufent  
 haltstitel zum Zweck des Studiums 

Im internationalen Vergleich werden in Deutschland 

im Anschluss an einen Aufenthaltstitel zu Studien

zwecken verhältnismäßig häufig Aufenthaltstitel aus 

familiären Gründen erteilt (vgl. Abschnitt 4.4.2). Dies 

geht auf einen größeren Anteil an Familiennachzügen 

in Form einer Heirat eines Deutschen oder der Geburt 

eines Kindes, das gemeinsam mit einer deutschen 

Person gezeugt wurde, zurück. 
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Tabelle 17: 	 Erteilte Aufenthaltstitel zu anderen Zwecken 
im Anschluss an einen Aufenthaltstitel zum 
Zweck des Studiums in ausgewählten OECD-
Ländern (2007) 

Länder Statuswechsel Arbeit Familie Andere 

Anzahl % % % 

Belgien 280 66% 17% 17% 

Deutschland 10.180 46% 47% 7% 

Frankreich 14.680 56% 39% 5% 

Kanada 
(temporär) 

12.830 70% 30% 

Kanada 
(permanent) 

10.010 76% 20% 4% 

Niederlande 1.010 65% 34% 1% 

Norwegen 660 80% 18% 2% 

Quelle: OECD 2010. 

Überwiegend wurde im Anschluss an eine Aufent

haltserlaubnis zum Zweck des Studiums ein Aufent

haltstitel zum Nachzug zu einem deutschen Partner 

(§ 28 Abs. 1 AufenthG) erteilt (2.460 Studierende im 

Jahr 2011). Die Hauptherkunftsländer waren 2011 

Russland, Marokko, China, Ukraine und die Türkei. Der 

Nachzug als Elternteil eines minderjährigen ledigen 

Deutschen (§ 28 Abs. 3 AufenthG) fand lediglich bei 

acht Personen statt. 

Tabelle 18: 	 Erteilte Aufenthaltstitel zum Ehegattennach
zug zu einem Deutschen im Anschluss an einen 
Aufenthaltstitel zum Zweck des Studiums,  
nach Top-10 Herkunftsländern (2011) 

Russland 311 

Marokko 237 

China 214 

Ukraine 214 

Türkei 117 

Kamerun 92 

Georgien 87 

Brasilien 78 

Tunesien 73 

USA 67 

Quelle: AZR, Stichtag: 30.04.2012. 

Aussagen über die Anzahl derjenigen Ehegatten mit 

einem Aufenthaltstitel nach § 30 AufenthG, die zu 

ausländischen Studierenden zugezogen sind, können 

nicht gemacht werden, da das AZR keine Verbindung 

zwischen dem nachziehenden Ausländer und dem 

Status des in Deutschland bereits aufhältigen Ehegat

ten herstellt. 

Die Zahl der Personen, die durch die Heirat eines in 

Deutschland aufhältigen Ausländers, darunter mög

licherweise auch ausländische Studierende, einen 

Aufenthaltstitel nach § 30 AufenthG im Anschluss 

an einen Aufenthaltstitel zum Studium erhielten, 

betrug 2011 666 Personen. Die Hauptherkunftsländer 

waren sowohl asiatische Staaten wie China, Korea 

und Vietnam, als auch die osteuropäischen Länder 

Russland und Ukraine. Es handelt sich jeweils bei den 

Herkunftsländern um solche, die auch außerhalb der 

Studentenschaft einen großen Anteil an den Auslän

dern ausmachen. 

Tabelle 19:	 Erteilte Aufenthaltstitel zum Ehegattennach
zug zu einem Ausländer im Anschluss an einen 
Aufenthaltstitel zum Zweck des Studiums, 
nach Top-10 Herkunftsländern (2011) 

China 195 

Südkorea 56 

Russland 52 

Ukraine 46 

Vietnam 28 

Türkei 25 

Georgien 20 

Marokko 20 

Kamerun 19 

Iran 17 

Quelle: AZR, Stichtag: 30.04.2012. 

Der Anteil der Ehegattennachzüge zu ausländischen 

Studierenden dürfte im Rahmen des gesamten Ehe

gattennachzugs zu Ausländern gering sein, weil damit 

keine vorteilhaften Aufenthaltsbedingungen ver

bunden sind. Die Berechtigung zur Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit hängt für einen Ehegatten von der 

Berechtigung des Ausländers in Deutschland ab. Dies 

würde im Fall von Ehegattennachzügen zu ausländi

schen Studierenden bedeuten, dass die Erwerbstätig

keit für den zugezogenen Ehegatten auch nur begrenzt 

möglich ist. 

4.3 Studierende 

4.3.1 Abbruch des Studiums 

Das Studium und damit der Aufenthalt in Deutsch

land kann vor dem Hochschulabschluss abgebrochen 

werden. Studienabbrecher werden in dieser Studie als 

ehemalige Studierende definiert, die durch Immatri

kulation ein Erststudium an einer deutschen Hoch
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schule aufgenommen haben, dann aber das Hoch

schulsystem ohne (erstes) Abschlussexamen verlassen. 

Fachwechsler, Hochschulwechsler und auch erfolglose 

Studierende in einem Zweitstudium gehen nicht in die 

Berechnung der Abbruchquote ein, sie werden nur bei 

den entsprechenden Schwundquoten berücksichtigt 

(vgl. Heublein et al. 2012: 6). Die allgemeine Studienab

bruchquote45 an deutschen Hochschulen ist z.B. für die 

Bezugsgruppe der Absolventen46 2008 für Bildungs

ausländer (einschließlich EU-/EFTA-Staaten) (50 %) 

deutlich höher als für Deutsche (24 %) und Bildungsin

länder (41 %). Die Studienabbruchquote der Bildungs

ausländer nahm in den letzten Jahren kontinuierlich 

und stärker als die der Bildungsinländer ab. Die der 

Deutschen blieb nahezu konstant (DAAD 2011: 54). 

Die Umstellung des deutschen Studiensystems auf 

Bachelorstudiengänge scheint zum erfolgreichen Ab

schluss auch bei Bildungsausländern beizutragen. Ein 

übersichtlich gegliederter Studienaufbau, klare Studi

enanforderungen und verstärkte Kompatibilität mit 

internationalen Bildungssystemen könnten einige der 

förderlichen Faktoren sein. 

Die Studienabbruchquote von Bildungsausländern 

(einschließlich EU-/EFTA-Staaten) kann für verschie

dene Arten von Studiengängen berechnet werden: 

45	 Für die Berechnung der Studienabbruchquoten werden 
nur Bildungsausländer berücksichtigt, die einen Studi
enabschluss an einer deutschen Hochschule anstreben; 
Bildungsausländer, die einen Erasmus-Aufenthalt oder 
einen anderweitigen temporären Studienaufenthalt 
nachgehen, wurden ausgeschlossen. 

46	 Die bundesdeutsche Studienabbruchquote wird in der 
Regel durch einen Kohortenvergleich von einem Absol
ventenjahrgang mit dem korrespondierenden Studienan
fängerjahrgang bestimmt. 

Im Bachelor-Studium beläuft sie sich hochschul- und 

fachgruppenübergreifend für die Bezugsgruppe der 

Absolventen im Jahr 2010 auf 46 %; sie ist für Män

ner mit 54 % deutlich höher als bei Frauen (39 %) 

(Heublein et al. 2012: 33f.). Bei Diplom- und Magister-

Studiengängen ist die Studienabbruchquote mit 63 % 

klar höher. Hier gibt es nahezu keinen Unterschied 

zwischen Männern und Frauen (jeweils 63 %). 

Auch nach Weltregionen lässt sich die Studienab

bruchquote differenzieren. Bei Bachelorstudiengängen 

liegt sie bei Afrikanern mit 68 % besonders hoch, ge

folgt von Studierenden aus Lateinamerika (58 %), Asien 

– ohne Ostasien – (47 %), Osteuropa (44 %) und Ostasi

en (25 %).47 Die Abbruchquoten von Studierenden aus 

Ostasien sind somit geringer als die von Deutschen. 

Die Abbrecherquoten für Diplom- und Magisterstudi

engängen weichen auch hier von denen des neuen Bil

dungssystems ab. Lateinamerika liegt mit 67 % vorne, 

gefolgt von Osteuropa (57 %), Asien – ohne – Ostasien 

(54 %) und Ostasien (33 %) (Heublein et al. 2012: 35ff.). 

4.3.2 Studienabschlüsse 

Die in diesem Abschnitt verwendeten Daten zu Absol

venten sind den Berechnungen des HIS entnommen, 

welche auf der Studentenstatistik des Statistischen 

Bundesamts basieren. Die Daten erfassen Absolventen 

deutscher Hochschulen und beinhalten somit auch 

Bildungsausländer aus EU-/EFTA-Ländern. 

47	 Für Studienanfänger aus Nordamerika konnten aufgrund 
unzureichender statistischer Grundlagen keine gesonder
te Abbrecherquote berechnet werden. 

Tabelle 20: Deutsche, bildungsinländische und bildungsausländische Absolventen (2006-2010) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Anzahl 
Anstieg zum 
Vorjahr in % 

Anzahl 
Anstieg zum 
Vorjahr in % 

Anzahl 
Anstieg zum 
Vorjahr in % 

Anzahl 
Anstieg zum 
Vorjahr in % 

Anzahl 
Anstieg zum 
Vorjahr in % 

Deutsche 239.713 4,8% 256.820 7,1% 277.568 8,1% 304.945 9,9% 326.225 7,0% 

Bildungsausländer 20.397 11,4% 23.777 16,6% 25.651 7,9% 27.095 5,6% 28.208 4,1% 

Bildungsinländer 5.594 3,0% 5.794 3,6% 6.145 6,1% 6.616 7,7% 7.264 9,8% 

Insgesamt 265.704 5,2% 286.391 7,8% 309.364 8,0% 338.656 9,5% 361.697 6,8% 

Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; Berechnungen HIS-HF/www.wissenschaft-weltoffen.de; eigene Berechnungen. 
Anmerkungen: Jahr umfasst jeweils das Prüfungsjahr (Wintersemester und Sommersemester, Oktober des Vorjahres bis September). 

Einschließlich doppelte Staatsangehörigkeit. 

http:HIS-HF/www.wissenschaft-weltoffen.de
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Abbildung 7: Anteil der Deutschen, Bildungsinländer und Bildungsausländer an allen Absolventen (2006-2010) 
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Deutsche Bildungsausländer Bildungsinländer 

Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; Berechnungen HIS-HF/ 
www.wissenschaft-weltoffen.de; eigene Berechnungen. 

Anmerkungen: Jahr umfasst jeweils das Prüfungsjahr (Wintersemester und Sommersemester, Oktober des Vorjahres bis September). 
Einschließlich doppelte Staatsangehörigkeit. 

Im Jahr 2010 schlossen ca. 362.000 Studierende ihr 

Studium an einer deutschen Hochschule erfolgreich 

ab. Davon waren 28.208 (7,8 %) Bildungsausländer. 

Die Zahl der deutschen Absolventen betrug 326.225 

(90,2 %) und die der bildungsinländischen 7.264 (2 %). 

Zwischen den Jahren 2006 und 2010 blieb der Anteil 

der Bildungsausländer nahezu konstant (vgl. Tabelle 

20 und Abbildung 7). Der Anteil der bildungsausländi

schen Absolventen war in den Jahren 2007 und 2008 

am größten; danach ging er leicht zurück. Wie Tabelle 

20 zeigt, ist die Zahl bildungsausländischer Absolven

ten von 2006 auf 2007 um 16,6 % gestiegen. Danach 

ging der jährliche Anstieg zurück und lag im Jahr 2010 

bei 4,1 %. 

Die Zahl der bildungsausländischen Absolventen deut

scher Hochschulen ist von 20.397 in 2006 auf 28.208 in 

2010 angestiegen (vgl. Tabelle 21). Der Zuwachs von ca. 

38 % ist größer als der von Deutschen und Bildungsin

ländern (ca. 36 %, bzw. ca. 30 %). 

Die Verteilung der Nationalitäten der bildungsauslän

dischen Absolventen ergibt das gleiche Bild wie bei 

den Studierenden und Studienanfängern: Bei den Bil

dungsausländern aus Drittstaaten führte 2010 China 

mit 16 %, gefolgt von Russland (5,4 %) und der Ukraine 

(3,7 %). Polen (5,1 %), Bulgarien (5,3 %) und Frankreich 

(3,3 %) sind die mengenmäßig bedeutendsten EU-

Herkunftsstaaten (vgl. Tabelle 21). 

http:www.wissenschaft-weltoffen.de
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Tabelle 21:  Bildungsausländische Absolventen nach Top-10 Herkunftsländern (2006-2010) 

2010 

Herkunftsland Anzahl % von total 

China 4.437 15,7% 

Russland 1.533 5,4% 

Polen 1.443 5,1% 

Bulgarien 1.489 5,3% 

Ukraine 1.039 3,7% 

Frankreich 926 3,3% 

Südkorea 762 2,7% 

Rumänien 500 1,8% 

Türkei 866 3,1% 

Österreich 969 3,4% 

alle Länder 28.208 100% 

2006 

Herkunftsland Anzahl % von total 

China 2.919 14,3% 

Polen 1.276 6,3% 

Russland 1.116 5,5% 

Frankreich 917 4,5% 

Bulgarien 900 4,4% 

Indien 814 4,0% 

Türkei 756 3,7% 

Österreich 579 2,8% 

Ukraine 578 2,8% 

Südkorea 526 2,6% 

alle Länder 20.397 100% 

2007 

Herkunftsland Anzahl % von total 

China 3.815 16,0% 

Polen 1.405 5,9% 

Bulgarien 1.233 5,2% 

Russland 1.204 5,1% 

Frankreich 1.003 4,2% 

Türkei 874 3,7% 

Indien 814 3,4% 

Österreich 805 3,4% 

Ukraine 757 3,2% 

Südkorea 664 2,8% 

alle Länder 23.777 100% 

2008 

Herkunftsland Anzahl % von total 

China 4.388 17,1% 

Bulgarien 1.525 5,9% 

Polen 1.441 5,6% 

Russland 1.308 5,1% 

Frankreich 954 3,7% 

Ukraine 890 3,5% 

Türkei 856 3,3% 

Österreich 780 3,0% 

Indien 709 2,8% 

Südkorea 665 2,6% 

alle Länder 25.651 100% 

2009 

Herkunftsland Anzahl % von total 

China 4.489 16,6% 

Bulgarien 1.557 5,7% 

Russland 1.444 5,3% 

Polen 1.431 5,3% 

Ukraine 983 3,6% 

Frankreich 925 3,4% 

Türkei 920 3,4% 

Österreich 910 3,4% 

Indien 728 2,7% 

Südkorea 727 2,7% 

alle Länder 27.095 100% 

Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; Berechnungen HIS-HF/www.wissenschaft-weltoffen.de; eigene Berechnungen. 
Anmerkungen: Jahr umfasst jeweils das Prüfungsjahr (Wintersemester und Sommersemester, Oktober des Vorjahres bis September). 

Einschließlich doppelte Staatsangehörigkeit. 

http:HIS-HF/www.wissenschaft-weltoffen.de
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Abbildung 8: Geschlechterverteilung bei bildungsausländischen Absolventen (2006-2010) 
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Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; Berechnungen HIS-HF/ 
www.wissenschaft-weltoffen.de; eigene Berechnungen. 

Anmerkungen: Jahr umfasst jeweils das Prüfungsjahr (Wintersemester und Sommersemester, Oktober des Vorjahres bis Septem
ber). Einschließlich doppelte Staatsangehörigkeit. 

In Bezug auf die Geschlechterverteilung der bildungs

ausländischen Absolventen ergibt sich ein ähnliches 

Muster wie bei bildungsausländischen Studienan

fängern und Studierenden: Die Zahl der weiblichen 

Absolventen übersteigt die der männlichen knapp (vgl. 

Abbildung 8). Im Jahr 2010 waren 51,8 % der Absol

venten weiblich und 48,2 % männlich. Dies bedeutet 

eine Umkehr seit dem Jahr 2006, in welchem es noch 

mehr männliche Absolventen gab (50,5 % männlich 

zu 49,5 %). Die weiblichen Absolventen überholten die 

männlichen im Jahr 2007. Der Anteil der weiblichen 

Absolventen wuchs seitdem leicht. 

Bei der Betrachtung der studierten Fächer bei den Ab

solventen deutscher Hochschulen sind keine großen 

Unterschiede zwischen Deutschen, Bildungsinländern 

und Bildungsausländern zu beobachten. Die am häu

figsten studierten Fächer sind in allen Studierenden

gruppen Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaf

ten. Auffallend bei Bildungsausländern ist lediglich der 

höhere Anteil an Absolventen in den Ingenieurwissen

schaften gegenüber Deutschen und Bildungsinländern 

(ca. 24 % an Hochschulen bzw. 17 % an Universitäten), 

was möglicherweise auf die aktive Anwerbung von 

Ingenieuren in Deutschland und den guten Ruf des 

deutschen Ingenieurssektors zurückzuführen ist. 

Im Gegensatz zu den Schwerpunkten der Bundes

regierung, Fachkräfte auch in Mathematik und den 

Naturwissenschaften aus dem Ausland anzuwerben, 

liegt der Anteil der in diesen Fächern absolvierenden 

Bildungsausländern unter dem der beiden anderen 

Gruppen. Bildungsinländer unterscheiden sich von 

den Deutschen und Bildungsausländern dadurch, dass 

der Anteil an Absolventen in Rechts-, Wissenschafts

und Sozialwissenschaften leicht erhöht ist, sowie der 

Anteil an Sprach- und Kulturwissenschaftlern niedri

ger ausfällt. 

Es sei noch darauf hingewiesen, dass Bildungsinländer 

(mit und ohne Niederlassungserlaubnis) – trotz ihrer 

hochschulrechtlichen Gleichstellung mit deutschen 

Abiturienten und Schülern beim Zugang zum Bil

dungsmarkt – beim Zugang zum Arbeitsmarkt keine 

rechtliche Gleichstellung genießen. Bei zulassungsbe

schränkten Fächern mit Approbationsordnungen, d.h. 

in den Studiengängen Medizin, Zahnmedizin, Tier

medizin und Pharmazie, sind Bildungsinländer deut

schen Abiturienten zwar beim Zugang zum Studium 

gleichgestellt, jedoch wird ihnen nach erfolgreichem 

Abschluss die Approbation in Deutschland verwehrt, 

sofern sie Drittstaatsangehörige sind. Approbationen 

sind EU-Bürgern vorbehalten, trotz erheblicher Bemü

hungen der europäischen Politik, Drittstaatsangehöri

gen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewähren 

und ihre Qualifikationen anzuerkennen (Yamamura 

2009; OECD 2010: 175ff.; OECD 2011b). 

http:www.wissenschaft-weltoffen.de
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Tabelle 22:  Absolventen deutscher Hochschulen nach Fachbereichen und Studierendengruppen (2010) 

HS % Uni % FH % 

Sprach- und Kulturwissenschaften 2.624 16,8% 2.540 24,6% 84 1,6% 

Sport 72 0,5% 72 0,7% 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 4.834 31,0% 2.701 26,1% 2.133 40,6% 

Mathematik, Naturwissenschaften 2.128 13,7% 1.638 15,9% 490 9,3% 

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 1.102 7,1% 655 6,3% 447 8,5% 

Veterinärmedizin 24 0,2% 24 0,2% 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 121 0,8% 66 0,6% 55 1,0% 

Ingenieurwissenschaften 3.684 23,6% 1.775 17,2% 1.909 36,3% 

Kunst, Kunstwissenschaften 999 6,4% 862 8,3% 137 2,6% 

Fächergruppen insgesamt 15.588 100,0% 10.333 100,0% 5.255 100,0% 

HS % Uni % FH % 

Sprach- und Kulturwissenschaften 893 13,9% 856 23,3% 37 1,3% 

Sport 44 0,7% 44 1,2% 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 2.410 37,6% 1.195 32,6% 1.215 44,2% 

Mathematik, Naturwissenschaften 1.054 16,4% 665 18,1% 389 14,2% 

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 244 3,8% 216 5,9% 28 1,0% 

Veterinärmedizin 3 0,0% 3 0,1% 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 46 0,7% 22 0,6% 24 0,9% 

Ingenieurwissenschaften 1.293 20,2% 352 9,6% 941 34,2% 

Kunst, Kunstwissenschaften 427 6,7% 313 8,5% 114 4,1% 

Fächergruppen insgesamt 6.414 100,0% 3.666 100,0% 2.748 100,0% 

HS % Uni % FH % 

Sprach- und Kulturwissenschaften 51.291 18,8% 49.431 29,3% 1.798 1,7% 

Sport 4.503 1,7% 4.496 2,7% 7 0,0% 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 95.622 35,0% 44.088 26,1% 51.524 49,6% 

Mathematik, Naturwissenschaften 45.379 16,6% 35.412 21,0% 9.967 9,6% 

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften 13.876 5,1% 11.262 6,7% 2.614 2,5% 

Veterinärmedizin 883 0,3% 883 0,5% 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 6.048 2,2% 2.896 1,7% 3.152 3,0% 

Ingenieurwissenschaften 44.883 16,4% 13.960 8,3% 30.923 29,8% 

Kunst, Kunstwissenschaften 10.394 3,8% 6.476 3,8% 3.918 3,8% 

Fächergruppen insgesamt 272.879 100,0% 168.904 100,0% 103.903 100,0% 

Bildungsausländer 

Bildungsinländer 

Deutsche 

Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; Berechnungen HIS-HF/www.wissenschaft-weltoffen.de. 

http:HIS-HF/www.wissenschaft-weltoffen.de
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4.4	 Zeitraum nach Erreichen des 
Hochschulabschlusses 

4.4.1	 Arbeitssuchende Absolventen deutscher 
Hochschulen 

Zum Stichtag 31. Dezember 2011 belief sich die Anzahl 

der nach § 16 Abs. 4 AufenthG vergebenen Aufent

haltstitel für Absolventen zur Arbeitssuche auf 3.534. 

Die häufigsten Hauptherkunftsländer der Studienab

solventen mit einer Aufenthaltserlaubnis zur Arbeits

suche entsprechen denen der Absolventen insgesamt 

(vgl. Tabelle 23), also v.a. China und mit größerem Ab

stand Russland und die Türkei. Die Geschlechterver

teilung ist insgesamt ausgeglichen, wobei sich je nach 

Herkunftsland bzw. Staatsangehörigkeit erhebliche 

Unterschiede ergeben. 

Tabelle 23:  Personen mit Aufenhaltserlaubnis zum Zweck 
des Arbeitssuche nach Hochschulabschluss 
nach Geschlecht und Top-10 der Herkunfstlän
der (2011) 

männlich weiblich 

Gesamt 3.534 50,4% 49,6% 

China 1.055 50,0% 50,0% 

Russland 268 22,8% 77,2% 

Türkei 176 62,5% 37,5% 

Indien 173 82,7% 17,3% 

Ukraine 150 18,0% 82,0% 

Südkorea 141 27,7% 72,3% 

Indonesien 103 61,2% 38,8% 

Iran 80 51,3% 48,8% 

Kolumbien 69 42,0% 58,0% 

Kamerun 67 73,1% 26,9% 

Quelle: AZR: Stichtag: 31.12.2011. 

Die Anzahl der mit einem Aufenthaltstitel nach 

§ 16 Abs. 4 AufenthG aufhältigen Ausländer ist seit 

seiner Einführung (2007) stetig gestiegen. Von 2007 

bis 2010 wuchs die Zahl von über 2.000 auf ca. 3.750 

Personen. Nach dieser steigenden Tendenz ergab sich 

2010/2011 ein leichter Rückgang um ca. 200 Perso

nen. Die Ausweitung der Möglichkeiten zur uneinge

schränkten Erwerbstätigkeit durch die am 1. August 

2012 in Kraft getretenen Gesetzesänderungen lässt 

vermuten, dass die Anzahl der nach § 16 Abs. 4 Auf

enthG aufhältigen ausländischen Hochschulabsolven

ten jedoch wieder ansteigen wird (vgl. Abbildung 9). 

Einzelne ausländische Absolventen deutscher Hoch

schulen scheinen sich nach einem Zeitraum der 

Arbeitssuche wieder für ein Studium zu entscheiden. 

Dieser Entschluss könnte möglicherweise, wie bei 

Personen die eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck 

des Studiums im Anschluss an eine Aufenthaltser

laubnis zur Erwerbstätigkeit erhielten (vgl. Abschnitt 

4.1.1), auch auf Schwierigkeiten bei der Suche nach 

Arbeitsstellen zurückzuführen sein. Da es sich aller

dings um deutsche Hochschulabschlüsse handelt, 

wird es vermutlich weniger ein ausländerspezifisches 

Phänomen sein als sich um allgemeine, auch für deut

sche Hochschulabsolventen geltende Zugangsschwie

rigkeiten in den Arbeitsmarkt handeln. Trotz einer 

ersten Qualifikation könnte eine weitere Qualifikation 

durch ein Aufbaustudium, wie z.B. mit einem Master-

Studiengang nach einem Bachelor-Abschluss, zu einer 

spürbaren Verbesserung der Chancen auf dem Arbeits

markt führen (vgl. Abschnitt 4.4.3). 

Abbildung 9: Personen mit Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck der Arbeitssuche nach Hochschulab
schluss (§16 Abs. 4 AufenthG) (2007-2011) 
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Quelle: AZR, Stichtag: 31.12. des jeweiligen Jahres. 
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4.4.2	 Erteilte Aufenthaltstitel zu anderen 
Zwecken im Anschluss an eine Aufenthalts
erlaubnis zum Zweck des Studiums 

Der Großteil an Aufenthaltstiteln, die im Anschluss an 

eine Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken erteilt 

werden, sind zu Erwerbszwecken oder zu einem Auf

enthaltszweck für familiäre Gründe (vgl. Tabelle 24). 

Der Anteil der Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken ist 

dabei im Vergleich zur Familienzusammenführung 

von 2010 zu 2011 gestiegen (von 50 zu 54 %), wobei 

andere Gründe konstant bei ca. 3 % liegen. Zu den 

sonstigen Aufenthaltszwecken gehören hierbei u.a. 

vereinzelte Fälle von Ausbildungs- und Bildungszwe

cken, humanitäre Gründe oder sonstige begründete 

Fälle nach § 7 Abs. 1 S. 3 AufenthG. 

Tabelle 24: Erteilte Aufenthaltstitel zu anderen Zwecken 
im Anschluss an eine Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck des Studiums (2011) 

Insgesamt Familiäre Erwerbszwecke Andere 
Gründe Gründe 

15.170 6.533 8.198 439 

Quelle: AZR, Stichtag: 31.12.2011. 

Die Anteile der Aufenthaltszwecke unterscheiden sich 

nach Herkunftsländern (vgl. Tabelle 25 und Tabelle 26). 

Im internationalen Vergleich fällt auf, dass der Anteil 

an erteilten Aufenthaltstiteln  zu Erwerbszwecken im 

Anschluss an einen Aufenthaltstitel zu Studienzwe

cken den aus Familiengründen bei Staatsangehörigen 

aus Asien, darunter China und Indien, stärker über

steigt als dies bei Staatsangehörigen aus Amerika oder 

Ozeanien der Fall ist. Aufenthaltstitel aus familiären 

Gründen werden bei Personen aus Europa (ausschließ

lich der EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten) – wie z.B. 

Russland – und Afrika häufiger im Anschluss an eine 

Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken vergeben als 

zu Erwerbszwecken. Die Verteilung der Staatsange

hörigkeiten bzw. Herkunftsländer entspricht der der 

internationalen Studierenden im Allgemeinen (vgl. 

Tabelle 26 mit Tabelle 12 und Tabelle 15). 

Tabelle 25:  Erteilte Aufenthaltstitel zu anderen Zwecken 
im Anschluss an eine Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck des Studiums, nach Kontinenten (2011) 

Kontinente 
Insge
samt 

Familiäre 
Gründe 

Erwerbs
zwecke 

Andere 
Gründe 

Europa (nicht-
EU/EFTA) 3.713 1.895 1.673 145 

Afrika 2.067 1.183 842 42 

Amerika 2.336 1.062 1.180 94 

Asien 6.880 2.339 4.389 152 

Ozeanien 109 25 79 5 

Sonstige 65 29 35 1 

Quelle: AZR, Stichtag: 31.12.2011.



Tabelle 26:  Erteilte Aufenthaltstitel zu anderen Zwecken im Anschluss an eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums,   
Top 10 Herkunftsländer (2011) 

China (inkl. Hongkong) 2.619 790 1.794 35 

Russland 1.309 700 599 10 

Ukraine 873 480 387 6 

Türkei 717 324 287 106 

Indien 688 59 620 9 

USA 673 184 456 33 

Marokko 537 387 149 1 

Kamerun 508 309 194 5 

Südkorea 440 189 234 17 

Brasilien 424 252 151 21 

 Staatsangehörigkeit Insgesamt Familiäre Gründe Erwerbszwecke Andere Gründe 

Quelle: AZR, Stichtag: 31.12.2011. 
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Diese Daten des AZR zu erteilten Aufenthaltstiteln 

im Anschluss an eine Aufenthaltserlaubnis zu Studi

enzwecken umfassen internationale Studierende im 

Allgemeinen und beinhalten daher auch Personen, die 

das Studium abgebrochen haben. Diese Möglichkeit 

besteht gerade dann, wenn bereits eine erfolgreiche 

Arbeitsaufnahme während des Studiums erfolgt ist 

oder aus familiären Gründen bei Ehegatten- und Fa

miliennachzügen das Studium zunächst abgebrochen 

wird. 

4.4.3	 Erteilte Aufenthaltstitel zur Erwerbs
tätigkeit im Anschluss an eine Aufenthalts
erlaubnis zum Zweck des Studiums 

Internationale Studierende besitzen aufgrund ihrer 

durch ihr Studium an einer deutschen Hochschule 

vorhandenen Sprachkenntnisse und ihres länderspe

zifischen Wissens sowie z.T. auch Berufserfahrungen, 

die in Form von Praktika oder Studierendenjobs 

während des Studiums gesammelt wurden, wertvolles 

Humankapital für den deutschen Arbeitsmarkt. Vor 

diesem Hintergrund stehen die Bestrebungen in der 

Migrationspolitik, internationale Studierende nicht 

nur für ein Studium zu gewinnen, sondern auch nach 

dem Abschluss zu behalten. 

Der Arbeitsmarktzugang steht grundsätzlich allen Ab

solventen deutscher Hochschulen offen. Nach erfolg

reichem Abschluss des Studiums können Absolventen 

deutscher Hochschulen eine Aufenthaltserlaubnis 

zur Arbeitssuche erhalten (§ 16 Abs. 4 AufenthG). Ein 

Wechsel des Aufenthaltszwecks während des Stu

diums ist grundsätzlich ausgeschlossen (§ 16 Abs. 2 

AufenthG). Ausnahmen bestehen nur wenn ein gesetz

licher Anspruch besteht (z.B. zum Familiennachzug) 

oder im Falle einer bestehenden völkerrechtlichen 

Vereinbarung (Ziff. 16.2.2 AVwV-AufenthG). Um einen 

Aufenthaltstitel zum Zweck der Erwerbstätigkeit zur 

erhalten sieht Ziff. 16.2.3 AVwV-AufenthG vor, dass der 

Studierende zunächst ausreisen muss (vgl. Abschnitt 

2.2.3). 

Aus den für diese Studie verwendeten AZR-Daten geht 

nicht hervor, ob eine Person, der im Anschluss an eine 

Aufenthaltserlaubnis zum Studium ein Aufenthalts

titel zur Erwerbstätigkeit erteilt wurde, das Studium 

bereits beendet hat. 

Daten zu Personen, die im Anschluss an eine Aufent

haltserlaubnis zum Zweck des Studiums einen Auf

enthaltstitel zu Erwerbszwecken erteilt bekommen, 

zeigen deutlich, dass der Großteil, nämlich knapp 90 %, 

qualifizierten Beschäftigungen nachgeht (§ 18 Abs. 4 

AufenthG und § 18a AufenthG) (vgl. Tabelle 27). Der 

Anteil an internationalen Studierenden, die mit einer 

Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis als Hoch

qualifizierte, Forscher oder Selbständige auf dem deut

schen Arbeitsmarkt bleiben, hält sich stark in Grenzen. 

Tabelle 27:  Erteilte Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken im Anschluss an eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums 
(2011) 

Von Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Abs. 1 (Studierende) nach Anzahl 

§ 18 Abs. 3 AufenthG (keine qualifizierte Beschäftigung) 212 

§ 18 Abs. 4 S. 1 AufenthG (qualifizierte Beschäftigung nach Rechtsverordnung) 3.399 

§ 18 Abs. 4 S. 2 AufenthG (qualifizierte Beschäftigung im öffentlichen Interesse) 94 

§ 18a Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) AufenthG (Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete mit 
Abschluss in Deutschland) 

1 

§ 18a Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) AufenthG (mit einem anerkanntem oder einem deutschen Hochschulabschluss 
vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss seit zwei Jahren ununterbrochen eine dem Abschluss 
angemessenen Beschäftigung ausgeübt hat) 

1 

§ 19 AufenthG (Hochqualifizierte) 12 

§ 20 Abs. 1 AufenthG (Forscher) 43 

§ 20 Abs. 5 AufenthG (in [Staatsangehörigkeitsschlüssel des EU-Mitgliedsstaates] zugelassener Forscher) 1 

§ 21 Abs. 1 AufenthG (selbstständige Tätigkeit wirtschaftliches Interesse) 26 

§ 21 Abs. 2 AufenthG (selbstständige Tätigkeit völkerrechtliche  Vergünstigung) 5 

§ 21 Abs. 5 AufenthG (freiberufliche Tätigkeit) 166 

Insgesamt 3.960 

Quelle: AZR, Stichtag: 30.04.2012. 
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Tabelle 28:  Erteilte Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken im Anschluss an eine Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche nach 
erfolgreichem Abschluss des Studiums (2011) 

 

 
 

Von Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Abs. 4 (Absolventen) nach Anzahl 

§ 18 Abs. 3 AufenthG (keine qualifizierte Beschäftigung) 7 

§ 18 Abs. 4 S. 1 AufenthG (qualifizierte Beschäftigung nach Rechtsverordnung) 1.886 

§ 18 Abs. 4 S. 2 AufenthG (qualifizierte Beschäftigung im öffentlichen Interesse) 17 

§ 18a Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) AufenthG (Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete mit Abschluss 
in Deutschland) 

1 

§ 18a Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) AufenthG (mit einem anerkanntem oder einem deutschen Hochschulabschluss 
vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss seit zwei Jahren ununterbrochen eine dem Abschluss 
angemessenen Beschäftigung ausgeübt hat) 

1 

§ 19 AufenthG (Hochqualifizierte) 3 

§ 20 Abs. 1 AufenthG (Forscher) 3 

§ 21 Abs. 1 AufenthG (selbstständige Tätigkeit wirtschaftliches Interesse) 30 

§ 21 Abs. 2 AufenthG (selbstständige Tätigkeit völkerrechtliche Vergünstigung) 1 

§ 21 Abs. 5 AufenthG (freiberufliche Tätigkeit) 107 

Insgesamt 2.056 

Quelle: AZR, Stichtag: 30. 04.2012. 

Auch bei den Absolventen, die im Anschluss an eine 

Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitssuche für Absolventen 

deutscher Hochschulen einen Aufenthaltstitel zu Er

werbszwecken erhielten,  zeigt sich das gleiche Bild: Die 

meisten Aufenthaltstitel werden für eine qualifizierte 

Beschäftigung nach § 18   Abs.  4  AufenthG erteilt. 



Da die Aufenthaltserlaubnisse nach § 18b  AufenthG 

und § 19a  AufenthG erst zum 1.  August 2012 in Kraft 

getreten sind, sind die Auswirkungen dieser Erleichte

rungen für den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt 

noch nicht evaluierbar. 
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5 Transnationale Kooperation 
zu internationalen 
Studierenden 

5.1	 Bi- und multilaterale Abkommen und 
Mobilitätspartnerschaften 

Gegenwärtig existieren ungefähr hundert bilaterale 

Kulturabkommen im Rahmen der auswärtigen Kul

turpolitik des Bundes mit anderen Ländern.48 Das 

Auswärtige Amt ist verantwortlich für den Abschluss 

solcher Abkommen; die Länder wirken durch die 

Kultusministerkonferenz (KMK) mit.49 Die Umsetzung 

der Kulturabkommen wird von verschiedenen Be

hörden und Mittlerorganisationen, z.B. DAAD, Zent

ralstelle für das Auslandsschulwesen, Goethe-Institut, 

Alexander-von-Humboldt-Stiftung und Institut für 

Auslandsbeziehungen, übernommen. Inhalte der Kul

turabkommen sind u.a. die Hochschulzusammenarbeit 

mit der Förderung von Studierenden und der Vergabe 

von Stipendien, aber auch der Austausch von Wissen

schaftlern, die Betreuung der Auslandsschulen, die Un

terhaltung von Bibliotheken und Informationszentren, 

die Veranstaltung von internationalen Symposien und 

die Förderung von Kunstausstellungen. 

Die bilaterale kulturelle Zusammenarbeit mit einigen 

Drittstaaten (z.B. Israel und den USA) fußt nicht auf 

Regierungsabkommen, sondern dem Austausch von 

48	 Für eine Liste der Kulturabkommen vgl. IFA – Institut für 
Auslandsbeziehungen (2012): Thema Auswärtige Kultur-
und Bildungspolitik, Online: http://www.ifa.de/info/the
men/akbp/akpgrundlagen/bilaterale-kulturabkommen/ 
(27.07.2012). 

49	 Nach dem „Lindauer Abkommen“ vom 14. November 
1957 bedürfen völkerrechtliche Verträge, die auf Gebieten 
der ausschließlichen Zuständigkeit der Länder eine Ver
pflichtung des Bundes oder der Länder begründen sollen, 
der Zustimmung der Länder. 

Verbalnoten bzw. auf einem Briefwechsel. Diese Form 

von Zusammenarbeit unterscheidet sich jedoch in der 

Dichte der Kulturbeziehungen sowie der praktischen 

Durchführung kaum von der durch Regierungsab

kommen geregelten Kooperation.50 

Multilaterale Abkommen sind ein weiteres Mittel zur 

transnationalen Kooperation im Bereich internatio

naler Studierender: Deutschland beteiligt sich aktiv an 

den mit Moldau51 (Juni 2008) und Georgien52 (Novem

ber 2009) geschlossenen Mobilitätspartnerschaften, 

die u.a. auch den verstärkten Austausch von internati

onalen Studierenden vorsehen. Deutschland beteiligt 

sich auch an der am 27. Oktober 2011 abgeschlossenen 

Mobilitätspartnerschaft mit Armenien (BAMF/EMN 

2012: 68ff.). 

Auch einzelne Bundesländer haben Kooperations

abkommen mit ausländischen Partnerländern (z.B. 

China, USA und Armenien) abgeschlossen, die der 

Hochschulzusammenarbeit oder dem Studierenden

austausch und der Mobilitätsförderung dienen. 

50	 KMK - Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder 
in der Bundesrepublik Deutschland (2012): Hochschulzu
gang. Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder, 
Online: http://www.kmk.org/zab/anerkennung-im-
hochschulbereich/hochschulzugang.html (27.07.2012). 

51	 Vgl. Joint Declaration on a Mobility Partnership between 
the European Union and the Republic of Moldova. 

52	 Vgl. Joint Declaration on a Mobility Partnership between 
the European Union and Georgia. 

http://www.kmk.org/zab/anerkennung-im
http:Kooperation.50
http://www.ifa.de/info/the
http:L�ndern.48
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5.2	 Kooperation mit der EU und anderen 
internationalen Organisationen 

5.2.1	 Rahmenbedingung für die EU-Binnen
mobilität internationaler Studierender 

Internationalen Studierenden, denen von einem 

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union eine 

Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums erteilt 

wurde, wird in Deutschland nach § 16 Abs. 6 AufenthG 

eine gleichwertige Erlaubnis erteilt. Die innereuropäi

sche Mobilität für Studierende  wurde in Deutschland 

durch die Umsetzung der  Richtlinie 2004/114/EG  

gewährleistet. EU-Bürger und Studierende aus EFTA-

Staaten müssen keinen Antrag zur Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis stellen; sie müssen lediglich 

ihren Aufenthalt anzeigen und erhalten dann eine 

Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht. 

5.2.2	 Mobilitätsförderung innerhalb der EU und 
EU-Programme 

EU-Drittlandkooperationen 

Deutschland beteiligt sich an vielen EU-Hochschulko

operationen sowohl mit anderen EU-Mitgliedsländern 

als auch mit Drittländern. Zu den EU-Drittlandkoope

rationen gehört z.B. Tempus53, womit die Kooperation 

der EU mit Nachbarländern aus Ost- und Südosteuro

pa, Zentralasien sowie der Mittelmeerregion gefördert 

wird. Weitere EU-Drittlandkooperationen54 bestehen 

u.a. auch zwischen der EU und Lateinamerika (ALFA55), 

den Industrieländern der Pazifik (ICI-ECP56), der AKP

53	 EU-DAAD - Nationale Agentur für EU-Hochschulzusam
menarbeit (2012): Tempus IV (2007-2013), Online:  http:// 
eu.daad.de/eu/tempus/05236.html (27.07.2012). 

54	 Vgl. EU-DAAD - Nationale Agentur für EU-Hochschulzu
sammenarbeit (2012): Datenbank: Deutsche Beteiligung 
in EU-Drittlandprogrammen, Online: http://eu.daad.de/ 
drittlandprojekte/ (27.07.2012). 

55	 América Latina - Formación Académica, vgl. KOM - Euro
päische Kommission (2012): ALFA - Building the Future 
on Education, Online: http://ec.europa.eu/europeaid/ 
where/latin-america/regional-cooperation/alfa/index_ 
en.htm (27. 07. 2012). 

56	 Australien, Neuseeland, Japan und Südkorea; Industri
alised Countries Instrument - Education Cooperation 
Programme, vgl. KOM - Europäische Kommission (2012): 
Bilateral Cooperation Programme, Online: http://eacea. 
ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_ 
en.php (27.07.2012). 

Region (ACP Science and Technology Programme57), 

sowie mit asiatischen Ländern (ASEMU-DUO58 oder 

Vulcanus59). Ergänzt werden diese Programme zudem 

vom Programm zur Steigerung der Mobilität von 

deutschen Studierenden (PROMOS), einem Programm 

des DAAD, das Studienaufenthalte weltweit fördert, 

darunter auch Studienaufenthalte innerhalb Europas, 

wenn keine Erasmus-Kooperationen bestehen.60 In 

der Statistik würden Studierende aus dem Ausland, 

die im Rahmen einer dieser EU-Kooperationen nach 

Deutschland kommen, eine Aufenthaltserlaubnis zu 

Studienzwecken nach § 16 Abs. 1 AufenthG erhalten. 

Erasmus Mundus 

Eine besondere Art der EU-Drittlandkooperation ist 

das Erasmus Mundus. Das EU-Programm Erasmus 

Mundus II Aktion 1 fördert Master- und Promoti

onsprogramme, die von Konsortien aus mindestens 

drei unterschiedlichen europäischen- und zusätzlich 

(fakultativ) weiteren außereuropäischen Hochschulen 

gebildet werden. In diesem Rahmen werden auch Indi

vidualstipendien an internationale Studierende aus 

Drittstaaten vergeben. Alle Stipendiaten durchlaufen 

mehrere Mobilitätsphasen, d.h. studieren in mehreren 

europäischen Ländern. 

Es sind nur Daten über internationale Studierende 

vorhanden, die in Deutschland ihr Erasmus-Mundus-

Programm beginnen, jedoch nicht über jene, die im 

Verlauf des Programms einen Aufenthalt in Deutsch

land absolvieren. Stipendiaten der letzteren Gruppe 

würden in der Regel Aufenthaltserlaubnisse nach § 16 

Abs. 6 AufenthG erteilt werden (vgl. Tabelle 33), wohin

57	 Afrika, Karibik, Pazifik; vgl. ACP Science and Techno
logy Programme (2012): ACP Science and Technology 
Programme, Online: http://www.acp-st.eu/ (27.07.2012); 
Edulink (2012): AC-EU Cooperation Programme in 
Higher Education, Online: http://www.acp-edulink.eu/ 
node/2137 (27.07.2012). 

58	 Kooperation zwischen den 27 EU-Ländern und 16 
asiatischen Ländern, vgl. ASEM-DUO (2012): ASEM-DUO, 
Online: http://www.asemduo.org/ (27. 07. 2012). 

59	 Praktikantenförderung mit Japan, vgl. EU-Japan Centre 
for Industrial Cooperation (2012): EU-Japan Centre for 
Industrial Cooperation, Online: http://www.eu-japan.eu/ 
global/vulcanus-in-japan.html (27.07.2012). 

60	 DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst (2012): 
PROMOS - Programm zur Steigerung der Mobilität 
von deutschen Studierenden, Online: http://www.daad. 
de/hochschulen/ausschreibungen/13502.de.html (27. 
07.2012). 

http://www.daad
http:http://www.eu-japan.eu
http:http://www.asemduo.org
http:http://www.acp-edulink.eu
http:http://www.acp-st.eu
http:bestehen.60
http://eacea
http://ec.europa.eu/europeaid
http:http://eu.daad.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

63 Transnationale Kooperation zu internationalen Studierenden 

gegen Geförderte, die in Deutschland ihr Stipendium 

aufnehmen, eine Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Abs. 1 

AufenthG erhalten. Eine Trennung von den Erasmus

Mundus-Studierenden von anderen internationalen 

Studierenden ist in den AZR-Daten nicht möglich. 

Zum akademischen Jahr 2011/2012 wurden von der 

Exekutivagentur für Bildung, Audiokulturelles und 

Kultur (EACEA) 123 Masterkurse (EMMC) gefördert, 

von denen 69 mit deutscher Beteiligung laufen. Von 

den insgesamt 996 Studierendenstipendien begannen 

134 ihr Studium an einer deutschen Hochschule (vgl. 

Tab. 29). Bei den Doktorandenprogrammen (EMJD) 

beläuft sich die Anzahl der geförderten Programme 

auf 24, darunter 17 mit deutscher Beteiligung; von den 

120 individuell geförderten internationalen Dokto

randen begannen 16 ihr Studium in Deutschland (vgl. 

Tabelle 30). Zu den Hauptherkunftsländern bei den 

EMMC-Stipendiaten gehören Indien, China und die 

USA mit jeweils mehr als zehn Stipendiaten, gefolgt 

von Mexiko, Äthiopien und Russland. Die Haupther

kunftsländer bei den EMJD-Stipendiaten sind die USA 

und Serbien mit je drei Doktoranden, gefolgt von Chi

na, Russland und Argentinien an zweiter Stelle mit je 

zwei Doktoranden. 

Tabelle 29: 	 Erasmus-Mundus-Stipendiaten (EMMC),   
Top-10 Herkunftsländer (2011/12) 

Indien 

China 

USA 

Mexiko 

Äthiopien 

Russland 

Brasilien 

Pakistan 

Ghana 

Serbien 

Insgesamt 

Quelle: DAAD. 

12 

11 

10 

9 

8 

6 

5 

5 

4 

4 

134 

Tabelle 30: Erasmus-Mundus-Stipendiaten (EMJD) nach 

Herkunftsländern (2011/12)
 

Serbien 

USA 

China 

Argentinien 

Russland 

Kanada 

Taiwan 

Schweiz 

Kroatien 

Insgesamt 

Quelle: DAAD. 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

16 

EU-Binnenmobilitätsprogramme 

Die innereuropäische Mobilität von Studierenden wird 

vor allem durch die EU-weiten Erasmus-Programme 

im Rahmen des europäischen Bildungsprogramms für 

lebenslanges Lernen (LLP) gefördert. Dabei handelt es 

sich um Studierendenpraktika (SMP) an den europäi

schen Erasmus-Teilnehmerländern61 und Auslandsse

mester an mit der Heimatuniversität kooperierenden 

europäischen Hochschulen. 

Die Teilnahme an EU-Mobilitätsprogrammen an 

deutschen Hochschulen war bis zum akademischen 

Jahr 2010/2011 Deutschen und EU-Bürgern, Bildungs

inländern mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel 

sowie internationalen Studierenden vorbehalten, die 

als asylberechtigt oder staatenlos anerkannt waren. 

Seit dem Wintersemester 2010 ist die Teilnahme al

len ausländischen Studierenden erlaubt, die an einer 

deutschen Hochschule ein Vollstudium absolvieren. 

Als Drittstaatsangehörige müssen internationale 

Studierende jedoch eine Aufenthaltserlaubnis für das 

EU-Gastland beantragen und bei der Überschreitung 

von mehr als sechs Monaten Aufenthalt außerhalb des 

Bundesgebietes eine Erlaubnis von der zuständigen 

Ausländerbehörde einholen, um das Einreiserecht 

bei der Rückkehr zu sichern bzw. das Erlöschen der 

Aufenthaltserlaubnis zu vermeiden (§ 51 Abs. 1 Nr. 7 

AufenthG). 

Erasmus-Studierende nach Deutschland (Incomings) 

Die Anzahl der Erasmus-Studierenden, die aus den 

europäischen Erasmus-Teilnehmerländern nach 

Deutschland kommen (sog. Incomings), nimmt stetig 

zu. Von mehr als 15.500 Studierenden im WS 2001/02 

stieg sie bis zu über 22.500 im WS 2009/10 (vgl. Tabelle 

31). Bei den Hauptherkunftsländern der internationa

len Studierenden mit EU- oder auch Drittstaatsange

hörigkeit, die nach Deutschland für einen Erasmusauf

enthalt kommen, stehen Spanien und Frankreich an 

der Spitze (vgl. Tabelle 32). 

61	 Teilnehmerländer sind alle EU-Mitgliedsstaaten und seit 
2009/10 auch das Beitrittsland Kroatien, alle EFTA-Mit
gliedsstaaten außer der Schweiz sowie die Türkei. 
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Tabelle 31: Studentische Teilnehmer (Incomings) am Erasmus-Programm in Deutschland (2001-2010) 

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

15.503 16.106 16.874 17.273 17.879 17.881 20.822 21.939 22.509 

Quelle: HIS-HF/www.wissenschaft-weltoffen.de. 

Tabelle 32: 	 Top-10 Herkunfts- und Zielländer von Erasmus-Studierenden nach und aus Deutschland (2009/10) 

Incomings, 2009/2010 

Herkunftsland Anzahl 

Spanien 3.312 

Frankreich 3.256 

Polen 2.129 

Italien 2.030 

Großbritannien 1.668 

Türkei 1.624 

Ungarn 930 

Tschechische Republik 909 

Niederlande 783 

Österreich 763 

Insgesamt 22.509 

Outgoings, 2009/2010 

Zielland Anzahl 

Spanien 5.883 

Frankreich 4.987 

Großbritannien 3.976 

Schweden 2.397 

Italien 1.664 

Finnland 1.102 

Niederlande 1.024 

Irland 1.015 

Norwegen 929 

Dänemark 833 

Insgesamt 28.854 

Die Herkunfts- und Gastländer beziehen sich aus

schließlich auf die Erasmus-Teilnehmerländer. Es sind 

keine auf Staatsangehörigkeit herunter gebrochenen 

Daten der mobilen Studierenden vorhanden, so dass 

keine direkten Aussagen zur EU-Binnenmobilität in

ternationaler Studierender gemacht werden können. 

Jedoch kann anhand der AZR-Daten zu den Aufent

haltstiteln nach § 16 Abs. 6 AufenthG die Dimension 

der mobilen Bildungsausländer in anderen EU-Staaten 

abgelesen werden. Die Zahl der im EU-Ausland zu Stu

dienzwecken aufhältigen Studierenden, die im Rah

men eines innereuropäischen Mobilitätsprogramms, 

wie Erasmus, nach Deutschland gekommen sind, belief 

sich im Jahr 2011 auf 135 Personen (vgl. Tabelle 33). Die 

Hauptherkunftsländer der internationalen Studieren

den aus dem EU-Ausland, die sich in Deutschland über 

diese Aufenthaltserlaubnis aufhalten, sind China, In

dien und die Ukraine. Die innereuropäische Mobilität 

internationaler Studierender scheint im Allgemeinen 

gering zu sein. 

Es ist allerdings zu vermuten, dass mehr Studierende 

aus Drittstaaten – darunter sowohl Bildungsinländer 

Quelle: HIS-HF/www.wissenschaft-weltoffen.de. 

als auch Bildungsausländer – Gebrauch von den bin

neneuropäischen Mobilitätsprogrammen machen als 

die oben erwähnte kleine Fallzahl. Studierende Dritt

staatsangehörige mit dauerhaftem Aufenthaltstitel in 

anderen Mitgliedsstaaten würden keinen Titel nach 

§ 16 Abs. 6 AufenthG erhalten, da dieser nur denjeni

gen ausgestellt wird, denen in ihrem EU-Gastland eine 

vergleichbare Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 

Studiums erteilt worden ist. Vielmehr stünde ihnen 

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a Abs. 1 AufenthG 

zu, so dass sie statistisch nicht als innergemeinschaft

lich mobile Studierende erfasst werden. 

Tabelle 33: 	 Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis zur 
innergemeinschaftlichen Mobilität von interna
tionalen Studierenden (§ 16 Abs. 6 AufenthG),  
Top-5 Herkunftsländer (2011) 

China 

Indien 

Ukraine 

Albanien 

Iran 

Insgesamt 

Quelle: AZR, Stichtag: 31.12.2011. 

17 

13 

7 

5 

5 

135 

http:HIS-HF/www.wissenschaft-weltoffen.de
http:HIS-HF/www.wissenschaft-weltoffen.de
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Erasmus-Studierende aus Deutschland 

Die Anzahl der Outgoings, also der Studierenden aus 

Deutschland einschließlich der hier vollimmatriku

lierten Ausländer, die ins EU-Ausland zum Studien

aufenthalt gehen, ist höher als die der Incomings (vgl. 

Tabelle 32). Der Anteil an Studierenden, die sich ihre 

Studienaufenthalte im Rahmen des Erasmus-Pro

gramms fördern lassen, ist um ein Vielfaches größer 

als bei Praktikumsaufenthalten (vgl. Tabelle 34). 

Tabelle 34: Erasmus-Teilnehmende Outgoings (2011) 

Studienaufenthalte (SMP) 25.026 

Praktikumsaufenthalte (SMP) 5.096 

Kombination aus SMS und SMP 152 

Insgesamt 30.274 

Quelle: DAAD. 

Die beliebtesten Zielländer für die Erasmus-Teilneh

menden von deutschen Hochschulen sind wie bei den 

Incomings Spanien und Frankreich (vgl. Tabelle 32). 

Tabelle 35: 	 Angehörige von Teilnehmerländern bzw.  
Drittstaaten bei Erasmus-Outgoings (2011) 

Erasmus-Teilnehmerländer* 29.631 98% 

Erasmus-Drittstaaten 643 2% 

Insgesamt 30.274 100% 

Quelle: DAAD. 
Anmerkungen: * EU-/EFTA-Mitgliedsländer (exkl. Schweiz),

 Kroatien und Türkei. 

Die Teilnahme von Drittstaatsangehörigen an 

Erasmus-Programmen ist trotz der Öffnung der 

Erasmus-Programme auch für Bildungsausländer 

seit WS 2010/11 relativ gering. Sie belief sich 2011 auf 

2%. Bei den 643 ausländischen Studierenden sind die 

Hauptherkunftsländer Russland, Ukraine und China. 

Tabelle 36: 	 Staatsangehörigkeit der Erasmus-Outgoings,  
Top-10 (2011) 

Russland 

Ukraine 

China 

Kamerun 

Marokko 

Schweiz 

Vietnam 

Kolumbien 

Serbien 

Bosnien-Herzegowina 

Insgesamt 

Quelle: DAAD. 

109 

65 

46 

36 

20 

19 

19 

18 

18 

17 
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Trotz der Berechtigung an den EU-Mobilitätsprogram

men teilzunehmen, scheinen nur wenige vollimmat

rikulierte internationale Studierende davon Gebrauch 

zu machen. Recherchen haben ergeben, dass die 

Informationen zu dieser Möglichkeit nicht immer 

vollständig bzw. nicht korrekt von den Hochschulen 

dargestellt werden. Das Informationsangebot für 

ausländische Studierende ist sehr uneinheitlich. Trotz 

der Zunahme an Hochschulen, die ausdrücklich auf 

die Änderung seit 2010 hinweisen, kann bei einigen 

Hochschulen nach wie vor beobachtet werden, dass 

nur Bildungsinländer mit unbefristeter Aufenthalts

erlaubnis als teilnahmeberechtigt aufgeführt werden, 

oder aber auch die EU-Staatsangehörigkeit in den 

Vordergrund gestellt wird. Die Vermutung liegt nahe, 

dass die Möglichkeit zur innereuropäischen Mobilität 

für Drittstaatsangehörige noch nicht bundesweit in 

adäquater Weise von den jeweiligen Hochschulen an 

die Zielgruppe herangetragen wird. 

Die Mobilität der internationalen Studierenden in

nerhalb der Europäischen Union ist durch teils wenig 

ausgebaute Informationsangebote, aber auch durch er

schwerte Bedingungen bezüglich des Aufenthalts und 

der Finanzierungsmöglichkeiten eingeschränkt. Der 

administrative Aufwand, der für internationale Studie

rende nötig ist, um von der Binnenmobilität innerhalb 

der EU Gebrauch zu machen, ist im Vergleich zu dem 

deutscher bzw. europäischer Kommilitonen sehr groß. 

Hilfen der Hochschulen beim Antrag zur Erteilung von 

Aufenthaltserlaubnissen im Gastgeberland sind in der 

Regel nicht vorgesehen, so dass auch der Aufwand, sich 

um die Beantragung und die Nachweiserbringungen 

zu kümmern, eine größere Hemmschwelle sein kann. 

5.2.3	 Mobilitätsförderung außerhalb von 
EU-Programmen 

Die zentralen Stipendienprogramme des DAAD sind 

nicht auf die Mitgliedstaaten der EU beschränkt bzw. 

von der EU finanziert. Einige regionalspezifische 

Programme zielen sogar besonders auf Regionen au

ßerhalb der EU ab, z.B. das BMBF-finanzierte DAAD-

Programm „Welcome to Africa“.62 Für ausländische 

62 Vgl. DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(2012): „Welcome to Africa“ - Hochschulkooperations
programm, Online: http://www.daad.de/hochschulen/ 
kooperation/20285.de.html?s=1&projektid=54301848 
(27.07.2012). 

http://www.daad.de/hochschulen
http:Africa�.62
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Studierende gibt es Erleichterungen bei der Visaverga

be (vgl. Abschnitt 2.2.4). 

5.3	 Andere Formen der nicht rechtlichen 
Zusammenarbeit mit anderen 
Ländern 

Die Hochschulen haben zahlreiche Kooperationsab

kommen mit Hochschulen in Drittstaaten abgeschlos

sen. Zurzeit sind es über 20.000 internationale Ko

operationen an rund 280 deutschen Hochschulen mit 

ungefähr 4.100 ausländischen Hochschulen in etwa 

140 Ländern (HRK 2012b).63 

Der DAAD bietet einige Förderprogramme an, die sich 

an Hochschulen als Antragsteller richten. Einzelperso

nen können dabei keine Stipendien beantragen. Statt

dessen vergibt der DAAD Mittel für die Durchführung 

bestimmter Projekte, die wiederum oft der Förderung 

der internationalen Mobilität von Studierenden 

dienen – z.B. der Förderung der Einrichtung von Ba

chelorstudiengängen mit integriertem Auslandsjahr 

und Stipendienprogrammen. Neben der Mobilitäts

förderung werden von einigen Förderprogrammen 

aber auch andere Ziele verfolgt, wie die Unterstützung 

des (Wieder-)Aufbaus akademischer Strukturen in 

Entwicklungsländern, der Aufbau von Hochschulpart

nerschaften zwischen deutschen und ausländischen 

Hochschulen und Beiträge zur Konfliktprävention.64 

Die sogenannten Doppelabschlüsse („Joint Degrees“) 

sind eine weitere Form der nicht rechtlichen Zusam

menarbeit: Der DAAD fördert hierbei mit Mitteln des 

BMBF integrierte internationale Studiengänge mit 

Doppelabschluss an Universitäten und Fachhochschu

len. Die integrierten Studiengänge werden jeweils zum 

63	 Der Hochschulkompass der HRK bietet Informationen 
über die Kooperationsabkommen der Hochschulen. Zu 
bedenken ist, dass nicht zwingend alle der dort angegebe
nen Kooperationen noch dem aktuellen Stand entspre
chen und dass die Anzahl der Kooperationen nichts über 
deren Qualität und Intensität aussagt. Vgl. HRK – Hoch
schulrektorenkonferenz (2012): Hochschulkompass, 
Online: www.hochschulkompass.de/internationale-
kooperationen.html (27.07.2012). 

64	 Für eine Übersicht der DAAD-Programme zur Pro
jektförderung vgl. DAAD – Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (2012): Informationen für Deutsche 
Hochschulen, Online: http://www.daad.de/hochschulen/ 
kooperation/20285.de.html (27.07.2012). 

Teil an deutschen und ausländischen Hochschulen 

absolviert und führen zu beiden nationalen Abschlüs

sen. Dies kann entweder als „Joint Degree“, d.h. mit der 

Verleihung eines gemeinsamen Abschlusses, oder als 

„Double Degree“, d.h. mit Verleihung der Abschlüsse 

beider Partnerhochschulen, erfolgen.65 Binationale 

Promotionen werden durch das sogenannte Cotutelle-

Verfahren ermöglicht. Grundlage für das Verfahren 

muss ein Kooperationsvertrag zwischen den beiden 

beteiligten Hochschulen sein.66 Die Ausarbeitung ent

sprechender Abkommen wird durch eine von der HRK 

verfasste Arbeitshilfe erleichtert. 

Ein weiteres Programm des DAAD unterstützt Hoch

schulen dabei, eigene Lehrangebote weltweit zu etab

lieren („Studienangebote deutscher Hochschulen im 

Ausland“). Ziel des Programms ist u.a. die internationa

le Reputation von deutschen Hochschulen zu verbes

sern sowie hochqualifizierte Nachwuchsakademiker 

für ein Studium oder einen Forschungsaufenthalt an 

Universitäten in Deutschland zu gewinnen. Zudem 

sollen ausländische Fachkräfte ausgebildet werden, die 

im jeweiligen Land eine entwicklungspolitische Wir

kung entfalten können, aber z.B. auch von deutschen 

Firmen vor Ort rekrutiert werden können. Diese Fach

kräfte sind ferner bestens dafür qualifiziert, ebenfalls 

auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Mit 

dem Programm werden ungefähr 25 Projekte geför

dert; darunter befinden sich teilweise komplette Uni

versitäten, wie die German University of Cairo (GUC) 

und die German Jordanian University (GJU).67 

65	 DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst (2012): 
Integrierte internationale Studiengänge mit Doppel
abschluss, Online: http://www.daad.de/hochschulen/ 
internationalisierung/doppelabschluss/05042.de.html 
(27.07.2012). 

66	 Vgl. HRK – Hochschulrektorenkonferenz (2012): 
Binationale Promotionsverfahren (sog. Cotutelle-
Verfahren), Online: http://www.hrk.de/de/service_fuer_ 
hochschulmitglieder/156.php (27.07.2012). 

67	 BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(2012): Internationalisierung der Hochschulen. Deutsche 
Hochschulen auf dem internationalen Bildungsmarkt, 
Online: http://www.bmbf.de/de/908.php (27.07.2012). 

http://www.bmbf.de/de/908.php
http://www.hrk.de/de/service_fuer
http://www.daad.de/hochschulen
http:erfolgen.65
http://www.daad.de/hochschulen
www.hochschulkompass.de/internationale
http:Konfliktpr�vention.64
http:2012b).63
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6 Auswirkungen des Aufent
halts von internationalen 
Studierenden in Deutschland 

Auswirkungen des Aufenthalts von internationalen Studierenden in Deutschland 

6.1  Wettbewerb um Studienplätze 

Die Erhöhung der Studierendenzahlen, zu der auch 

die Zulassung von Bildungsausländern zum Studium 

in Deutschland beiträgt, sofern deutsche Studien-

berechtige nicht im gleichen Maße ein Studium im 

Ausland beginnen, kann sich auf zweierlei Arten in 

einer Konkurrenzsituation im Rahmen des Studiums 

niederschlagen. Zum einen kann es zu einem verstärk

ten Wettbewerb um den Erhalt von Studienplätzen 

kommen. Zum anderen können sich, wenn die Betreu

ungskapazitäten nicht proportional zum Zuwachs der 

Studierenden ausgebaut werden, die Studienbedin

gungen verschlechtern und es kann zu Engpässen in 

der Betreuung durch das Lehrpersonal kommen. 

Zumindest was die bundesweit zulassungsbeschränk

ten Studienfächer Medizin, Pharmazie und Tiermedi

zin betrifft, wird der Wettbewerb zwischen Deutschen 

bzw. Bildungsinländern einerseits und Bildungsaus

ländern andererseits eingeschränkt. Hier sind 5 % 

der Studienplätze für internationale Studierende 

reserviert, welche die Hochschulen nach eigenen, 

bzw. landesrechtlichen Vorgaben vergeben (§ 6 Abs. 1, 

Satz 1, Nr. 1 VergabeVO Stiftung).68 Insofern kann bei 

diesen Fächern mit besonders hoher Nachfrage nach 

Studienplätzen nicht davon ausgegangen werden, dass 

eine steigende Nachfrage von internationalen Studie

renden die Konkurrenzsituation von Deutschen und 

Bildungsinländern verschärft. Bei den Studienfächern 

mit örtlicher Zulassungsbeschränkung ist die Vergabe

praxis nicht bundeseinheitlich geregelt, sondern liegt 

bei den Hochschulen (HRK 2009). Zumindest in Ham

burg sind jedoch 10 % der Fächer mit lokalem Nume

rus Clausus Bildungsausländern vorbehalten. 

Betrachtet man die Betreuungsrelationen an den 

Hochschulen, so ergeben sich Hinweise darauf, dass 

der Zuwachs der Studierendenzahlen innerhalb des 

Studiums zu einer Verknappung der individuellen 

Betreuungszeit und damit zu einer Zunahme der Kon

kurrenz um die Betreuung durch das Lehrpersonal 

geführt hat. Für die Situation an den Universitäten 

lässt sich feststellen, dass allein zwischen 2008 und 

2010 die Betreuungsrelation von 17,88 Studierenden 

pro vollzeitäquivalenter, wissenschaftlicher Stelle auf 

17,94 Studierenden pro vollzeitäquivalenter, wissen

schaftlicher Stelle gestiegen ist. Betrachtet man nur die 

besonders nachgefragten Ingenieurwissenschaften, so 

fällt der Anstieg noch deutlicher aus, von 14,74 im Jahr 

2008 auf 16,42 im Jahr 2010 (Statistisches Bundesamt 

2012a: 219). Zu vermuten ist darüber hinaus, dass die 

Betreuungsrelationen im Jahr 2011 aufgrund des Aus

setzens der Wehrpflicht und der doppelten Abiturjahr

gänge noch weiter angestiegen sein dürfte. 

Somit lassen sich keine belastbaren Aussagen über eine 

möglicherweise erhöhte Konkurrenz um Studienplät

ze durch internationale Studierende treffen, vielmehr 

nimmt die Konkurrenz innerhalb eines Studienfachs 

um Betreuung durch das Lehrpersonal insgesamt zu. 

68	 Verordnung über die zentrale Vergabe von Studienplät
zen durch die Stiftung für Hochschulzulassung (Vergabe-
VO Stiftung). 
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6.2 Brain Drain 

Internationale Studierende stellen sowohl für 

Deutschland als auch für ihre Herkunftsländer als 

hochqualifizierte Arbeitskräfte ein Potenzial dar. Zum 

einen streben sie Studienabschlüsse in Deutschland an 

und können perspektivisch über wertvolles Humanka

pital verfügen. Zum anderen erlernen sie die deutsche 

Sprache, erwerben landesspezifisches Fachwissen 

und Arbeitserfahrungen, die die Integration in den 

deutschen Arbeitsmarkt erleichtern. Ferner tragen sie 

mit ihren internationalen Kontakten, Fremdsprachen

kenntnissen und interkulturellen Kompetenzen auch 

zur Internationalisierung der deutschen Wirtschaft 

und Gesellschaft bei. Andererseits sind ihre Qualifi

kationen und soziokulturellen Kompetenzen für die 

wirtschaftliche, technologische und gesellschaftliche 

Entwicklung der Herkunftsländer wertvoll. 

Verbleiben die ausländischen Absolventen deutscher 

Hochschulen dauerhaft in Deutschland, kann es für 

die Herkunftsländer zu einem Verlust von Humanka

pital (Brain Drain) führen. Die Abwanderung von 

Personen mit einer Hochschulzugangsberechtigung 

zu Studienzwecken ins Ausland kann sich bei nicht 

erfolgender Rückkehr oder Rückinvestitionen nach

teilig auf die Volkswirtschaften der Herkunftsländer 

auswirken. Der Bundesregierung sind das Potenzial 

der Migranten aber auch die Risiken des Brain Drains 

bewusst; in der Bildungsstrategie 2010-2013 des BMZ 

wird diese Thematik explizit behandelt.69 

Weder die Daten des AZR noch die amtlichen Wan

derungsstatistiken oder die Hochschulstatistiken 

erlauben eine quantitative Einschätzung der Remigra

tion von ausländischen Absolventen deutscher Hoch

schulen in ihre Herkunftsländer. Das AZR und das 

Statistische Bundesamt erfassen lediglich Fortzüge von 

Ausländern ohne Angaben ihres Bildungs- bzw. Qua

lifikationsniveaus. Die Hochschulstatistiken erfassen 

zwar die Anzahl an ausländischen Absolventen, über 

Wanderungsverhalten werden jedoch keinerlei Anga

ben gemacht. Laut der jüngsten Umfrage des SVR lässt 

sich jedoch eine vorsichtige Verbleibtendenz der aus

ländischen Hochschulabsolventen erkennen: 48,3 % 

69 BMZ – Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusam
menarbeit und Entwicklung (2012): Hochschulbildung: 
Verantwortliche für morgen ausbilden, Online: http:// 
www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/bildung/ 
hochschulbildung/index.html (27.07.2012). 

der Studierenden aus Drittstaaten beabsichtigen nach 

dem Studium vorübergehend, d.h. zwischen einem 

und fünf Jahren, in Deutschland zu bleiben, während 

sich 39,2 % der Befragten darüber im Unklaren sind 

(SVR 2012: 38). Allerdings lassen Daten zu Bleibe- und 

Abwanderungsabsichten keine Aussagen über das 

tatsächliche Abwanderungsverhalten zu (vgl. hierzu 

Cassarino 2004, Fassmann/Hintermann 1997). 

Seitens der Bundesregierung wird Risiken durch Brain 

Drain in Entwicklungsländern durch das Programm 

„Rückkehrende Fachkräfte“ entgegengewirkt. Im 

Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung wird dieses Pro

gramm vom Centrum für internationale Migration 

und Entwicklung (CIM)70 durchgeführt. Das Programm 

richtet sich insbesondere an ausländische Absolventen 

deutscher Hochschulen oder eines OECD-Landes mit 

einem festen Wohnsitz in Deutschland, die in eines 

der derzeit 24 sog. Schwerpunktländer71, mit denen das 

BMZ bilaterale Kooperationen pflegt, zurückkehren 

und sich in einem entwicklungspolitisch relevanten 

Bereich betätigen. Im Rahmen des Förderprogramms 

werden rückkehrende Fachkräfte in freie Arbeitsplätze 

vermittelt. Nach der Rückkehr werden sie aber auch 

bei Fragen der Anerkennung ihrer Qualifikation, Kar

rierefragen und bei anderen Anliegen beratend unter

stützt. Zudem erhalten Rückkehrer finanzielle Hilfen 

(vgl. Baraulina et al. im Erscheinen). 

Internationale Absolventen wirken den negativen 

Folgen der Auswanderung entgegen, wenn sie sich in 

ihren Herkunftsländern wirtschaftlich engagieren. 

Durch monetäre Rücküberweisungen (vgl. World 

Bank 2001) tragen sie zur Verbesserung der ökono

mischen Situation ihrer Familien bei und können das 

Wirtschaftswachstum der Herkunftsländer befördern. 

Zudem bewirken sie den Austausch von Ideen und 

Know-How (sog. soziale Rücküberweisungen, vgl. 

Levitt 2001), wenn sie in den Herkunftsländern pro

fessionelle Kontakte knüpfen und pflegen oder eigene 

Unternehmen gründen. Eine endgültige Rückkehr in 

die Herkunftsländer ist bei diesen Formen des Ent

70	 Das CIM ist eine Arbeitsgemeinschaft der GIZ und der 
Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der 
Bundesagentur für Arbeit. 

71 Afghanistan, Ägypten, Äthiopien, Bolivien, Bosnien, 
Brasilien, China, Georgien, Ghana, Indien, Indonesien, 
Irak, Jordanien, Kamerun, Kolumbien, Marokko, Moldau, 
Mongolei, Nepal, Peru, Tunesien, Ukraine, Vietnam, sowie 
für palästinensische Rückkehrinteressierte. 

www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/bildung
http:behandelt.69
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wicklungsbeitrages von Migranten nicht erforderlich. 

Dagegen soll eine hohe Mobilität zwischen den Län

dern unter Beibehaltung des Wohnsitzes in Deutsch

land möglich und erwünscht sein. 

Die Bundesregierung fördert vor diesem Hintergrund 

die Vernetzung der ausländischen Hochschulabsol

venten über die deutschen Grenzen hinweg durch 

die Etablierung eines Alumni-Netzwerkes. Mit dem 

Einrichten der Webseite „Alumniportal Deutschland“ 

(APD) sollen Migrantenorganisationen sowie Alumni 

deutscher Hochschulen weltweit vernetzt und die 

Verbindung zu Deutschland aufrechterhalten werden. 

Ferner trägt die Konkretisierung der in § 51 Abs. 1 Nr. 

4 AufenthG verankerten Möglichkeit für dauerhaft in 

Deutschland aufhältige Ausländer, das Bundesgebiet 

auch über die in der Regel festgesetzte Frist von sechs 

Monaten hinaus zu verlassen (AVwV-AufenthG), zur 

Erleichterung der Mobilität von Drittstaatsangehöri

gen bei. Durch zirkuläre Migration kann das Potenzial 

der Migranten sowohl ihren Herkunftsländer als auch 

Deutschland zu Gute kommen (Schneider/Parusel 

2011). 

6.3	 Demografie 

Deutschland ist wie viele andere westliche Länder 

auch von einem bedeutenden demografischen Wan

del betroffen. Die Schrumpfung und Alterung der 

deutschen Gesellschaft wird sich in den nächsten 

Jahrzehnten auf alle sozialen, wirtschaftlichen und 

politischen Bereiche auswirken. Vor dem Hintergrund 

der Zunahme an Studierenden an deutschen Hoch

schulen in den letzten Jahren, die sich vermutlich auch 

in der Zukunft fortsetzen wird, wird es allerdings auf 

mittelfristige Sicht keinen Studierendenmangel geben 

(vgl. Kapitel 4.2.2). 

Internationale Studierende, insbesondere ausländische 

Absolventen deutscher Hochschulen, sind jedoch ein 

wichtiges Potenzial für den deutschen Arbeitsmarkt 

(vgl. Abschnitt 4.4.3). Vor dem Hintergrund der demo

grafischen Entwicklung wird es immer wichtiger, dass 

die Zunahme an qualifizierten Fachkräften auch aus 

dem Pool der ausländischen Hochschulabsolventen 

gesichert wird. Um dem Fachkräftemangel auf dem 

deutschen Arbeitsmarkt entgegenwirken zu können, 

liegt ein politischer Schwerpunkt nicht nur in der 

direkten Anwerbung von Studierenden und Fachkräf

ten aus dem Ausland, sondern auch in der Integration 

internationaler Absolventen in den Arbeitsmarkt. 

Internationale Studierende tragen zudem durch ihre 

Altersstruktur (vgl. Abschnitt 4.2.1) zur Verjüngung der 

alternden deutschen Gesellschaft bei. Auch wenn in

ternationale Studentinnen, wie es auch bei Deutschen 

der Fall ist, gerade durch ihre höhere Bildung bzw. we

gen der allgemein längeren Ausbildungszeit zur verzö

gerten Familiengründung neigen und eine geringere 

Geburtenrate als bei der Durchschnittsbevölkerung 

aufweisen werden, befinden sich diese Migrantinnen 

hauptsächlich im jüngeren und somit im reprodukti

ven Alter, so dass die Alterung der Gesellschaft durch 

die erhöhte absolute Zahl an jüngeren Personen und 

deren Nachkommen gedämpft wird. 

Genauere Angaben über den Zusammenhang zwi

schen internationalen Studierenden und der demogra

fischen Entwicklung können aufgrund der Datenlage 

nicht gemacht werden (zum Zusammenhang zwischen 

Migration und Demografie und zur methodischen 

Problematik, vgl. Kohls 2008; 2012). 
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7 Schlussfolgerungen 

Internationale Studierende sind als zukünftige hoch

qualifizierte Fachkräfte, die bereits mit Land, Sprache, 

Kultur und oft auch Arbeitswelt vertraut sind, eine 

willkommene Zuwanderungsgruppe. Die Bundesrepu

blik bietet internationalen Studierenden folglich viel

fältige Möglichkeiten für ein Studium in Deutschland. 

Auch gelten nach erfolgreichem Studienabschluss 

verhältnismäßig großzügige Bedingungen, um eine 

Erwerbstätigkeit in Deutschland aufzunehmen. Zu

dem werden durch Bund, Länder, Hochschulen und 

zahlreiche Mittlerorganisationen Maßnahmen imple

mentiert, die ergänzend zu den durch das Aufenthalts

gesetz gegebenen Zuwanderungsmöglichkeiten, die 

Attraktivität Deutschlands für internationale Studie

rende steigern sollen. Die transnationale Kooperation 

mit einer Vielzahl von internationalen Partnerländern 

und Hochschulen soll die Mobilität von internationa

len Studierenden ebenfalls fördern. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Das Aufenthaltsgesetz regelt in § 16 AufenthG die 

umfangreichen Zuwanderungsmöglichkeiten für 

internationale Studierende, die in den letzten Jahren 

kontinuierlich ausgeweitet wurden. Internationale 

Studierende können eine Aufenthaltserlaubnis zum 

Zweck des Studiums erhalten, wenn die Zulassung 

einer Hochschule für ein Studium in Deutschland 

vorliegt und der Lebensunterhalt gesichert ist. Wenn 

sie eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums 

besitzen, ist es internationalen Studierenden erlaubt, 

während des Studiums 120 ganze bzw. 240 halbe Tage 

zu arbeiten. Nach Erhalt des Hochschullabschlusses 

können sie bis zu 18 Monate in Deutschland bleiben, 

um eine Beschäftigung zu finden (§ 16 Abs. 4 Auf

enthG). Während dieser Zeit zur Arbeitssuche können 

sie unbegrenzt arbeiten. Zudem haben internationale 

Studierende eine Perspektive auf einen Daueraufent

halt: § 18b AufenthG bietet Absolventen deutscher 

Hochschulen die Möglichkeit, nach zwei Jahren Er

werbstätigkeit unter bestimmten Voraussetzungen die 

Niederlassungserlaubnis zu erlangen. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für internatio

nale Studierende wurden in den letzten Jahren konti

nuierlich liberalisiert, was die internationale Attrakti

vität Deutschlands als Hochschulstandort mit keinen 

oder geringen Studiengebühren deutlich gesteigert 

hat. 

Eine Möglichkeit, die Attraktivität des Studienstand

orts für Drittstaatsangehörige weiter zu erhöhen, 

bestünde in einer großzügigeren Geltungsdauer der 

vergebenen Aufenthaltstitel, sofern die Bedingungen 

erfüllt sind. So werden gegenwärtig 60% der zu Studi

enzwecken erteilten Aufenthaltserlaubnisse auf weni

ger als 18 Monate befristet; in 48% auf weniger als ein 

Jahr. Dies kann für die Studierenden mit Unsicherheit 

hinsichtlich ihrer Aufenthaltsperspektive verbun

den sein. Angesichts des faktisch nicht vorhandenen 

Missbrauchs dieses Aufenthaltstitels erscheint es 

daher unproblematisch, die gesetzlich mögliche Gel

tungsdauer bei der Vergabe voll auszuschöpfen. Eine 

derartige Vergabepraxis könnte zudem die finanziellen 

Belastungen, die aus den mit der Einführung des elek

tronischen Aufenthaltstitels gestiegenen Erteilungs

gebühren resultieren, gering halten. Auch könnte die 

Anregung des DAAD72 geprüft werden, die maximale 

Aufenthaltsdauer– d.h. die Zeit von Studienbeginn 

bis zum Abschluss einer eventuellen Promotion – im 

Aufenthaltsrecht von derzeit zehn auf fünfzehn Jahre 

zu erhöhen und damit der realistischen Dauer vieler 

Promotionen anzupassen (DAAD 2012). 

72	 DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(2012): DAAD begrüßt Verbesserungen im Aufenthalts-
recht, Online: http://www.daad.de/portrait/presse/ 
pressemitteilungen/2012/20688.de.html (27.07.2012). 

http://www.daad.de/portrait/presse
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Maßnahmen und Strategien um internationale 
Studierende zu gewinnen 

Die Bundesländer, Hochschulen und Mittlerorgani

sationen, wie z.B. DAAD, Goethe-Institute, Alexander 

von Humboldt-Stiftung, GIZ oder CIM, ergänzen die 

rechtlichen Bestimmungen der Zuwanderung von 

internationalen Studierenden mit konkreten Maßnah

men, z.B. mit Stipendienprogrammen, Werbung im 

Ausland und Betreuungsangeboten für internationale 

Studierende in Deutschland. Diese zielen darauf ab, 

Deutschland als Hochschulstandort attraktiver zu 

machen und internationale Absolventen deutscher 

Hochschulen in eine angemessene Beschäftigung in 

Deutschland zu führen. Die Maßnahmen sind zum Teil 

durch die bundesweite Strategie zur Internationalisie

rung von Wissenschaft und Forschung verknüpft, z.B. 

durch zentrale Marketingkampagnen und Informati

onsplattformen. 

Die einzelnen Bundesländer sind unterschiedlich 

aktiv, um internationale Studierende für Deutschland 

zu gewinnen. Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, 

Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sach

sen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein gaben in 

einer für diese Studie durchgeführten Befragung an, 

spezifische Maßnahmen durchzuführen. Zusätzlich 

haben einige Länder, wie z.B. Baden-Württemberg, 

Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und 

Sachsen-Anhalt, in diesem Bereich umfassendere Stra

tegien auf Landesebene entwickelt. 

Bestandszahlen der vergebenen Aufenthaltserlaubnisse 
für Studienzwecke: Erkenntnisse aus Daten des Auslän
derzentralregisters 

Der Bestand an Drittstaatsangehörigen mit einem 

Aufenthaltstitel zum Zweck des Studiums lag zwi

schen den Jahren 2007 und 2010 konstant bei ungefähr 

120.000. Im Jahr 2011 ist der Bestand auf rund 112.000 

zurückgegangen. Der Rückgang könnte z.T. durch die 

globale Finanz- und Wirtschaftskrise und die Schaf

fung der vollständigen Arbeitnehmerfreizügigkeit für 

Staatsangehörige der mittel- und osteuropäischen 

Mitgliedstaaten am 1. Mai 2011 bedingt sein; ebenso 

könnte sich die Umstellung auf die neuen Studiengän

ge rückläufig auf die Studierendenzahlen auswirken. 

Der speziell für die Studienbewerbung geschaffene 

Aufenthaltstitel (§ 16 Abs. 1a AufenthG) wird nur in 

sehr begrenztem Umfang angenommen. Die meisten 

Studierenden bewerben sich direkt aus dem Ausland 

für ein Studium in Deutschland. Die häufigsten Her

kunftsländer für Personen mit einer Aufenthaltser

laubnis zum Zweck des Studiums sind China (mit gro

ßem Abstand), Russland, Südkorea und die Türkei. 

Die Personengruppe mit einem Aufenthaltszweck zum 

Studium in Deutschland wird kontinuierlich jünger, 

d.h. Deutschland gewinnt für jüngere Studierende an 

Attraktivität. In Bezug auf Bestrebungen, internatio

nale Studierende als hochqualifizierte Fachkräfte nach 

dem Studium in Deutschland zu halten und in An

betracht der in den kommenden Jahren zunehmend 

alternden und schrumpfenden Erwerbsbevölkerung, 

ist diese Entwicklung positiv. 

Studienverlauf von internationalen Studierenden: 
Erkenntnisse aus der Studentenstatistik 

Auf der Studentenstatistik des Statistischen Bundes

amtes basierende Berechnungen zeigen einen stetigen 

Zulauf von Bildungsausländern nach Deutschland. 

Zu beachten ist, dass die Zahlen, im Gegensatz zu 

den Daten des Ausländerzentralregisters, auch Bil

dungsausländer aus EU/EFTA-Staaten enthalten. Es 

lässt sich jedoch nachvollziehen, dass der Zuwachs 

an Bildungsausländern in Deutschland in den letzten 

Jahren vor allem einer Zunahme der Studierenden aus 

Nicht-EU-Ländern zu verdanken ist, während die Zahl 

der Studierenden aus EU-Staaten nahezu konstant 

geblieben ist. 

Zuwanderungsrechtliche Erleichterungen sowie 

gezielte Maßnahmen für die Gewinnung dieser Stu

dierendengruppe haben vermutlich dazu beigetragen, 

dass Deutschland an Attraktivität für internationale 

Studierende gewinnt. Inwieweit die Zunahmen un

mittelbar auf diese Maßnahmen zurückgehen oder 

das Resultat weiterer Entwicklungen sind, wie z.B. der 

relativ starken deutschen Wirtschaft in den letzten 

Jahren, kann im Rahmen dieser Studie jedoch nicht 

geklärt werden. 
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Untersuchungen der Studienabbruchquoten zeigen, 

dass Bildungsausländer deutlich öfter das Studium ab

brechen als deutsche Studierende. Hier sollten Bund, 

Länder und Mittlerorganisationen, z.B. anknüpfend an 

den Nationalen Aktionsplan Integration,73 ihre bisheri

gen Anstrengungen weiterführen und verstärken, um 

Bildungsausländer dabei zu unterstützen, ihr Studium 

erfolgreich abzuschließen. Dabei sollten die Länder die 

finanziellen Mittel bereitstellen, damit die Hochschu

len individuell auf Betreuungsbedürfnisse ausländi

scher Studierender eingehen können. Bildungsinlän

der sollten bei entsprechenden Maßnahmen ebenfalls 

berücksichtigt werden. 

Übergang in den Arbeitsmarkt von internationalen 
Studierenden 

Etliche internationale Studierende machen von den 

sich bietenden Wegen, eine Erwerbstätigkeit aufzu

nehmen und einen entsprechenden Aufenthaltstitel 

erteilt zu bekommen Gebrauch: Im Jahr 2011 erhielten 

4.000 Personen einen Aufenthaltstitel zu Erwerbszwe

cken im Anschluss an eine Aufenthaltserlaubnis zu 

Studienzwecken und ungefähr 3.500 eine Aufenthalts

erlaubnis zur Arbeitssuche nach Studienabschluss. Gut 

2.000 Personen erhielten einen Aufenthaltstitel zur 

Erwerbstätigkeit im Anschluss an eine Aufenthaltser

laubnis zur Arbeitssuche nach Studienabschluss. 

Die Erwerbstätigkeit wird v.a. im Bereich der 

qualifizierten Beschäftigung aufgenommen 

(§ 18 Abs. 4 S. 1 AufenthG). Der Übergang von der Auf

enthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums bzw. der 

Arbeitssuche nach Abschluss des Studiums in a) eine 

Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte, b) eine 

Aufenthaltserlaubnis für Forschungszwecke oder c) 

die Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit geschieht 

nur in geringem Umfang. Das bedeutet, dass die vom 

Gesetz speziell für Hochqualifizierte vorgesehenen 

Zuwanderungsmöglichkeiten von internationalen Stu

dierenden relativ wenig wahrgenommen werden. Mit 

der am 1. August 2012 in Kraft getretenen Änderung 

des Aufenthaltsgesetzes wurden neue, möglicherweise 

73	 Vgl. Bundesregierung (2011): Nationaler Aktionsplan 
Integration Zusammenhalt stärken – Teilhabe verwirkli
chen, Berlin: Bundesregierung. 

attraktivere Zuwanderungsmöglichkeiten zur Aufnah

me einer Erwerbstätigkeit für hochqualifizierte Fach

kräfte geschaffen. Ob diese in Zukunft von internatio

nalen Studierenden häufiger als die bisherigen genutzt 

werden, kann erst in den kommenden Jahren beurteilt 

werden und sollte dann einer Prüfung unterzogen 

werden. Die Nutzung dieser Möglichkeit wird jedoch 

auch davon abhängen, wie sehr die Ausländerbehör

den bei Studienabsolventen die Beantragung dieses 

Aufenthaltstitels bewerben. Ebenso sollten die Hoch

schulen ihre ausländischen Absolventen über die Be

schäftigungs- und Bleibemöglichkeiten informieren. 

Einen besonderen Aspekt stellt der Arbeitsmarkt

zugang bildungsinländischer Absolventen staatlich 

geregelter Studiengänge wie Medizin, Jura oder dem 

Lehramtsstudium. Trotz deutscher Hochschulzugangs

berechtigung, deutschem Hochschulabschluss und 

gleicher Qualifikation ist Bildungsinländern aufgrund 

ihrer Staatsangehörigkeit der Zugang zu staatlich gere

gelten Berufen nach erfolgreich absolviertem Studium 

verwehrt. Hier sollten Möglichkeiten geprüft werden, 

den Arbeitsmarkt für diese Personengruppe zu öffnen. 

Transnationale Zusammenarbeit 

Bund, Länder, Hochschulen und Mittlerorganisationen 

arbeiten in vielen Formen mit anderen Staaten, inter

nationalen Organisationen und Hochschulen zur För

derung des Austausches von Studierenden zusammen. 

Ein auffälliger Punkt ist, dass seit dem Wintersemester 

2010 allen internationalen Studierenden – also auch 

Drittstaatsangehörigen – die Teilnahme an EU-Mobi

litätsprogrammen erlaubt ist, jedoch nur eine geringe 

Zahl von Drittstaatsangehörigen von dieser Möglich

keit Gebrauch macht: Im Jahr 2011 erhielten lediglich 

135 Personen den entsprechenden Aufenthaltstitel für 

innergemeinschaftlich mobile Studierende (gemäß 

§ 16 Abs. 6 AufenthG). Dies lässt vermuten, dass noch 

mehr unternommen werden könnte, diese Austausch

chancen an internationale Studierende heranzutragen. 

Hier scheinen vor allem stärkere Bemühungen der 

Universitäten angezeigt zu sein, auch Drittstaatsan

gehörigen die Teilnahme am ERASMUS-Austausch 

anzubieten. 
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Desiderate und Anknüpfungspunkte für zukünftige 
Forschung 

Die vorliegende Studie bietet einen umfassenden, 

jedoch nicht vollständigen Überblick über die relevan

ten Rechtsgrundlagen, Maßnahmen, Daten und Stu

dien. Das Forschungsfeld internationale Studierende 

ist generell gut erschlossen. Trotzdem können einige 

Forschungslücken bzw. Anknüpfungspunkte für wei

tere Forschung identifiziert werden: 

Erstens könnten konkrete Auswirkungen der Einfüh

rung bestimmter rechtlicher Zuwanderungsmöglich

keiten bzw. bestimmter Maßnahmen zur Gewinnung 

internationaler Studierender auf die tatsächliche 

Zuwanderung von internationalen Studierenden nach 

Deutschland erforscht werden, wobei die Anziehungs

kraft anderer Faktoren, wie z.B. die wirtschaftliche 

Situation und die Entwicklung einer Willkommens

kultur, mit einbezogen werden sollten. 

Ebenso wäre es von Interesse, mehr über die Zusam

menhänge der Migration internationaler Studierender 

und Brain Drain bzw. Brain Gain in den Herkunfts

staaten in Relation zur Frage ihrer Rückkehr oder ihres 

Verbleibs in Deutschland zu erfahren. 

Weitere Erkenntnisse können dabei helfen, die Zu

wanderung von internationalen Studierenden nach 

Deutschland besser zu steuern und Maßnahmen für 

erfolgreiche Studienverläufe und Abschlüsse zu gestal

ten. 
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